




„kenntnis der welt führt zu einer auflösung der welt und zu einer wahrnehmung 
all dessen, was unendlich klein, leicht und beweglich ist.“

italo calvino

deuten oder verstehen kann man den eigenen aktuellen standpunkt (als archi-
tekt) nur referentiell zu einem anderen bezugssystem – zeitlich oder räumlich. 
eine wichtige voraussetzung für das finden, vertreten und auch wechseln1 eines 
standpunktes ist wissen um die geschichte „unserer“ sowie wesentliche cha-
rakteristika „anderer“ wohnkulturen, also kulturhistorisches und interkulturel-
les wissen. die basis für eine dahingehende diskursive thematisierung von 
wohnbau, über gute und weniger gute grundrisse und räumlichkeiten in ver-
schiedenen lebensweltlichen zusammenhängen, erfordert zunächst überlegun-
gen über ein gemeinsames grundvokabular mit klar definierten begriffen. eine 
dieser grundlegenden fragen betrifft die: position der architektur zwischen 
technik und kunst. der altgriechische begriff téchne macht zunächst keinen 
unterschied zwischen kunst und (handwerklicher) handfertigkeit, téchne dient 
vielmehr als methode zur planvollen erreichung eines zieles. differenziert wird 
hingegen nach status des ausführenden: das technische wissen von gesell-
schaftlich niedrig stehenden gewerben wie leichenbestatter, banker, salberher-
steller, schmiede etc. war weitaus weniger geachtet wie das der statushöheren 
musiker, redner, dichter und wissenschaftler, die die später so genannten „frei-
en“ künste2 beherrschten. nach platon basiert aber jede téchne auf epistéme: 
jede methode/ strategie beruht auf wissen um und über das behandelte objekt, 
methode ohne kenntnis eines „größeren zusammenhangs“ ist sinnlos, „das fun-
dament der lehre (ist) nicht mehr in einer bloßen kunstfertigkeit, sondern in der 
wissenschaft begründet.” „jede kunst ist ein system von festen regeln, die auf 
den einzelfall angewendet werden müssen. sie hat zwei seiten, die theoretische 
des auf das erkennen der ursachen beruhenden, geregelten verfahrens (metho-
dos) und die praktische, anwendungsbezogene einer entsprechenden kompe-
tenz und fähigkeit (dynamis), die der hat, welcher das werk der kunst hervor-
bringt.“

damit differenziert aristoteles (350 v.u.z.) zwar die methode als theoretische 
forschung vom konkreten akt des erschaffens, definiert kunst aber als system, 
das beide komponenten vereint. die frage nach der stellung der architektur in-
nerhalb der gesellschaft (vitruv, ricken), innerhalb der verschiedenen kunstrich-
tungen, aber auch die frage nach der bedeutung von kunst zieht sich durch die 
jahrhunderte, von vitruv bis nitsch über da vinci, palladio oder banham lässt sich 
ein bogen mit vielen verschiedenen facetten spannen. derzeit wird dieser kon-
flikt, der letztendlich die berufsfelder der architekten und ingenieuren getrennt 

1 „unser kopf ist rund, damit das denken 
die richtung wechseln kann.“ – francis 
picabia

2 ars mechanicae <> septem artes 
liberales: grammatik, rhetorik, dialektik, 
arithemtik, geometrie, institut für 
wohnbau musik, astronomie

warum wir nicht über wohnbau reden. oder eben doch.
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hat, relativiert durch den versuch, so etwas wie integrierte technische wissen-
schaften zu etablieren, also die erzeugung von räumlichen qualitäten durch das 
bewußte generieren von erkenntnissen, durch das verständnis von zusammen-
hängen, das aufzeigen von hintergründen und auch von hinter den dingen lie-
genden strukturen. recherche und analyse ist ein wesentlicher aspekt von 
künstlerischer und wissenschaftlicher arbeit, erst die widersprüchlichkeit von 
gedanken ermöglich das aufspüren und schärfen einer eigenen position – 
wohnbau in diskussion eben.
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themenschwerpunkte am i_w in lehre und forschung bilden neben „offensicht-
licheren“ topoi wie raumtypologien deshalb auch die relation innen - aussen und 
die lage im städtischen raum (stichwort zersiedelung), wie auch soziale und 
gesellschaftspolitische zusammenhänge und die ökologische angemessenheit 
von architektur (stichwort graue energie). für die grafische lesbarkeit der ent-
würfe sind die vom institut vorgegebenen planungs- und grafikrichtlinien ver-
bindlich anzuwenden (unter http://www.iwtugraz.at/iw/richtlinienvorlagen.
html); diese standards helfen, die dreidimensionale darstellung der räumlich 
relevanten aspekte des entwurfs auf das wesentliche zu reduzieren.

die wohnbau prüfung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen 
teil, innerhalb von drei stunden sollen die studierenden zum einen fünf prüfun-
gsfragen zu den vorlesungsinhalten beantworten, wobei geschichtliche themen 
ebenso zu beachten sind wie die oib-richtlinien, das steiermärkische baugesetz
sowie alle weiteren relevanten inhalte. 

der praktische teil der prüfung besteht aus einer entwurfsaufgabe zu spezifi-
schen themen beziehungsweise betreffend spezifischer zielgruppen und findet 
in einer vorgegebenen gebäudehülle statt. 
die darstellung ist in grundriss, ansicht und schnitt im maßstab 1:200 zu zeichn-
en, der entwurf soll sowohl inhaltlich als auch technisch funktionieren. 

abschließend sind vier perspektivische zeichnungen anzufertigen, sämtliche 
zeichnungen sind mit einem 4h-bleistift zu zeichnen. 

institut für wohnbau

wohnbau prüfung

einleitung
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maison la roche- jeanneret, paris 1923, wegverlauf 
le corbusier
s. 24-43

12 13 einleitung



perspektivische zeichnungen, studierende 
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disponible räume

„architektur besteht aus traum, phantasie, kurven und leeren räumen.“
oscar niemeyer

die etymologie des begriffs raum steht nach dem deutschen wörterbuch von 
jacob und wilhelm grimm im zusammenhang mit „geräumt, urbar gemacht“ und 
verweist „auf raum als einen uralten ausdruck der ansiedler hin, der zunächst 
die handlung des rodens und frei machens einer wildnis für einen siedelplatz 
bezeichnete (...) dann den so gewonnenen siedelplatz selbst; und es gehen hie-
raus einestheils die bedeutung des freien platzes und der weite mit ihren aus-
läufern, anderntheils die des platzes im hause und der hauseintheilung hervor.“1

raum ist zunächst also absichtsvoll geschaffene leere, stätte für entfaltung, 
ausbreitung oder ausdehnung, ein offener möglichkeits-raum als voraussetzu-
ng zu dem auf/in dieser leere erst entstehenden ort. architektur kann nicht 
ohne dieses primäre medium „raum“ gedacht und gemacht werden. raum exis-
tiert dabei nicht absolut als „container“ oder „leeres gefäß“ (euklidischer raum), 
sondern ist gleichzeitig relativ, in ständiger interaktion mit sozialen beziehun-
gen.2 räume strukturieren handlungen (ermöglichen, öffnen, begrenzen), und 
sind gleichzeitig ihr resultat (materiell, ökonomisch, sozial, rechtlich...) – räume 
sind somit vierdimensionaler prozess statt dreidimensionaler struktur.

im lauf der zeit verändern sich die soziokulturellen handlungen der verschiede-
nen menschlichen gesellschaften und mit ihnen die dementsprechenden funti-
onen ihrer räume. die grundlegende anforderung wandelt sich in ihrer erschei-
nung, besteht aber nach wie vor: „architektur als kulturelles medium ist die 
setzung und erfahrung semipermeabler „baukörpergrenzen“ – gleichsam die 
erfahrung einer dritten haut, nach der körperhaut und der kleidung. (…) in den 
baukörpergrenzen sichert das menschliche lebewesen die gefährdetheit und 
gleichgewichtslosigkeit seiner körperlichen existenz (temperatur-, witte-
rungssschutz) und reguliert zugleich durch diese artifiziellen grenzen sein er-
scheinen in der welt – wie umgekehrt das erscheinen der welt in seinem künst-
lichen bezirk.“3

je nach kulturellen und witterungsbedingten gegebenheiten kann man ähnliche 
entwicklungslinien nachvollziehen: „raumbildende“ gebäudehüllen unter einem 
konstruktiv meist entkoppelten dach umschliessen einen multifunktionalen in-
nenraum. frühe beispielhafte bautypen sind die von semper beschriebene kari-
bische hütte, die srefen im irak, die jurten in west- und zentralasien, die zelte 
der tuareg in afrika. als „hülle“ entwicklen sich die zunächst beweglichen mat-
ten, teppiche, draperien erst später zu „starren“, wenn auch „leichten“ wänden 

1 jacob und wilhelm grimm (u.a.): 
deutsches wörterbuch, erscheinungs-
jahre 1854–1961, quellenband 1971; 
mittlerweile neubearbeitung; siehe 
auch unter http://woerterbuchnetz.de 
[16.04.2012], vgl. auch kluge, etymolo-
gisches wörterbuch

2 vgl. löw, martina: raumsoziologie, 2001

3 fischer, joachim: zur doppelpotenz 
der architektursoziologie. in: fischer, 
joachim;delitz, heike: die architektur 
der gesellschaft. theorien für die archi-
tektursoziologie.bielefeld, transcript 
2009, 396
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(von wenden, winden = flechten) und zu „schweren“ mauern (murus = lat. stadt-
mauer, bollwerk). aufschlussreich ist bei diesen oft jahrhundertealten baufor-
men die differenzierte ausrichtung in bezug zu jahreszeit und klima, die verwen-
dung von (herd)feuer als herd- und heizquelle, die nutzung von wind, 
mauermasse und schatten als kühlende elemente.

räume sind ursprünglich nicht eindeutig handlungsbezogen determiniert, son-
dern würden gemäß heutiger terminologie eher als multifunktionale produkti-
onsstätten bezeichnet werden. je nach bedarf sind sie für verschiedene aktivi-
täten offen, gleichzeitig oder nacheinander. im klassischen japanischen haus 
haben die papierbespannten schiebewände keine konstruktive aufgabe, son-
dern sind variabler abschluss der zueinander offenen, nutzungsneutralen räu-
me, in denen in (jahres-)zeitlicher abfolge gegessen, geschlafen, gearbeitet,…
wird.

als werkzeuge für verschiedene funktionen dienen anfangs mobile gerätschaf-
ten, die sich nach und nach dauerhaft in räumen oder gebäuden festsetzen, sie 
nach der in ihnen stattzufindenden tätigkeit differenzieren und schliesslich als 
möbel die uns bekannten wohnräume – auch als folge des ökonomisch gepräg-
ten optimierungsanspruchs des sozialen wohnbaus – bis auf den letzten zenti-
meter bestimmen und sie zur im-mobilie machen. diese (möbelgestützte?) spe-
zialisierung der räume lässt sich in europa z.b. anhand der antiken bäuerlichen 
einraumhäuser, dem mitteltennenoder mittelsaalhaus (14. jh.) bis zu den wohn-
stallhäusern (frühes 18. jh) nachvollziehen und steht wiederum im zusammen-
hang mit einem sozialen prozess: die individualisierung des modernen „zivili-
sierten“ menschen4 verschiebt die schamgrenzen und peinlichkeitsschwellen 
und weckt das verlangen nach differenzierter „privatheit“. heute längst aus 
unseren wohnräumen verbannte handlungen waren über das spätmittelalter 
hinaus eng mit diesen multifunktionsräumen verbunden: kinder gebären, pro-
duzieren/arbeiten, krankenpflegen, sterben und „tot-sein“ fanden „zuhause“ 
statt, nicht in gebärklinik, schule, büro/fabrik, krankenhaus oder hospiz und 
aufbahrungshalle. im gegenzug wandern funktionen der alltäglichen reproduk-
tion (bad, wc) aus der öffentlichkeit in die scheinbare privatheit der wohnungen.

in den wahrnehmungsmaschinen der bildenden kunst der 60er jahre (haus-ru-
cker-co, coop himmelb(l)au) wird der raum schließlich zur völlig individualisier-
ten illusion.

4 vgl. elias, norbert: über den prozess 
der zivilisation, 1939

grimm, jacob; grimm, wilhelm: „deutsches wörterbuch, raum“.
semper, gottfried: „über das verhältnis der dekorativen künste zur architek-
tur“.
bammer, arton: „architektur und gesellschaft der antike“.
palladio, andrea: „die vier bücher zur architektur“.
falser, michael: „das landhaus khuner von adolf loos am semmering“.
giedion, sigfried: „ die herrschaft der mechanisierung“.
ariés, philippe: „geschichte der kindheit“.
ariés, philippe: „geschichte des todes“.
friedhoff, jens: „das städtische privathaus..,in: geschichte des wohnens“.
schmist, f.dirlmeier „u: wohnen,kochen,essen,schlafen..in: geschichte des 
wohnens 2“.
saldern, adelheid: „von: im hause, zu hause..in:geschichte des wohnens 3“
barbey, gilles: „wohnhaft: essay über die innere geschichte der massenwoh-
nung“.
fehrer, wolfgang: „das japanische teehaus“.

steiermärkisches baugesetz, 2020.
grazer bauordnung, 1856.
ris- steiermärkisches wohnbauförderungsgesetzt, 1993.
wiener wohnbauförderungs-, und wohnbaussanierungsgesetzt, 1989.
wiener bauordnung, 2014.
landesgesetztblatt für wien, 1996.
oib richtlinien, 2019.
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einheitlichen horizontalen Fassadenstreifen verschmel-

zen. Neben dem monumentalen Hallenfenster an der

Nordfassade als größter Öffnung befinden sich die

kleinsten Fenster an der mittleren Fassade des Unter-

geschosses: dahinter liegt die Essecke, die nachmit-

tags vor den vor allem im Winter blendenden, tief einfal-

lenden Sonnenstrahlen geschützt werden sollte. Nicht

nur die aufgrund einer wärmedämmenden Doppel-

scheibenverglasung möglichen Fenstergrößen waren

neuartig, sondern auch deren Fensterläden. Diese sind

nicht wie in traditioneller Weise von der vertikalen Mit-

telachse der Fenster aus in zwei Teile aufklappbar, son-

dern als metallbeschlagene Wandflächen auf Rädern in

horizontalen und vertikalen Schienen mit Kurbeln vor

die Fenster zu schieben: eine Konstruktion, die Loos

nach Kulka angeblich einmal in der Schweiz gesehen

hatte (Abb. 12).15 Ausnahme sind die großen Hallenfen-

ster mit ihren Paravant-artigen Faltläden. So entsteht im

Ganzen eine sich ständig verändernde Fassadenfläche

durch Auf- und Zuschieben der Fensterflächen. Als

man, so zitiert nach Kulka, Loos einmal ein Photo des

Hauses Khuner zeigte, soll er aus seiner Tasche eine

Streichholzschachtel gezogen und gerufen haben: «Das

Haus der Zukunft ist aus Holz! Es hat verschiebbare

Wände. Moderne Architektur ist: japanische Kultur mit

europäischer Tradition.»16 Das Haus selbst, heute eine

Pension, steht unter Denkmalschutz und ist, abgesehen

von Anbauten im hangseitigen Bereich (siehe Umge-

bungsplan Abb. 3), in seiner originalen Erscheinung

weitestgehend erhalten geblieben.17 

Das Landhaus Khuner und die Bauernhausarchitektur

Das Landhaus Khuner ist ein temporäres, an das mo-

derne Wege- und Kommunikationsnetz angeschlos-

senes Erholungsdomizil eines in der Großstadt arbei-

tenden Besitzers. Dieser wollte trotz Abgeschiedenheit

am gesellschaftlichen Leben seinesgleichen am Sem-

mering – ohne Kontakt zur tatsächlichen Bauernwelt –

teilnehmen und sein Heim Freunden als Besuchsmögli-

chkeit zur Verfügung stellen. In naturnaher Zurückgezo-

genheit durfte jedoch auf städtisch eleganten Komfort

nicht verzichtet werden. 

Der Bauer wohnt in seinem Haus das ganze Jahr, es

muss seinem ganzen Lebensrhythmus und dem Funkti-

onsanspruch von Wohnen und Arbeiten gleichzeitig

entsprechen, ohne nur repräsentativ zu sein: In seinem

Haus befinden sich Wohnräume, Tierställe und Lager-

räume für Nahrung und Tierfutter etc. Er trifft seinesglei-

chen selten Zuhause, sondern bei der sonntäglichen

Messe oder im Wirtshaus. Das Bauernhaus ist in seiner

Anlage das absolute Gegenteil zum Landhaus: Die

ländliche Bergwelt wird nicht von einem inszenierten

Betrachterstandort in der Freizeit genossen, sondern

sie ist für den Bauern Grundlage und Ausdruck seines

beschwerlichen Arbeitslebens. Ein Bauer wird den

Standort seines Hauses nicht aufgrund des Ausblicks

und der verkehrsmäßigen Erreichbarkeit wählen, son-

dern aufgrund fruchtbarer Böden für Landwirtschaft

und Tierhaltung. 

Die Grundriss- und Raumkonfiguration zwischen

Land- und Bauernhaus sind grundverschieden. Im

Raumplan differenzierte Motive wie eine zweistöckige

Halle, Terrasse mit Gartenzugang und Dachterrasse mit

Ausblick sind beim Bauern undenkbar, da unökono-

misch: Eine zweigeschossige Halle mit Kamin bedeutet

für ihn Wärme-, also Brennstoffvergeudung. Räume in

Bauernhäusern sind klein und nicht im Loos’schen Sinn

ineinander verschachtelt, sondern getrennt, da die Stu-

be mit Kachelofen zusammen mit der Küche oft die ein-

zig permanent geheizten Räume darstellen. Bei einem

Vergleich beider Haustypen spielen eher die äußere

Form, Konstruktion und Materialwahl eine Rolle. Die

Blockhaftigkeit des Baukörpers fällt bei beiden Häusern

auf. Das Bauernhaus (Abb. 13) vermeidet aus klimati-

schen Gründen ein weites Heraustreten isolierter Ele-

mente wie Balkone ebenso wie Nischenbildungen und

großflächige Verglasungen. Die Ausbildung eines

Bruchsteinsockels mit anschließendem Holzblockbau

mit flachem Satteldach jedoch ist von Loos in Anleh-

nung an die Bergbauernhofarchitektur gewählt worden,

auch wenn lokaler grüner, also steinsichtiger Schiefer

im Sockelbereich und dunkelbraun gebeiztes Holz dem

Landhaus Khuner eine materiale Nobilitierung verleihen.

Abb.12: Landhaus Khuner, zwei Fensterdetails.
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Verbesserung und nach Loos somit gerechtfertigte Än-

derung gegenüber der Tradition war das zinkverblechte

Dach, das das steinbewehrte Schindel- bzw. Steinplat-

tendach des herkömmlichen Bauernhauses ablöste. 

Die ländliche Konstruktion schlichter Blockbauweise

(Abb. 14) kam Loos in seiner Raumplanung entgegen.

So konnte er ein Raster entwickeln, der innen und au-

ßen spür- und sichtbar wurde. Das Motiv der

Loos’schen Balkendecke ist auch in der bäuerlichen

Stube öfter anzutreffen. Der Loos‘sche Blockbau ver-

zichtet, wie das Bauernhaus, auf ornamentale Fassa-

dengestaltung. Diese ist schlicht, glatt und lediglich

durch das Heraustreten der raumteilenden Wand- bzw.

Deckenbalken in große rechteckige Flächen gegliedert.

Die Fenster sind bei Loos zahlreicher, in Größe und

Platzierung stärker variiert und weniger tief in die Fassa-

de eingeschnitten. Grund dafür sind nicht nur eine an-

dere Funktion der dahinter liegenden Räume und das

andere Verhältnis des Besitzers zur Natur, sondern auch

eine wärmetechnisch verbesserte Doppelscheibenver-

glasung. Einfach aufklappbare Fensterläden bei Bau-

ernhäusern wurden bei Loos durch Schiebeflächen er-

setzt. Loos folgt im Wesentlichen den «Regeln», die er

selbst für die Landhausarchitektur aufgestellt hat. So

baut er weder malerisch und heimatkünstlerisch, noch

imitiert er blind lokale Bautraditionen. Er übernimmt die

blockhaft geschlossene, schlichte Baugliederung mit

Bruchsteinsockel unter hölzernem Blockbau und fla-

chem Satteldach, gestaltet sie jedoch nach den An-

sprüchen des Besitzers und aufgrund modernster tech-

nischer Neuerungen um. 

Loos kann nicht nach seinen eigenen theoretisch-

schriftlichen Forderungen «unmodern gescholten wer-

den»: Er integriert «technischen Fortschritt, ohne

Fremdkörper in der Landschaft» zu schaffen. Kritisch

betrachtet stellt sich die Frage, ob Loos bis in die letzte

Konsequenz seinen Vorsätzen gefolgt ist, denn er ver-

wirklicht eine Bauaufgabe, die im regionalen bäuerli-

chen Kontext schon per definitionem ein Fremdkörper

ist (siehe Zitat zur «Heimatkunst»). Die Benützer dieses

Landhauses identifizieren sich keineswegs mit der länd-

lichen Bevölkerung, sie leben als sichtgeschützte, kul-

turfremde Landschaftsvoyeure in einem Haus, das in-

nen allen städtischen Luxus bietet, außen jedoch nicht

als Fremdkörper direkt auffallen darf. Dieses Span-

nungsfeld zwischen traditionell, ländlich orientierter äu-

ßerer Form und innerer technischer wie funktionaler

Modernität ist bezeichnend für das Landhaus Khuner.

Das Landhaus Khuner: seine Stellung im Oeuvre 

von Adolf Loos

Gestaltungs- und Stilelemente

Nach Kurrent hat Loos 257 Objekte geplant, darunter

88 Wohnbauten mit 70 Wohnhäusern bzw. Villen und 18

Massenwohnbauten. Nach Rukschcio/Schachel hat

Loos 128 Bauten tatsächlich ausgeführt, darunter 34

Häuser und 56 Wohnungen.18 Anhand der umfangre-

ichen Plan- und Photodokumentation von Loos’ Werk

sollen nun die drei wichtigsten Gestaltungselemente im

Landhaus Khuner angedeutet und ausgewählt durch

das Oeuvre verfolgt werden. Diese sind: 

• Die zweigeschossige Wohnhalle mit kleineren, an-

schließenden Räumen (Annexräume) im Theater-Lo-

gen-Prinzip als das wichtigste und zentralste Motiv

des Landhauses Khuner und das daraus abgeleitete

Raumgliederungsschema des Loos’schen Raum-

planes.

• Die flächen- und raumgliedernden bzw. -rahmenden

Elemente in Verbindung mit Farb- und Materialwahl

wie Balkendecken, Verschalungen, Wandeinbauten.

• Der zentrale Kamin in Verbindung einer an-

schließenden Sitznische als eines der wichtigsten

Gestaltungsmotive von Adolf Loos.

Abb.13: Oberinntaler Bauernhaus. Abb.14: Bauernhaus, schematische Skizze.
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Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 11/2020 

§ 3 
Ausnahmen vom Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz gilt insbesondere nicht für: 
 1. bauliche Anlagen, die nach straßenrechtlichen Vorschriften als Straßen oder Bestandteile einer 

Straße gelten, sowie die dazugehörigen Lärmschutzanlagen; 
 2. bauliche Anlagen, die der Abwicklung oder Sicherung des Betriebes oder Verkehrs von 

Eisenbahnen oder auf Flugplätzen dienen, einschließlich der dazugehörigen Lärmschutzanlagen; 
 3. die Errichtung und Instandhaltung von militärischen Anlagen, insbesondere von Kampf- und 

Waffenständen, verbunkerten Führungs- und Fernmeldeeinrichtungen sowie Sperren, 
Munitionslagern, nicht ortsfest errichteten militärischen Anlagen für Zwecke der 
Luftraumüberwachung, Bauwerken für den militärischen Flugbetrieb, Schießstätten und 
Übungsplätzen mit Ausnahme der dazugehörigen Hochbauten samt den damit 
zusammenhängenden Versorgungsanlagen; 

 4. bauliche Anlagen, die nach schifffahrtsrechtlichen oder abfallrechtlichen Bestimmungen einer 
Bewilligung bedürfen; 

 4a. bauliche Anlagen, die der Gewinnung oder Aufbereitung von mineralischen Rohstoffen dienen 
und den bergrechtlichen Vorschriften unterliegen; 

 5. bauliche Anlagen, die nach forstrechtlichen Vorschriften einer Bewilligung bedürfen, soweit es 
sich nicht um Gebäude handelt; 

 6. bauliche Anlagen, die nach wasserrechtlichen Vorschriften einer Bewilligung bedürfen, soweit es 
sich um solche handelt, die unmittelbar der Wassernutzung (z. B. Wasserversorgung, 
Abwasserentsorgung, Energiegewinnung) dienen; 

 7. bauliche Anlagen, die der Fortleitung oder Umformung von Energie dienen (Freileitungen, 
Trafostationen, Kabelstationen, Kabelleitungen, Gasleitungen, Gasreduzierstationen, 
Fernwärmeleitungen, Funkleitungseinrichtungen, Pumpstationen, E-Ladestationen u. dgl.), 
soweit es sich nicht um betretbare Gebäude handelt; 

 8. bauliche Anlagen, die einer Veranstaltungsstättenbewilligung nach dem Steiermärkischen 
Veranstaltungsgesetz 2012 bedürfen, sofern diese nicht mehr als 6 Monate ununterbrochen 
bestehen bleiben; 

 8a. bauliche Anlagen, die im Rahmen von Veranstaltungen kultureller und religiöser Art oder für 
Sportveranstaltungen errichtet oder genutzt werden, jedoch nicht dem Steiermärkischen 
Veranstaltungsgesetz 2012 unterliegen, jeweils mit einer Bestandsdauer von nicht mehr als 30 
Tagen; 

 9. Neu- und Zubauten in Leichtbauweise, Wohncontainer und sonstige Fertigteilbauten oder die 
Nutzung von baulichen Anlagen, jeweils zur vorübergehenden Unterbringung einer größeren 
Anzahl von Personen aus humanitären Gründen, wenn die Unterbringung staatlich organisiert ist, 
ausschließlich für die Dauer des Bestehens des Erfordernisses der vorübergehenden 
Unterbringung. 

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 88/2008, LGBl. Nr. 29/2014, LGBl. Nr. 34/2015, LGBl. Nr. 75/2015, 
LGBl. Nr. 11/2020 

§ 4 
Begriffsbestimmungen 

Die nachstehenden Begriffe haben in diesem Gesetz folgende Bedeutung: 
 1. Abstellanlagen für Fahrräder: Fahrrad-Abstellplätze mit felgenschonenden Vorrichtungen zum 

standsicheren Abstellen der Fahrräder und der Möglichkeit zum Absperren des Fahrradrahmens; 
 2. Abstellflächen für Kraftfahrzeuge oder Krafträder: Flächen im Freien, die dem Abstellen 

sowie der Zu- und Abfahrt von Kraftfahrzeugen oder Krafträdern außerhalb von öffentlichen 
Verkehrsflächen dienen; 

 3. Abstellplatz für Kraftfahrzeuge: jene Teilfläche einer Garage oder Abstellfläche, die dem 
Abstellen des einzelnen Kraftfahrzeuges dient; 

 4. Abweichung vom genehmigten Projekt, geringfügige: Änderung in der Bauausführung, 
wodurch weder öffentliche noch nachbarliche Interessen berührt werden und das Projekt in 
seinem Wesen nicht verändert wird; 
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 4a. Angemessener Sicherheitsabstand: jener Bereich eines Seveso-Betriebes, in dem bei einem 
schweren Unfall erhebliche Gefährdungen der Sicherheit und Gesundheit von Menschen und der 
Umwelt nicht ausgeschlossen werden können; 

 4b. Attika: wandartige Erhöhung am Dachrand, gemessen von der Oberkante der obersten 
Rohdecke; 

 5. Aufenthaltsraum: Raum, der zum länger dauernden Aufenthalt von Personen bestimmt ist (z. B. 
Wohn- und Schlafraum, Wohnküche, Arbeitsraum, Unterrichtsraum), nicht dazu zählen 
jedenfalls Badezimmer und Toiletten 

 6. Barrierefreiheit: Zustand baulicher Anlagen, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der 
allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe 
zugänglich und nutzbar sind; 

 7. Bauarbeit: jeder Arbeitsvorgang zur Errichtung, Instandhaltung, Instandsetzung oder zum 
Abbruch von Bauten sowie zur Einrichtung oder Räumung von Baustellen; 

 8. Baufluchtlinie: Linie, in die eine Hauptflucht oder eine Kante eines Bauwerkes straßenseitig zu 
stellen ist; 

 9. Baugebrechen: mangelhafter Zustand einer baulichen Anlage, der deren Festigkeit, 
Brandsicherheit, Hygiene oder äußeres Erscheinungsbild betrifft und geeignet ist, Personen oder 
im Eigentum Dritter stehende Sachen zu gefährden oder zu beschädigen oder das Straßen-, Orts- 
oder Landschaftsbild grob zu beeinträchtigen; 

 10. Baugrenzlinie: Linie, die durch oberirdische Teile von Gebäuden nicht überschritten werden 
darf; für Nebengebäude können Ausnahmen festgelegt werden; 

 11. Bauherr: der jeweilige Inhaber einer Baubewilligung; 
 12. Baulärm: jedes die öffentliche Ordnung störende Geräusch, das im Zuge von Bauarbeiten 

entsteht; 
 13. Bauliche Anlage (Bauwerk): eine Anlage, die mit dem Boden in Verbindung steht und zu deren 

fachgerechter Herstellung bautechnische Kenntnisse erforderlich sind. 
 Eine Verbindung mit dem Boden besteht schon dann, wenn die Anlage 

 – durch eigenes Gewicht auf dem Boden ruht oder 
 – auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder 
 – nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden; 
 14. Bauprodukte: 
 – Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um dauerhaft in bauliche Anlagen 

des Hoch- oder Tiefbaus eingebaut zu werden, 
 – aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte Anlagen, die hergestellt werden, um mit dem 

Erdboden verbunden zu werden, wie Fertighäuser, Fertiggaragen und Silos; 
 15. Bauwerber: eine Person, die eine Baubewilligung beantragt; 
 16. Bebauungsdichte: Verhältniszahl, die sich aus der Teilung der Bruttogeschoßfläche der 

Geschoße durch die zugehörige Bauplatzfläche ergibt; 
 17. Bebauungsgrad: Verhältnis der bebauten Fläche zur Bauplatzfläche; 
 18. Bebauungsweise: Verteilung der Baumassen auf dem Bauplatz in Bezug auf die 

Bauplatzgrenzen 
 a) offene Bebauungsweise: 
 – allseits freistehende bauliche Anlagen oder 
 – einseitig an die Grenzen angebaute bauliche Anlagen; 
 b) gekuppelte Bebauungsweise: an einer Grenze aneinandergebaute bauliche Anlagen; 
 c) geschlossene Bebauungsweise: an mindestens zwei Grenzen aneinandergebaute bauliche 

Anlagen; 
 18a. Bodenversiegelung: die Abdeckung des Bodens mit einer wasserundurchlässigen Schicht, 

wodurch Regenwasser nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen versickern kann, wie z. B. 
mit Beton, Asphalt, Pflastersteinen oder wassergebundenen Decken; 

 19. Brandabschnitt: Bereich, der durch brandabschnittsbildende Wände bzw. Decken von Teilen 
eines Gebäudes getrennt ist; 

 20. Brandwand: brandabschnittsbildende Wand mit erhöhten Anforderungen; 
 21. Bruttogeschoßfläche: die Fläche je Geschoß, die von den Außenwänden umschlossen wird, 

einschließlich der Außenwände; 
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–eine Gesamtwohnnutzfläche unter 600 m² sowie
–höchstens drei oberirdische Geschoße (einschließlich Dachgeschoße) haben;

41.Klimaanlage: Kombination sämtlicher Bauteile, die für eine Form der
Luftbehandlung erforderlich sind, bei der die Temperatur, eventuell gemeinsam mit
der Belüftung, der Feuchtigkeit und der Luftreinheit, geregelt werden kann;

42.Kniestockhöhe: das Maß des vertikalen Abstandes zwischen Oberkante der obersten
Rohdecke und der Unterkante der tragenden Dachkonstruktion (Sparren), gemessen
in der äußeren Außenwandebene;

43.Lästlinge: kleinere wirbellose Tiere, zumeist Insekten, die sich gerne in der näheren
Umgebung des Menschen aufhalten; dabei handelt es sich um Arten, die primär keine
deutliche Schadwirkung haben; wird jedoch durch günstige Lebensbedingungen ihre
Vermehrung besonders begünstigt, treten sie in übermäßiger Anzahl auf und werden
damit als zunehmend störend empfunden; bei massenhaftem Auftreten führen sie zu
Belästigungen, in vielerlei Hinsicht können sie mitunter auch zu Schädlingen werden;
zu ihnen zählen u. a. Ameisen, Silberfischchen, Kellerasseln, Ohrwürmer, Fliegen
(z. B. Fruchtfliegen, Kleine Stubenfliege etc.), Wespen, Hornissen, Milben;

44.Nachbar: Eigentümer oder Inhaber eines Baurechtes (Bauberechtigter) der an den
Bauplatz angrenzenden Grundflächen sowie jener Grundflächen, die zum
vorgesehenen Bauplatz in einem solchen räumlichen Naheverhältnis stehen, dass
vom geplanten Bau oder dessen konsensgemäßer Benützung Einwirkungen auf diese
Grundflächen ausgehen können, gegen welche die Bestimmungen dieses Gesetzes
Schutz gewähren, oder dass von seiner genehmigten gewerblichen, land- oder
forstwirtschaftlichen Betriebsanlage, sowie von einer Anlage, die dem
Steiermärkischen Seveso-Betriebe Gesetz 2017 unterliegt, Einwirkungen auf den
Bauplatz ausgehen können;

45.Nachbargrenze: Grenze zwischen Grundstücken verschiedener Eigentümer;
46.Natürliches Gelände: Als natürliches Gelände von Grundflächen gilt jenes Gelände,

welches
a)als ursprünglich unverändertes Gelände den Festlegungen in einem Bebauungsplan

zugrunde gelegt wurde, oder
b) zum Zeitpunkt vor Inkrafttreten der Novelle LGBl. Nr. 11/2020 bereits

bewilligungsgemäß oder mit Genehmigungsfreistellung abgeändert wurde, oder
c) zum Zeitpunkt vor Inkrafttreten der Novelle LGBl. Nr. 11/2020 als

Beurteilungsgrundlage für eine rechtskräftig erteilte Baubewilligung oder
Genehmigungsfreistellung für ein Gebäude herangezogen wurde, oder

d) spätestens mit dem Antrag um Baubewilligung als das rechtmäßige natürliche
Gelände erhoben wurde, sofern lit. a bis c nicht zutreffen.

47.Nebengebäude: eingeschoßige, ebenerdige, unbewohnbare Bauten von
untergeordneter Bedeutung mit einer Geschoßhöhe bis 3,0 m, einer Firsthöhe bis 5,0
m und bis zu einer bebauten Fläche von 40 m2;

47a.Netzabschlusspunkt: ist ein physischer Punkt samt den entsprechenden
technischen Spezifikationen, an dem einem Teilnehmer der Zugang zu einem
öffentlichen Kommunikationsnetz bereitgestellt wird; in Netzen, in denen eine
Vermittlung oder Leitwegbestimmung erfolgt, wird der Netzabschlusspunkt anhand
einer bestimmten Netzadresse bezeichnet, die mit der Nummer oder dem Namen
eines Teilnehmers verknüpft sein kann;

48.Neubau: Herstellung einer neuen baulichen Anlage, die keinen Zu- oder Umbau
darstellt. Ein Neubau liegt auch dann vor, wenn nach Abtragung bestehender
baulicher Anlagen alte Fundamente oder Kellermauern ganz oder teilweise
wiederverwendet werden;

48a.Niedrigstenergiegebäude: ein Gebäude, welches gemäß den Kriterien des
Anhanges I der Richtlinie 2010/31/EU und unter besonderer Berücksichtigung der
erneuerbaren Energieträger eine hohe Energieeffizienz aufweist;
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49. (Anm.: entfallen)
50. (Anm.: entfallen)
51. (Anm.: entfallen)
52. (Anm.: entfallen)
53.Ortsübliche Belästigungen: die in den betroffenen Gebieten tatsächlich

vorhandenen, zumindest jedoch die in Gebieten dieser Art üblicherweise auftretenden
Immissionen;

54. (Anm.: entfallen)
55.Raumhöhe: Abstand zwischen Fußbodenoberkante bis zur Unterkante der

darüberliegenden Decke;
55a.Schwerer Unfall: ein Ereignis, insbesondere eine Emission, ein Brand oder eine

Explosion größeren Ausmaßes, das sich aus unkontrollierten Vorgängen in einem
Seveso-Betrieb ergibt, das unmittelbar oder später innerhalb oder außerhalb des
Seveso-Betriebes zu einer ernsten Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die
Umwelt führt und bei dem ein oder mehrere gefährliche Stoffe im Sinn von Art. 3
Z 10 der Richtlinie 2012/18/EU beteiligt sind;

55b.Seveso-Betrieb: ein Betrieb, der in den Anwendungsbereich der Richtlinie
2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen
Stoffen fällt;

56.Stand der Technik: auf den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen
beruhender Entwicklungsstand fortschrittlicher bautechnischer Verfahren,
Einrichtungen und Bauweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt oder sonst
erwiesen ist; jedenfalls sind die OIB-Richtlinien Regel der Technik, die den Stand der
Technik wiedergeben;

57.Straßenfluchtlinie: die Grenze der bestehenden oder künftigen öffentlichen
Verkehrsfläche;

58.Umbau: die Umgestaltung des Inneren oder Äußeren einer bestehenden baulichen
Anlage, die die äußeren Abmessungen nicht vergrößert oder nur unwesentlich
verkleinert, jedoch geeignet ist, die öffentlichen Interessen zu berühren (z. B.
Brandschutz, Standsicherheit, äußeres Erscheinungsbild), bei überwiegender
Erhaltung der Bausubstanz;

59. (Anm.: entfallen)
60.Versammlungsstätten: Gebäude oder Gebäudeteile für Veranstaltungen mit mehr

als 120 Personen, soweit es sich nicht um eine Betriebsanlage handelt;
61. (Anm.: entfallen)
62.Wohnräume: Aufenthaltsräume in Wohnungen;
63.Wohnung: Gesamtheit von einzelnen oder zusammen liegenden Räumen, die baulich

in sich abgeschlossen, zu Wohnzwecken bestimmt sind und die Führung eines
eigenen Haushaltes ermöglichen;

64.Zubau: die Vergrößerung einer bestehenden baulichen Anlage der Höhe, Länge oder
Breite nach bis zur Verdoppelung der bisherigen Geschoßflächen;

65.Zugangspunkt: ist ein physischer Punkt innerhalb oder außerhalb des Gebäudes,
der für Unternehmen, die öffentliche Kommunikationsnetze bereitstellen oder für
deren Bereitstellung zugelassen sind, zugänglich ist und den Anschluss an die
hochgeschwindigkeitsfähigen gebäudeinternen physischen Infrastrukturen
ermöglicht.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 78/2003, LGBl. Nr. 27/2008, LGBl. Nr. 88/2008, LGBl.
Nr. 13/2011, LGBl. Nr. 78/2012, LGBl. Nr. 34/2015, LGBl. Nr. 117/2016, LGBl. Nr. 61/2017,
LGBl. Nr. 11/2020

II. TEIL
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Verfahrensbestimmungen, Mietzinsbildung, Verfügungs und 
Eigentumsbeschränkungen (7) 
sowie begünstigte Rückzahlung 
 
§ 45 Ansuchen 
§ 46 Nachweis des Einkommens 
§ 47 Erledigung der Ansuchen 
§ 48 Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung von Daten 
§ 49 Bauführung 
§ 50 Endabrechnung 
§ 51 Mietzinsbildung bei Neubauten 
§ 52 Mietzinsbildung bei Sanierungen 
§ 53 Eigentumsbeschränkungen 
§ 53a Gemeinschaftsrecht (7) (13) (16) 
 
VIII. Hauptstück 
Schlußbestimmungen 
 
§ 54 Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
§ 55 Übergangsbestimmungen. 
§ 56 Inkrafttreten von Novellen (14) 
 
 
I. Hauptstück 
Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 
Gegenstand 
 
(1) Das Land Steiermark fördert 
 1. die Errichtung von Wohnungen und Wohnheimen, 
 2. den Ersterwerb von Eigentumswohnungen, 
 3. die Sanierung von Wohnhäusern, Wohnungen und Wohnheimen, 
 4. den Wohnungserwerb im Rahmen der Hausstandsgründung von Jungfamilien und 
 5. Maßnahmen im Zusammenhang mit der Schaffung oder Verbesserung der Wohnversorgung, der 

Ortserneuerung oder Wohnumfeldverbesserung sowie Maßnahmen zur Sicherung der Wohnversorgung. 
(5) 

(2) Auf die Gewährung einer Förderung besteht kein Rechtsanspruch. Mit der Erteilung der 
Förderungszusicherung erwirbt der Förderungswerber einen im ordentlichen Rechtsweg durchsetzbaren 
Rechtsanspruch auf Förderung in der zugesicherten Höhe und Art. (5) 
 
§ 2 
Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieses Gesetzes gelten: 
 1. als Wohnung eine zur ganzjährigen Bewohnung geeignete, baulich in sich abgeschlossene, normal 

ausgestattete Wohnung, deren Nutzfläche nicht weniger als 30 m2 und mit Ausnahme der Eigenheime 
nicht mehr als 150 m2 beträgt; 

 2. (entfallen) 
 3. als geförderte Wohnung eine Wohnung, für die 
 - rückzahlbare Förderungen noch nicht vollständig zurückbezahlt sind, 
 - Zuschüsse noch geleistet werden, 
 - nicht rückzahlbare Förderungsbeiträge vor weniger als 10 Jahren geleistet wurden oder (7) 
 - eine vom Land Steiermark übernommene Bürgschaft noch nicht erloschen ist; 
 4. als Eigenheim ein Gebäude mit einer Wohnung oder zwei Wohnungen, von denen eine zur Benützung 

durch den Eigentümer bestimmt ist. 
 5. als Wohnheim ein zur Befriedigung des regelmäßigen Wohnbedürfnisses seiner Bewohner bestimmtes 

Heim in normaler Ausstattung, das neben den Wohn oder Schlafräumen auch die dem 
Verwendungszweck entsprechenden sonstigen Räume enthält; 
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Bundesland 
Steiermark 

Titel 
Steiermärkisches Wohnbauförderungsgesetz 1993 
(Stmk. WFG 1993) 
 
Stammfassung:     LGBl. Nr.  25/1993  (WV) 
Novellen:     (1) LGBl. Nr.  38/1994  (XII. GPStLT EZ 811) 
              (2) LGBl. Nr.  11/1996  (XII. GPStLT EZ 1255) 
              (3) LGBl. Nr.  61/1997  (XIII.GPStLT EZ 504) 
              (4) LGBl. Nr.  25/1998  (XIII.GPStLT EZ 663) 
              (5) LGBl. Nr.  75/1998  (XIII.GPStLT EZ 833) 
              (6) LGBl. Nr.  96/1998  (XIII.GPStLT EZ 886) 
              (7) LGBl. Nr.  12/2000  (XIII.GPStLT EZ 1273) 
              (8) LGBl. Nr.  53/2001  (XIV. GPStLT AA EZ  333/1) 
              (9) LGBl. Nr.  19/2002  (XIV. GPStLT RV EZ  524/1) 
             (10) LGBl. Nr.  48/2002  (XIV. GPStLT RV EZ  740/1 AB EZ 740/2) 
             (11) LGBl. Nr.  82/2003  (XIV. GPStLT RV EZ 1378/1) 
             (12) LGBl. Nr.  57/2004  (XIV. GPStLT RV EZ 1782/1) 
             (13) LGBl. Nr.  17/2006  (XV. GPStLT IA EZ  137/1 AB EZ  137/3) 
             (14) LGBl. Nr. 109/2006  (XV. GPStLT RV EZ  459/1 AB EZ  459/4) 
             (15) LGBl. Nr.  48/2007  (XV. GPStLT RV EZ 1169/1 AB EZ 1169/2) 
             (16) LGBl. Nr.  81/2009  (XV. GPStLT RV EZ 3011/1 AB EZ 3011/4) 
                                      (CELEX Nr. 32004L0038) 
             (17) LGBl. Nr.  49/2010  (XV. GPStLT IA EZ   99/1 AB EZ   99/5) 
             (18) LGBl. Nr.  81/2010  (XV. GPStLT RV EZ 3701/1 AB EZ 3701/5) 
                                      (CELEX Nr. 32006L0054) 
             (19) LGBl. Nr.  14/2011  (XVI. GPStLT IA EZ 148/1 AB EZ  148/4) 
             (20) LGBl. Nr.  59/2011  (XVI. GPStLT IA EZ 416/1 AB EZ  416/2) 

Text 
Inhaltsverzeichnis 
 
 
I. Hauptstück 
Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 Gegenstand 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
§ 3 Grundsätze der Förderung 
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II. Hauptstück 
Förderung der Errichtung von Wohnungen, Wohnheimen und Eigenheimen 
 
§ 5 Förderungsvoraussetzungen 
§ 6 Gesamtbaukosten 
§ 7 Förderungswerber 
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 6. als normale Ausstattung eine Ausstattung, die bei größter Wirtschaftlichkeit des Baukostenaufwandes 
unter Bedachtnahme auf die Betriebs und Instandhaltungskosten und bei einwandfreier Ausführung 
nach dem jeweiligen Stand der Technik, insbesondere hinsichtlich des Schall , Wärme , Feuchtigkeits 
und Abgasschutzes sowie der Anschlußmöglichkeit an Fernwärme in hiefür in Betracht kommenden 
Gebieten, den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen entspricht; sie umfaßt jedenfalls den Einbau 
wassersparender Armaturen und ausreichende ausreichende Anschlußmöglichkeiten für 
Sanitäreinrichtungen und Haushaltsgeräte, muß jedoch nicht die Oberflächenendausführung im Inneren 
der Wohnung umfassen; die Verwendung von Tropenhölzern ist ausgeschlossen; (1) 

 7. als Nutzfläche die gesamte Bodenfläche einer Wohnung oder eines Geschäftsraumes abzüglich der 
Wandstärken und der im Verlauf der Wände befindlichen Durchbrechungen (Ausnehmungen); Keller 
und Dachbodenräume, soweit sie ihrer Ausstattung nach nicht für Wohn oder Geschäftszwecke geeignet 
sind, Treppen, offene Balkone. Terrassen sowie für landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke 
spezifisch ausgestattete Räume innerhalb einer Wohnung sind bei Berechnung der Nutzfläche nicht zu 
berücksichtigen; 

 8. als Baukosten einer Wohnung (eines Geschäftsraumes) der Anteil an den Gesamtbaukosten, der nach 
dem gesetzlichen oder vereinbarten Berechnungsschlüssel auf die Wohnung (den Geschäftsraum) 
entfällt; 

 9. als nahestehende Person 
 a) der Ehegatte (die Ehegattin), der eingetragene Partner (die eingetragene Partnerin), (18) 
 b) Verwandte in gerader Linie (insbesondere Eltern, Großeltern, Kinder, Enkelkinder) einschließlich 

Adoptivkinder (Wahlkinder) sowie Stiefeltern, (5) 
 c) Geschwister, 
 d) Verschwägerte in gerader Linie, das sind Personen, die mit dem Ehegatten in gerader Linie verwandt 

sind, insbesondere Schwiegereltern und Stiefkinder, (5) 
 e) eine Person, die mit dem Eigentümer (Mieter) in einer in wirtschaftlicher Hinsicht gleich einer Ehe 

eingerichteten Haushaltsgemeinschaft lebt, 
 f) in der Haushaltsgemeinschaft lebende eigene oder adoptierte Kinder einer Person gemäß lit. e und 
 g) Pflegekinder gemäß dem Steiermärkischen Jugendwohlfahrtsgesetz; Pflegekinder gelten dann als 

nahestehende Personen, wenn ein längerer, etwa zwei Jahre dauernder Aufenthalt am Pflegeplatz 
bereits vorliegt und eine Bestätigung der Bezirksverwaltungsbehörde beigebracht wird, daß es sich 
voraussichtlich um einen Dauerpflegeplatz handelt; 

 10. als Einkommen 
 a) bei zur Einkommensteuer veranlagten Personen das Einkommen nach § 2 Abs. 2 

Einkommensteuergesetz 1988, vermehrt um 
 - die steuerfreien Einkünfte, 
 - die abgezogenen Beträge nach den §§ 10, 18, 24 Abs. 4, 34 mit Ausnahme Abs. 6 hinsichtlich 

Behinderungen, 36 und 41 Abs. 3 Einkommensteuergesetz 1988, 
 - die gerichtlich oder vertraglich festgesetzten Unterhaltsleistungen für geschiedene Ehegattinnen 

bzw. Ehegatten oder frühere eingetragene Partnerinnen bzw. Partner nach Auflösung einer 
eingetragenen Partnerschaft, die von nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen an die 
Förderungswerberin bzw. an den Förderungswerber zu erbringen sind, (18) 

und vermindert um die Einkommensteuer; 
 b) bei nicht zur Einkommensteuer veranlagten Personen das Einkommen nach § 2 Abs. 2 

Einkommensteuergesetz 1988, 
vermehrt um 
 - die steuerfreien Einkünfte, 
 - die abgezogenen Beträge nach den §§ 18 und 34 mit Ausnahme Abs. 6 hinsichtlich 

Behinderungen und § 41 Abs. 3 Einkommensteuergesetz 1988, 
 - die gerichtlich oder vertraglich festgesetzten Unterhaltsleistungen für geschiedene Ehegattinnen 

bzw. Ehegatten oder frühere eingetragene Partnerinnen bzw. Partner nach Auflösung einer 
eingetragenen Partnerschaft, die von nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen an die 
Förderungswerberin bzw. an den Förderungswerber zu erbringen sind, (18) 

 c) bei Ermittlung des Einkommens gemäß lit. a und b bleiben außer Ansatz: 
 - Leistungen nach § 3 Abs. 1 Z. 7 und 8 Einkommensteuergesetz 1988 sowie 

Kinderbetreuungsgelder, (8) 
 - Kinderabsetzbeträge gemäß dem Familienbesteuerungsgesetz 1992, 
 - Pflegegelder nach dem Bundespflegegesetz und dem Steiermärkischen Pflegegeldgesetz, 
 - Pflege oder Blindenbeihilfen sowie Leistungen nach dem Steiermärkischen 

Jugendwohlfahrtsgesetz, LGBl. Nr. 93/1990 in der Fassung LGBl. Nr. 83/1999, (7) 
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Gesetz über die Förderung des Wohnungsneubaus und der Wohnhaussanierung und die Gewährung von 
Wohnbeihilfe (Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz – WWFSG 1989) 
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22.07.1992 LGBl 1992/32 
04.08.1994 LGBl 1994/39 
16.08.1995 LGBl 1995/62 
18.03.1998 LGBl 1998/20 
06.03.2000 LGBl 2000/12 
19.03.2001 LGBl 2001/16 
21.02.2003 LGBl 2003/11 
22.12.2006 LGBl 2006/67 
17.09.2010 LGBl 2010/41 
07.09.2011 LGBl 2011/23 
22.08.2013 LGBl 2013/35 

 
 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 
 

I. HAUPTSTÜCK 
 

WOHNBAUFÖRDERUNG 
 

§ 1. (1) Das Land Wien fördert die Errichtung von Wohnhäusern, Wohnungen, Heimen, Eigenheimen und 
Kleingartenwohnhäusern durch Neubau, Zubau, Einbau oder Umbau. 

(2) Die Förderung kann auch umfassen: 
a) Geschäftsräume in geförderten Gebäuden, wobei sich bei geförderten Wohnhausanlagen mit mehr als 

100 Wohnungen die Förderung auch auf Geschäftsräume außerhalb eines geförderten Gebäudes 
erstrecken kann. Auf geförderte Geschäftsräume darf höchstens ein Viertel der geförderten 
Gesamtnutzfläche entfallen, wobei Räumlichkeiten für Einrichtungen der Stadt Wien für soziale 
Dienste im Sinne des Wiener Sozialhilfegesetzes einschließlich von Gesundheits- und 
Sozialbezirkszentren sowie geriatrischen Tageszentren nicht einzurechnen sind; 

b) Einrichtungen der kommunalen Infrastruktur. 
(3) Auf Förderung, ausgenommen die Gewährung von Wohnbeihilfe, besteht kein Rechtsanspruch. 

 
Begriffsbestimmungen 

 
§ 2. Im Sinne dieses Gesetzes gelten: 
1. als Wohnung eine zur ganzjährigen Bewohnung geeignete, baulich in sich abgeschlossene, den 

Bauvorschriften entsprechend ausgestattete Wohnung, deren Nutzfläche, ausgenommen bei 
Wohngemeinschaften in behindertengerecht ausgestatteten Wohnungen, zum Zeitpunkt der 
Fertigstellungsanzeige (§ 32) nicht mehr als 150 m  beträgt; sofern diese 
Wohnnutzflächen-höchstgrenze nicht überschritten wird, kann das Erfordernis ,baulich in sich 
abgeschlossen‘ bei einer Vereinigung der Wohnung mit Geschäftsräumlichkeiten entfallen; 

2. als Geschäftsräume jedwede Art von Räumlichkeiten für Zwecke von Handels- und Gewerbebetrieben 
und für die Ausübung freier Berufe bzw. der sozialen Bedürfnisse der Wohnbevölkerung sowie für 
Einrichtungen der Stadt Wien; 

3. als Eigenheim ein Gebäude mit ein oder zwei selbständig benützbaren Wohnungen, die zur Benützung 
durch den bzw. die Eigentümer (Bauberechtigten) bestimmt sind. Ein Gebäude mit zwei Wohnungen 
gilt nur dann als Eigenheim, wenn an beiden Wohnungen Wohnungseigentum begründet wird oder 
Baurecht besteht; 

3a. als Wohnungseigentum das dem Miteigentümer einer Liegenschaft oder einer 
Eigentümerpartner-schaft eingeräumte Recht gemäß dem Wohnungseigentumsgesetz 2002; 
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(3) Das angemessene Ausmaß der Wohnnutzfläche beträgt bei einer Person 50 m2 und erhöht sich für die 
erste im gemeinsamen Haushalt lebende Person um 20 m2, für jede weitere um je 15 m2. Bei Jungfamilien erfolgt 
die Berechnung des angemessenen Ausmaßes der Wohnnutzfläche in der Weise, daß der an Hand der 
Haushaltsgröße ermittelten Wohnnutzfläche 15 m2 hinzugerechnet werden. 

(4) Im Falle der Überschreitung des angemessenen Ausmaßes der Wohnnutzfläche ist der Berechnung des 
Eigenmittelersatzdarlehens jener Teil der Eigenmittel zugrunde zu legen, der dem Verhältnis des angemessenen 
Ausmaßes zum tatsächlichen Ausmaß der Wohnnutzfläche entspricht. 

(5) Mit im gemeinsamen Haushalt lebenden volljährigen Personen kann eine Solidarhaftung vereinbart 
werden, die nach Aufgabe der Wohnungsnutzung durch den Haftenden endet. Auch eine rechtsverbindliche 
Erklärung betreffend die Übernahme der Zahlungsverpflichtungen aus dem Vertrag über das 
Eigenmittelersatzdarlehen kann von nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen eingeholt werden. Die 
vom Darlehensnehmer und den Mitverpflichteten gegenüber dem Vermieter bestehenden 
Rückforderungsansprüche wegen der eingebrachten Eigenmitteln haben in Höhe der Aushaftung des 
Eigenmittelersatzdarlehens zugunsten des Landes Wien als abgetreten zu gelten. 
 

§ 18. (1) Die Laufzeit des Eigenmittelersatzdarlehens beträgt maximal 20 Jahre. In den Darlehensvertrag ist 
die Bestimmung aufzunehmen, daß das Darlehen schon zu einem früheren Zeitpunkt ganz oder teilweise 
zurückgefordert werden kann, wenn die Förderungswürdigkeit nicht mehr oder nur mehr in einem geringeren 
Ausmaß gegeben ist. Zu diesem Zweck sind das Haushaltseinkommen und die Haushaltsgröße nach zehn und 
15 Jahren zu überprüfen. 4 

(2) Ein Eigenmittelersatzdarlehen kann auch einem nachfolgenden Wohnungseigentümer oder unbeschadet 
der begünstigten Rückzahlung eines Förderungsdarlehens nach dem Wohnbauförderungsgesetz 1968 einem 
nachfolgenden Wohnungsmieter gewährt werden. Dabei ist ein Abwohnungsfaktor von 1 vH pro Jahr zu 
berücksichtigen, nicht jedoch eine Indexaufwertung. Die Rückzahlungsbedingungen sind in diesem Fall so 
festzusetzen, dass das Darlehen spätestens am Ende des 20. Jahres nach Erteilung der Benützungsbewilligung 
(Fertigstellungsanzeige gemäß § 128 Bauordnung für Wien) zur Gänze getilgt ist. 

(3) Im Fall der Beendigung des Mietverhältnisses ist das aushaftende Eigenmittelersatzdarlehen 
unverzüglich zurückzuerstatten, außer der neue förderungswürdige Mieter möchte mit Einverständnis des 
bisherigen Mieters und des Landes Wien in den Vertrag über das Eigenmittelersatzdarlehen eintreten. Das 
aushaftende Eigenmittelersatzdarlehen ist im Falle einer Mietrechtsfortsetzung im Todesfall (§ 1116a ABGB, § 14 
MRG) oder einer Abtretung des Mietrechts (§ 12 MRG) von Darlehensnehmern (Mitverpflichteten) bzw. deren 
Rechtsnachfolgern abzudecken, wenn die eintretenden Mieter nicht in den Vertrag über das 
Eigenmittelersatzdarlehen eintreten wollen oder mangels Förderungswürdigkeit nicht in den Vertrag eintreten 
dürfen. 

(4) Vor Gewährung des Eigenmittelersatzdarlehens ist eine Erklärung des Hauseigentümers abzugeben, im 
Falle einer Rückzahlung des Finanzierungsbeitrages gemäß § 69 Abs. 1 erster und dritter Satz vorerst das 
aushaftende Eigenmittelersatzdarlehen abzudecken. Der Hauseigentümer hat dem Land Wien und den vom Land 
Wien zur Abwicklung der Eigenmittelersatzdarlehensgewährung beauftragten Bankinstituten die eintretenden 
Mieter bekanntzugeben. 
 

§ 19. (1) Das Eigenmittelersatzdarlehen wird weiters sofort zur Gänze fällig, wenn 
1. das Eigenmittelersatzdarlehen zu Unrecht empfangen wurde, 
2. der Empfänger des Eigenmittelersatzdarlehens kein Recht mehr an der geförderten Wohnung hat oder 

diese nicht im Sinne des § 11 Abs. 1 Z 1 benützt, 
3. der auf die Wohnung entfallende Anteil des Förderungsdarlehens des Landes oder des Darlehens gemäß 

§ 6 Abs. 2 gekündigt oder zurückgezahlt wurde, 
4. der Baukostenzuschuß oder der nichtrückzahlbare Beitrag zurückgezahlt wurde, 
5. ein Kündigungsgrund gemäß § 13 Abs. 2 Z 1 und 3 vorliegt oder 
6. bei der nach zehn und 15 Jahren stattfindenden Überprüfung des Haushaltseinkommens und der 

Haushaltsgröße (§ 18 Abs. 1) der Aufforderung auf Nachweis der Förderungswürdigkeit nicht 
entsprochen wird. 

(2) Das Eigenmittelersatzdarlehen ist unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens sechs Monaten 
zu kündigen, wenn der Schuldner nach schriftlicher Mahnung trotz Gewährung einer angemessenen Frist ohne 
Vorliegen triftiger Gründe seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Vertrag über das Eigenmittelersatzdarlehen 
nicht nachkommt. 

                         
4  § 18 Abs. 1 Sätze 2 und 3 sind auf Eigenmittelersatzdarlehen anzuwenden, die ab Kundmachung der Novelle LGBl. Nr. 20/1998 vom 

18.3.1998 gewährt werden. 
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Warmwasserwärmebedarf (WWWB) 
Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert 
festgelegt. 

Wärmespeichersystem 
Prozessbereich in der Anlagentechnik, in dem die in einem Medium enthaltene Wärme gespeichert wird. 

Wärmeverteilsystem 
Prozessbereich in der Anlagentechnik, in dem die benötigte Wärmemenge von der Bereitstellung zur 
Wärmeabgabe transportiert wird. 

Wohngebäude 
Gebäude, die ganz oder überwiegend zum Wohnen genutzt werden. 

Wohnung 
Gesamtheit von einzelnen oder zusammenliegenden Räumen, die baulich in sich abgeschlossen und zu
Wohnzwecken bestimmt sind und die Führung eines eigenen Haushalts ermöglichen. 

Wohnungstreppen 
Haupttreppen in Wohnungen sowie von Gebäuden oder Gebäudeteilen mit nicht mehr als drei Wohnungen 
und in Reihenhäusern.

Zuverlässigkeit des Tragwerks, auch Zuverlässigkeitsniveau 
Die Fähigkeit eines Tragwerks oder Bauteils, die festgelegten Anforderungen zu erfüllen. 

Begriffsbestimmungen Ausgabe April 2019 Seite 13 von 13 
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8.3 Lüftung von Garagen 

8.3.1 Garagen sind natürlich oder mechanisch so zu lüften, dass im Regelbetrieb ein Viertelstundenmit-
telwert für Kohlenstoffmonoxid (CO) von 60 ppm nicht überschritten wird. 

8.3.2 Für Garagen, in denen jeder Stellplatz direkt aus dem Freien ohne überdachte Fahrgasse anfahr-
bar ist, gilt die Anforderung gemäß Punkt 8.3.1 ohne weitere Maßnahmen als erfüllt. 

8.3.3 Für andere Garagen als jene gemäß Punkt 8.3.2 mit nicht mehr als 250 m² Nutzfläche gilt die An-
forderung gemäß Punkt 8.3.1 als erfüllt, wenn 
• eine natürliche Querdurchlüftung über Zu- und Abluftöffnungen von insgesamt mindestens 

1000 cm² Querschnittsfläche pro Stellplatz vorhanden ist oder 
• eine mechanische Lüftung mit einem mindestens 0,5-fachen stündlichen Luftwechsel sicherge-

stellt ist. 

8.3.4 Garagen mit mehr als 250 m² Nutzfläche sind mit adäquaten Messeinrichtungen auszustatten, die 
bei Überschreiten einer CO-Konzentration von 60 ppm über einen Zeitraum von mehr als einer 
Viertelstunde Maßnahmen zur Reduktion der CO-Konzentration (Aktivierung der Intensivlüftung
durch eine mechanische Lüftungsanlage) einleiten und bei Überschreiten einer CO-Konzentration 
von 150 ppm über einen Zeitraum von mehr als einer Minute Alarmsignale auslösen. 

8.3.5 Die Anforderung gemäß Punkt 8.3.1 ist für Garagen mit mehr als 250 m² Nutzfläche für oberirdi-
sche Geschoße und das erste unterirdische Geschoß erfüllt, wenn die Geschoße mit natürlichen 
Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen gemäß Tabelle 2 der OIB-Richtlinie 2.2 „Brandschutz bei 
Garagen, überdachten Stellplätzen und Parkdecks“ ausgestattet sind. In diesem Fall sind Einrich-
tungen gemäß Punkt 8.3.4 nicht erforderlich. Diese Öffnungen müssen so situiert sein, dass eine 
Querdurchlüftung gewährleistet ist. 

8.3.6 Abluftöffnungen von mechanischen Lüftungen aus Garagen mit mehr als 250 m² Nutzfläche müs-
sen zu öffenbaren Fenstern und Türen von Aufenthaltsräumen sowie von Zuluftöffnungen von Lüf-
tungsanlagen so situiert sein, dass es zu keiner Beeinträchtigung von Personen kommt. 

Belichtung und Beleuchtung 

9.1 Anforderungen an die Belichtung 

9.1.1 Bei Aufenthaltsräumen muss die gesamte Lichteintrittsfläche (Architekturlichte von Fenstern, Licht-
kuppeln, Oberlichtbändern etc.) mindestens 12 % der Bodenfläche dieses Raumes betragen. 

9.1.2 Es muss für die gemäß Punkt 9.1.1 notwendigen Lichteintrittsflächen ein zur Belichtung ausrei-
chender freier Lichteinfall gewährleistet sein. Dies gilt für die notwendigen Lichteintrittsflächen als 
erfüllt, wenn ein freier Lichteinfallswinkel von 45 Grad zur Horizontalen, gemessen von der Fassa-
denflucht bzw. von der Ebene der Dachhaut, eingehalten wird. Dieser freie Lichteinfall darf dabei 
seitlich um nicht mehr als 30 Grad verschwenkt werden. 

9.1.3 Ragen Bauteile (z.B. Balkone, Dachvorsprünge, Loggien, Erker, vorspringende Geschoße) dessel-
ben Bauwerkes in den erforderlichen freien Lichteinfall hinein, so muss die gesamte Lichteintritts-
fläche mindestens 15 % der Bodenfläche des Raumes betragen. Dies ist nicht erforderlich, wenn 
das Auskragen des Bauteiles, gemessen von der Fassadenflucht im Bereich der jeweiligen Licht-
eintrittsfläche, nicht mehr als 1,50 m beträgt. 

9.1.4 Die erforderliche Lichteintrittsfläche gemäß Punkt 9.1.1 bzw. 9.1.3 vergrößert sich ab einer Raum-
tiefe von mehr als 5,00 m um jeweils 1 % der gesamten Bodenfläche des Raumes pro angefange-
nem Meter zusätzlicher Raumtiefe. 

9.1.5 Werden Wintergärten oder verglaste Loggien den zugehörigen Lichteintrittsflächen von Aufent-
haltsräumen vorgelagert, so sind die Punkte 9.1.1 bis 9.1.4 sowohl für die äußere, als auch sinn-
gemäß für die innere Lichteintrittsfläche einzuhalten. Dabei sind für die Bemessung der äußeren 
Lichteintrittsfläche die beiden Bodenflächen (Fläche und Raumtiefe) heranzuziehen. Die äußere 
Lichteintrittsfläche muss zumindest so groß sein, wie die erforderliche innere Lichteintrittsfläche. 

9.1.6 Die Anforderungen der Punkte 9.1.1 bis 9.1.5 gelten nicht für Räume, bei denen die Nutzung eine 
geringere oder keine natürliche Belichtung erfordert. 
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9.2 Anforderungen bezüglich Sichtverbindung nach außen

9.2.1 In Aufenthaltsräumen von Wohnungen müssen alle zur Belichtung notwendigen Lichteintrittsflä-
chen eine freie Sicht von nicht weniger als 2,00 m, gemessen von der Fassadenflucht und normal 
auf die Lichteintrittsfläche, aufweisen. 

9.2.2 Zumindest in einem Aufenthaltsraum jeder Wohnung muss mindestens eine notwendige Lichtein-
trittsfläche eine freie waagrechte Sicht in 1,20 m Höhe von nicht weniger als 6,00 m, gemessen 
von der Fassadenflucht und normal auf die Lichteintrittsfläche, gewährleisten. 

9.2.3 Für Lichteintrittsflächen in geneigten Bauteilen (z.B. Dachflächenfenster) gelten die Bestimmungen 
der Punkte 9.2.1 und 9.2.2 sinngemäß. 

9.3 Beleuchtung 

Alle Räume und allgemein zugänglichen Bereiche in Bauwerken müssen ihrem Verwendungs-
zweck entsprechend beleuchtbar sein. 

Lüftung und Beheizung 

10.1 Lüftung 

10.1.1 Aufenthaltsräume und Sanitärräume müssen durch unmittelbar ins Freie führende Fenster, Türen 
und dergleichen ausreichend gelüftet werden können. Davon kann ganz oder teilweise abgesehen 
werden, wenn eine mechanische Lüftung vorhanden ist, die eine für den Verwendungszweck aus-
reichende Luftwechselrate zulässt. Die Lüftung von Aufenthaltsräumen durch unmittelbar ins Freie 
führende Fenster, Türen und dergleichen ist ebenfalls gewährleistet, wenn vor diese verglaste 
Loggien oder Wintergärten vorgesetzt sind, welche der jeweiligen Wohn- und Betriebseinheit zu-
geordnet sind und über öffenbare Fenster, Türen und dergleichen verfügen. Bei sonstigen innen 
liegenden Räumen, ausgenommen Gänge, ist für eine Lüftungsmöglichkeit zu sorgen. 

10.1.2 In Räumen, deren Verwendungszweck eine erhebliche Erhöhung der Luftfeuchtigkeit erwarten 
lässt (insbesondere in Küchen, Bädern, Nassräumen etc.), ist eine natürliche oder mechanische 
Be- oder Entlüftung einzurichten. 

10.1.3 Bei der Aufstellung von Feuerstätten ist darauf zu achten, dass die entsprechend der Auslegung 
benötigte Luftmenge zuströmen kann. Heizräume für raumluftabhängige Feuerungsanlagen müs-
sen über eine Zuluftführung aus dem Freien verfügen, wobei eine Mindestquerschnittsfläche von 
400 cm² netto nicht unterschritten werden darf: 
• bei Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe mit atmosphärischem Brenner sowie Feuerstätten 

für feste Brennstoffe: 4 cm² pro kW Nennwärmeleistung, 
• bei sonstigen Feuerstätten: 2 cm² pro kW Nennwärmeleistung. 

10.1.4 Bei sonstigen Aufstellungsräumen kann die Verbrennungsluftzufuhr auch aus anderen Räumen 
erfolgen, wenn nachweislich beim Betrieb aller mechanischen und natürlichen Be- und Entlüf-
tungsanlagen ausreichende Verbrennungsluft nachströmen kann. 

10.2 Beheizung 

Aufenthaltsräume und Bäder müssen derart beheizbar sein, dass eine für den Verwendungszweck 
ausreichende Raumtemperatur erreicht werden kann. Ausgenommen davon sind Aufenthaltsräu-
me, deren Verwendungszweck eine Beheizung ausschließt, oder die nicht für eine Benutzung in 
der Heizperiode gedacht sind. 
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1 tileman dothias wiarda: ost friesische 
geschichte, band 4, 1794, 425

„…als daher wegen der entdeckung des feuers zuerst unter den menschen 
zusammenkunft, unterredung und zusammenleben enstanden war…“

vitruv

die „zähmung“ des feuers (erzeugung sowie umgang) ist eine für die menschli-
che zivilisation entscheidende kulturtechnik: neben dem schutz vor wilden tie-
ren bewahrte sie vor kälte, spendete licht in der nacht und diente schließlich 
auch zum kochen von speisen, was deren nährwert erhöht, indem es die verdau-
ung erleichtert. gerade in der ambivalenz des feuers, tödliche gefahr einerseits, 
wärme, nahrungszubereitung, licht andererseits, liegt wahrscheinlich seine
anhaltend große faszination.

im altertum spielt das feuer im öffentlichen wie im privaten leben eine zentrale 
rolle, bezeugt durch die in verschiedensten kulturkreisen verhafteten mythen 
der „feuerbringer“, (prometheus, agni, luzifer) und durch bauliche artefakte 
seiner sakralen bedeutung wie dem kreisrunden tempel der vesta in der mitte 
des forum romanum, dessen zentrum wiederum eine herdähnliche, offene feu-
erstelle bildet. als „domestizerte“ feuer- und kochstätte diente zunächst fest-
gestampfter erdboden in der mitte des raumes. bei den nomadischen
zelten, einer perfekten einheit aus struktur, form und funktion, generiert die 
raumform die kaminöffnung. im frühen mittelalter ist ein schornstein dagegen 
zunächst unbekannt (rauchkuchl!), aber anstelle der „ebenerdigen“ kochstelle 
wurde bereits ein sockel aufgemauert, auf dem mithilfe von rosten oder spie-
ßen gebraten, und mit einem kessel (auf einem dreibein oder von der decke 
abgehängt) suppe sozusagen „über generationen weitergekocht“ wurde.
die herdstelle war in den meisten europäischen ländern mit einer „herdsteuer“, 
einem vorlaufer der tür-, fenster- oder grundsteuer belegt, und in ostfriesland 
scheint es auch einen zusammenhang mit dem stimmrecht, „welches jeder bür-
ger von seinem hause, und jeder bauer von seinem heerde hätte“1, gegeben zu 
haben.

während sich in der ländlich-bäuerlichen kultur varianten des einraumhauses 
mit zentraler feuerstelle bis ins 19. jh. behaupten konnten, veränderte sich seit 
dem beginn der neuzeit das städtische bürgerliche haus durch die „mechanisie-
rung des (herd-)feuers“, durch ausdifferenzierung und umschichtung seiner 
funktionen. die erfindung des rauchfangs lässt den herd von der mitte des 
raums zunächst an die wand, und schließlich die ganze küche mit ihren ausdüns-
tungen und gerüchen an den rand des häuslichen geschehens wandern. der herd 
(kochen, küche) trennt sich von ofen (heizen, „wohn“raum), der als wärmequel-
le nun beliebig dezentral eingesetzt wurde. 

herd, tisch
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herd mit eiserner oder kupferner herdplatte sorgt zusammen mit einem rauch-
abzug über ofenrohr und kamin für die möglichkeit einer hellen, rauchfreien 
küche2. 1850 treten der gasherd, um 1900 der elektroherd ihren siegeszug über 
das „offene feuer“ an. zu beginn des industriellen zeitalters prallen zwei kont-
räre reformkonzepte aufeinander: sozialistische theoretiker (fourier, godin, 
owen) wollen die frauen unter anderem mittels zentralküchen aus der hausar-
beit befreien und sie in die männliche domäne der beruflichen erwerbsarbeit 
integrieren, während die bürgerliche gesellschaft die notwendige disziplinie-
rung der arbeitenden massen nur durch die geschlechtertypisch traditionell 
agierende kleinfamilie in der abgeschlossenen kleinwohnung gewährleistet 
sieht. vielleicht als eine art kompromiss erfolgt die umgestaltung der küche als 

„reich der frau“ im tayloristisch-fordistischen prinzip der wissenschaftlichen be-
triebsführung: bewegungsabläufe und arbeitsvorgänge werden in kleine teil-
abschnitte zerlegt, optimiert und wieder zusammengesetzt. (frankfurter küche, 
margarethe schüttelihotzky). am ende dieser ökonomischen rationalisierung 
steht aber die isolation der frau in einer auf physische arbeitsvorgänge redu-
zierten, gänzlich auf nahrungszubereitung spezialisierten kochmaschine. in der 
(weiterentwickelten?) münchner küche (hanna löv, walther schmidt) beaufsich-
tigt frau hinter glas auch die kinder im angrenzenden wohnraum.

gegen das diktat der normierten, standardisierten, sterilen, reduzierten einbau-
küche fordert 1982 otl aicher „die küche zum kochen“ als ende einer architek-
turdoktrin, die zugleich auch dem (männlich konnotierten?) repräsentativen ko-
chen dient. tatsächlich folgt die renaissance der „wohnküche“, in der man nicht 
nur „mit lust kocht“, sondern die wiederum als funktionsheterogener raum zu 
einem mittelpunkt der kommunikation wird, wobei der herd wieder „der emb-
ryo der gesellschaftlichen formen im allgemeinen und das symbol der nieder-
lassung und vereinigung sei.“3

auch der bis ins späte mittelalter mobile und keinem raum zugehörige tisch (ur-
sprüngliche bedeutung discus = scheibe, platte – also ohne untergestell) wird 
mitsamt der funktion essen nun einem eigenen raum, (dem späteren „speise-
zimmer“), zugeordnet und dort mit starren beinen fixiert. die tafel konnte nur 
mehr symbolisch aufgehoben werden, essen ist und bleibt aber ein sozial rele-
vantes und teilweise hedonistisches ereignis. die gemeinsame wurzel von tisch 
und herd, der altar, der ursprünglich eine art brandopfer-tischherd und kulti-
sches symbol der gemeinschaft war, existiert „im privaten“ nur mehr am
rande durch bindeglieder wie altartuch-tischdecke oder die rituelle speisentei-
lung, die vom ranghöchsten familienmitglied durchgeführt wird. in der „schreib-
wütigen“ renaissance trennt sich auch der esstisch vom arbeits-tisch oder 
schreib-tisch.

2 vgl. eva stille: von der dunklen zur 
hellen küche, geschichte von küche und
puppenküche bis 1900, in: michael 
andritzky: oikos. von der feuerstelle zur
mikrowelle, haushalt und wohnen im 
wandel, ausstellungskatalog gießen 
1992, 62-76

3 gottfried semper, kleine schriften, 
https://archive.org/details/
kleineschriften00sempgoog, 352, abge-
rufen am 20.05.2014
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Geschichte der Heizung – Der Weg 
vom Feuer zur Heizungsanlage 
 von Jeannette Kunde 
  
 04. April 2019 
Beitrag teilen: 
     
Am Anfang war das Feuer – muss es wohl heißen. Die Geschichte der Heizung reicht 
weit zurück und beginnt mit dem Lagerfeuer. Denn es diente den Frühmenschen zum 
Schutz vor Kälte, zur Abwehr von Raubtieren sowie zum Zubereiten von Nahrung. Heute 
übernimmt die Heizung nicht mehr ganz so viele Funktionen. Erfahren Sie im 
nachstehenden Beitrag, welche Stationen in der Historie der Heiztechnik wichtig waren. 
Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Entwicklungen, die mit der Industrialisierung 
einsetzten.  
Die Themen im Überblick: 

1. Die Geschichte des Heizens und ihr Anfänge 

2. Siegeszug der Öfen im Mittelalter 

3. Die erste Zentralheizung und die Industrialisierung 

4. Die Entwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg 

Anders als heute war es für die Frühmenschen gar nicht so einfach, sich warm zu halten. 
Denn erst im Laufe der Steinzeit entdeckten diese, wie das Wildfeuer gezähmt werden 
kann. Feuer entstand zu dieser Zeit durch Zufall, wie durch einen Blitzeinschlag und war 
dadurch auch zerstörerisch. Erst das Lagerfeuer brachte die wohldosierte Wärme, die 
nicht nur vor Kälte schützte, sondern auch den Ernährungsplan enorm erweiterte. Dabei 
konnten die ersten Feuerstellen auf 800.000 Jahre zurückdatiert werden. 

Mit den ersten Behausungen wanderte auch das Feuer in die Wohnstätten. In der Regel 
befand sich dabei die Feuerstätte in der Mitte. Lediglich ein Loch im Dach sorgte dafür, 
dass der Rauch nach außen drang. Das Feuer rückte erst dann zur Wand, als die 
Behausungen wuchsen und mehrgeschossig wurden. Dabei wurde vor etwa 1000 
Jahren das Feuer auf den verschiedenen Ebenen mit einem Kamin verbunden, wodurch 
ein gezielter Rauchabzug ermöglicht wurde. Das Prinzip der offenen Feuerstelle im Haus 
war noch weit bis ins Mittelalter verbreitet. Ein Hauch von Moderne gab es jedoch bereits 
bei den Römern und Griechen. 

Wie in vielen anderen Lebensbereichen waren die Griechen und Römer auch in Bezug 
auf das Heizen ihrer Zeit weit voraus. Mit dem Untergang des Römischen Reichs ist 
dabei eine Menge Wissen und Know-how verloren gegangen. Bereits 2000 Jahre vor 
Christus haben die Griechen eine Art Heizung erfunden, die von den Römern 
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weiterentwickelt wurde. Hierbei handelt es sich um den sogenannten Hypokaustum. Die 
Bezeichnung bedeutet so viel wie „von unten heizen“. Dabei machten sich die Römer die 
Strahlungswärme zunutze. Das gilt im Übrigen auch für die heutigen Fußboden- und 
Wandheizungen. 

Voraussetzung waren Hohlräume in Wänden und Böden. Der Boden war mit 
sogenannten Tragepfeilern ausgestattet. Nicht selten wurden feuerfeste Tontafeln dafür 
verwendet. Die Feuerstelle befand dabei außen. Dort wurde Holz oder Holzkohle 
verbrannt. Die bei diesem Vorgang entstandenen heißen Rauchgase wurden dann in die 
Hohlräume geleitet. Die Materialien haben sich erwärmt und die thermische Energie so 
an die Umgebung abgegeben. 

Ein Hypokaustum gab es in der Regel jedoch nur für einen einzelnen Raum. Zu Beginn 
war es speziell für Badehäuser gedacht. Erst später gab es diese Frühform der Heizung 
auch für Privathäuser oder militärische Anlagen. Mit dieser antiken Erfindung, welche 
lange Zeit in Vergessenheit geriet, prägten die Griechen und Römer die Geschichte der 
Heizung eindrucksvoll. Denn auch heutzutage findet man sogenannte 
Hypokaustenheizungen, die dasselbe Wirkungsprinzip haben wie jene in der Antike.  

 
© Tom Bayer / Fotolia 

Im Laufe des Mittelalters veränderte sich das Heizen von der offenen Feuerstelle hin 
zum Ofen beziehungsweise Kamin. Das erhöhte nicht nur den Wohnkomfort, da weniger 
Rauchgas und Ruß im Gebäude verblieb. Ebenso stieg die Sicherheit. Denn nicht selten 
kam es zu Brandunfällen mit den offenen Feuerstellen.  

Wie oben bereits erwähnt, wanderte das Feuer zunächst aus der Mitte der Behausungen 
an die Wand, um auch mehrere Stockwerke beheizen zu können. Darüber hinaus 
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etablierte sich im Laufe des 8. Jahrhunderts der Holzherd beziehungsweise der 
Küchenofen. Das ermöglichte unter anderem eine höhere Wärmeausbeute. 

Das Problem der ersten Kamine oder Öfen bestand darin, dass sie in der Regel von 
dicken Steinen umringt waren. Diese nahmen nur langsam bis kaum Wärme auf und 
somit war die Strahlungswärme auch nicht besonders hoch. Das änderte sich erst mit 
der Entwicklung der Kachelöfen im Laufe des 14. Jahrhunderts. Experten gehen davon 
aus, dass die ersten Modelle aus den Ostalpen stammen. Eine bessere Wärmeabgabe 
ermöglichten die neuen gebrannten Steine. Lange Zeit blieben diese Art der Öfen jedoch 
lediglich ein Prestige- oder Schmuckobjekt.  

Das gezielte Abführen von Abgasen ermöglichten erst die gemauerten Schornsteine 
oder Rauchschlote. Das war jedoch erst zum Spätmittelalter im 15. 
Jahrhundert möglich. Diese neuen Techniken erwiesen sich vor allem in den 
wachsenden mittelalterlichen Städten als vorteilhaft. Doch diese waren wesentlich enger 
bebaut und nicht selten kam es zu Rußbränden, die wiederum verheerende Großbrände 
in den Städten auslösten. Umso bedeutsamer war es, als Feuerordnungen erlassen und 
Schornsteinfeger bestimmt wurden. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass sich im Hochmittelalter außerdem die 
Trennung von Kochstelle und Wärmeerzeuger immer mehr etablierte. Zudem erfolgte die 
Befeuerung über das gesamte Mittelalter hinweg mit Holz. Dies änderte sich mit 
dem Beginn des 16. Jahrhunderts. Aus der Not heraus wurden nun auch andere 
Brennstoffe verwendet wie Kohle oder Torf.  

Wie auch bei Öfen oder Kaminen erzeugen diese Einzelraumfeuerungsstätten auch 
heute noch dort Wärme, wo sie auch benötigt wird. Eine Zentralheizung unterscheidet 
sich maßgeblich davon. Denn der Wärmeerzeuger befindet sich meist nicht dort, wo die 
Wärme direkt benötigt wird, sondern, wie der Name schon sagt, an einer zentralen 
Stelle. Erst im 18. Jahrhundert wurde die Idee der heutigen zentralen 
Warmwasserheizung geboren. Kopf dahinter war der Schwede Marten Trifvald. Zunächst 
für ein Treibhaus entwickelte er die Idee, mit Feuer Wasser zu erhitzen, welches 
wiederum den Raum erwärmt. 

Doch diese Zentralheizung wurde vorerst nicht in Wohngebäuden genutzt. Das 18. und 
19. Jahrhundert waren weiterhin von den Öfen dominiert. Doch nicht nur die 
Brennstoffe änderten sich, sondern auch die Materialien der Feuerungsstätten. Zwar 
kannte man das Prinzip der Eisenöfen bereits seit dem 15. Jahrhundert, aber erst mit der 
Industrialisierung und der erhöhten Menge des zur Verfügung stehenden Eisens setzten 
sich diese Einzelraumöfen zunehmend durch. 

Die Industrialisierung war in vielen Bereichen ein Wendepunkt. Bevölkerung und 
Urbanisierung nahmen zu. Das führte dazu, dass es in den Städten immer enger wurde. 
Die Lebensräume waren klein, ebenso mussten die Öfen immer kleiner werden. Zugleich 
stieg der Kohleverbrauch enorm. Denn nicht nur in den Privathaushalten wurde sie 

jeannette kunde: geschichte der Heizung. der weg vom feuer zur heizungsanlage

118 

genutzt, sondern auch in den Fabriken. Die Luft wurde wahrlich immer dicker. Ruß und 
Abgase prägten häufig das Stadtbild. 

Zwar gab es zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch in privaten Haushalten eine 
Warmwasserheizung. Doch sie war noch Statussymbol und weniger für das Gros der 
Bevölkerung gedacht. Das änderte sich tatsächlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg.  

An dieser Stelle sei darauf hinzuweisen, dass mit Beginn des 20. Jahrhunderts andere 
Brennstoffe eine Rolle spielten. Der Weg führte weg von den festen Brennstoffen hin 
zum Gas und Öl. Die ersten Heizkessel mit diesen Energieträgern wurden eingesetzt. 
Doch in vielen Haushalten blieb es bei der bewährten Kohleheizung. Das änderte sich 
erst im Zuge des Zweiten Weltkrieges und den Zerstörungen, welche dieser mit sich 
brachte. Im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau wurden dann Zentralheizungen in 
den Gebäuden verbaut. Des Weiteren war es nun möglich, die Versorgungsnetze 
vollkommen neu zu verlegen. Die neuen Energieträger waren günstig. 

Daneben gab es in den Fünfzigern und Sechzigern auch eine weitere Form, Wärme 
zur Verfügung zu stellen: über Fernwärme. Dies gelang überwiegend in der Nähe von 
Industriezentren.  

Die Geschichte der Heizung ist geprägt von Anpassung an veränderte 
Lebenswirklichkeiten und von Alternativen finden zum Altbewährten. Dabei spielte der 
Wunsch nach mehr Wohnkomfort und vor allem zu Beginn der Geschichte des Heizens 
nach Sicherheit eine zentrale Rolle. Dabei geschahen so manche Entwicklungen über 
mehrere Jahrhunderte hinweg. So manche Errungenschaften gingen auch verloren oder 
konnten sich in privaten Haushalten nicht etablieren. 

Einer der letzten Meilensteine in der Geschichte des Heizens waren die Ölkrisen 
der Siebziger Jahre. Denn nun hieß es, Alternativen zum Heizöl zu finden. In den 
Folgejahrzehnten trat zudem ein weiterer Faktor in den Vordergrund: Umweltschutz und 
Umweltbewusstsein. Infolgedessen sollten die Heizungsanlagen auch energieeffizienter 
sein. Das heißt unterm Strich, mit weniger Brennstoffeinsatz dieselbe Wärmemenge 
erzeugen. Die Entwicklungen auf dem Heizungsmarkt waren zahlreich und rasant. 
Neben der Brennwerttechnik gewann auch die Wärmepumpe an Bedeutung, deren 
Prinzip bereits im 19. Jahrhundert erkannt wurde. Aber auch Alternativen wie das Heizen 
mit Solarenergie fanden ihren Weg in die deutschen Haushalte. Daneben sind auch 
Festbrennstoffkessel wieder im Kommen. Die Entwicklung der Wärmepumpe zu einer 
der zukunftsträchtigsten Heiztechniken beleuchtet der Beitrag "Die Wärmepumpe und 
ihre Geschichte" im Detail. Seit 2011 spielt ebenso die Brennstoffzelle eine wichtige 
Rolle auf dem Heizungsmarkt. Mehr über ihre Entwicklung erfahren Sie im Beitrag 
zur Geschichte der Brennstoffzelle.  

Wie aktuell in Deutschland geheizt wird und wie hoch der Anteil an veralteten 
Heizsystemen ist, erklärt der Beitrag "Heizen in Zahlen: Daten und Fakten im Überblick". 
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Der Deutsche Werkbund
Im Oktober 1907 schlossen sich zwölf Künstler und Architekten, darunter Peter Behrens, Josef Hoffmann und Richard
Riemerschmid sowie zwölf Firmen in München zum Deutschen Werkbund zusammen. Als Zweck des Bundes formulierten die
Gründungsmitglieder "die Veredelung der gewerblichen Arbeit im Zusammenwirken von Kunst, Industrie und Handwerk, durch
Erziehung, Propaganda und geschlossene Stellungnahme zu allen einschlägigen Fragen". Die Zielsetzung, die gesamte
industrialisierte Lebenswelt "Vom Sofakissen bis zum Städtebau" (Hermann Muthesius) nach künstlerischen Gesichtspunkten zu
"veredeln" und mit "gut" geformten Objekten die Bevölkerung kulturell zu "erziehen", bestimmte die Arbeit des Deutschen
Werkbunds bis ins letzte Drittel des 20. Jahrhunderts. Wenn sich heute Unternehmen um ein einheitliches Erscheinungsbild,
eine Corporate Identity, bemühen, und wenn weltweit ein allgemeines Verständnis für die Gestalt von Industrieprodukten
vorhanden ist und "industrial design" an Hochschulen unterrichtet, von Wirtschaftsunternehmen entwickelt und in Museen
ausgestellt wird, dann ist dies in erster Linie ein Verdienst des Deutschen Werkbunds.

Dem Werkbund gehörten einige der berühmtesten deutschen Künstler und Architekten des 20. Jahrhunderts an,
Werkbundausstellungen wie "Die Form" (1924), "Film und Foto" (1929) oder die Werkbundsiedlungen waren Meilensteine in der
Entwicklung neuer Formen einer durch Industrie und Technik veränderten Welt. Die vom Werkbund organisierte
Weißenhofsiedlung in Stuttgart 1927 mit Bauten von Le Corbusier, Mies van der Rohe, J.J.P. Oud oder Hans Scharoun zählt bis
heute zu den bedeutendsten und international berühmtesten Beispielen moderner Architektur des 20. Jahrhunderts. In der
Nachfolge des Stuttgarter Wohnexperiments entstanden mit den Werkbundsiedlungen in Brünn (1928), Breslau (1929), Prag
(1932), Neubühl (1932) und Wien (1932) weitere Wohn- und Städtebaumodelle für den modernen Menschen. 

In den zwanziger Jahren war der Deutsche Werkbund an führender Stelle an den wichtigsten Experimenten zur Formfindung für
die kommende von Technik, Internationalität und Mobilität gekennzeichnete Welt beteiligt. Nach der "Gleichschaltung" während
der Zeit des Nationalsozialismus konnte bereits 1949 eine große Werkbundausstellung in Köln organisiert werden, die
Maßgaben und Maßstäbe für den Wiederaufbau liefern sollte. Hier wurde als Beitrag des Schweizerischen Werkbunds die
richtungsweisende von Max Bill zusammengestellte Schau „Die gute Form“ gezeigt, die einen Leitbegriff für die nächsten
Jahrzehnte lieferte. Internationale Anerkennung fand das vom Werkbund entwickelte Konzept für den deutschen Pavillon auf der
Weltausstellung in Brüssel 1958.

Auf der Werkbundtagung über "Die große Landzerstörung" 1959 in Marl wandte sich der Deutsche Werkbund den Themen
"Zersiedelung" und "Umweltzerstörung" zu und gab damit als erster entscheidende Anstöße für die Entwicklung eines
öffentlichen Bewusstseins für Ökologie und die Folgen eines ungebremsten Wirtschaftswachstums. Zunehmend wandte sich
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nun das Interesse des Werkbundes von den Fragen der Produktion zu den Problemen des Gebrauchs, nicht mehr die "gute
Form", sondern der richtige Umgang mit Produkten und den Folgen des Konsums standen im Vordergrund. Der Werkbund
wandelte sich von einer "Gesinnungsgemeinschaft" zu einer "Aktionsgemeinschaft", die bis heute mahnend und anregend wirkt.

Die Ausstellung "100 Jahre Deutscher Werkbund", die das Architekturmuseum der TU München in Zusammenarbeit mit der
Technischen Universität Darmstadt, Fachgebiet Geschichte und Theorie der Architektur (GTA), der Neuen Sammlung –
Staatliches Museum für angewandte Kunst I Design in der Pinakothek der Moderne, München und dem Institut für
Auslandsbeziehungen (ifa), Stuttgart 2007 in München zeigte,  präsentierte anhand von circa 1000 Exponaten eines der
bedeutendsten Kapitel der deutschen Kultur- und Wirtschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Plakate, Modelle, Möbel, Design,
Zeichnungen und Fotografien vermittelten ein anschauliches Bild der Leistungen des Deutschen Werkbundes. 

Das Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) übernahm den  Nukleus dieser Ausstellung – das sind Tafeln mit Abbildungen,
Informationen und Texten zu Geschichte, Aktivitäten und Personen des Deutschen Werkbunds. Das Architekturmuseum stellte
einige Originalexponate und Modelle als Leihgaben zur Verfügung. Auch die Modelle der Universität Darmstadt, Prof.Werner
Durth, und die Modelle der Universität Stuttgart, Martin Hechinger, wurden dem ifa ebenfalls langfristig zur Verfügung gestellt.
Darüber hinaus wurden weitere Exponate, die sich ebenfalls für eine langjährige Auslandstournee eignen, vom ifa angekauft.
Organisiert und koordiniert vom ifa kann die Ausstellung nun für mehrere Jahre auf Auslandstournee gehen.

Bildnachweis

1 | Peter Behrens: Elektrische Tee- und Wasserkessel, 1909; © Die Neue Sammlung – The International Design Museum Munich (Foto: A. Laurenzo)
2 | Peter Behrens: 'Werkbund-Paket', Verpackung für Bahlsen-Kekse, 1914; © Bahlsen-Archiv, Hannover
3 | Walter Gropius, Marcel Breuer: Gesellschaftsraum, Ausstellung des Deutschen Werkbundes in Paris, 1930; © Bauhaus-Archiv, Berlin (Foto: Photo
Illustration Paris)
4 | Hermann Gretsch: Kaffee- und Teeservice '1382', 1931; © Die Neue Sammlung – The International Design Museum Munich (Foto: A. Laurenzo)

© VG Bild-Kunst, Bonn: 1, 2, 3
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Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 11/2020 

§ 3 
Ausnahmen vom Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz gilt insbesondere nicht für: 
 1. bauliche Anlagen, die nach straßenrechtlichen Vorschriften als Straßen oder Bestandteile einer 

Straße gelten, sowie die dazugehörigen Lärmschutzanlagen; 
 2. bauliche Anlagen, die der Abwicklung oder Sicherung des Betriebes oder Verkehrs von 

Eisenbahnen oder auf Flugplätzen dienen, einschließlich der dazugehörigen Lärmschutzanlagen; 
 3. die Errichtung und Instandhaltung von militärischen Anlagen, insbesondere von Kampf- und 

Waffenständen, verbunkerten Führungs- und Fernmeldeeinrichtungen sowie Sperren, 
Munitionslagern, nicht ortsfest errichteten militärischen Anlagen für Zwecke der 
Luftraumüberwachung, Bauwerken für den militärischen Flugbetrieb, Schießstätten und 
Übungsplätzen mit Ausnahme der dazugehörigen Hochbauten samt den damit 
zusammenhängenden Versorgungsanlagen; 

 4. bauliche Anlagen, die nach schifffahrtsrechtlichen oder abfallrechtlichen Bestimmungen einer 
Bewilligung bedürfen; 

 4a. bauliche Anlagen, die der Gewinnung oder Aufbereitung von mineralischen Rohstoffen dienen 
und den bergrechtlichen Vorschriften unterliegen; 

 5. bauliche Anlagen, die nach forstrechtlichen Vorschriften einer Bewilligung bedürfen, soweit es 
sich nicht um Gebäude handelt; 

 6. bauliche Anlagen, die nach wasserrechtlichen Vorschriften einer Bewilligung bedürfen, soweit es 
sich um solche handelt, die unmittelbar der Wassernutzung (z. B. Wasserversorgung, 
Abwasserentsorgung, Energiegewinnung) dienen; 

 7. bauliche Anlagen, die der Fortleitung oder Umformung von Energie dienen (Freileitungen, 
Trafostationen, Kabelstationen, Kabelleitungen, Gasleitungen, Gasreduzierstationen, 
Fernwärmeleitungen, Funkleitungseinrichtungen, Pumpstationen, E-Ladestationen u. dgl.), 
soweit es sich nicht um betretbare Gebäude handelt; 

 8. bauliche Anlagen, die einer Veranstaltungsstättenbewilligung nach dem Steiermärkischen 
Veranstaltungsgesetz 2012 bedürfen, sofern diese nicht mehr als 6 Monate ununterbrochen 
bestehen bleiben; 

 8a. bauliche Anlagen, die im Rahmen von Veranstaltungen kultureller und religiöser Art oder für 
Sportveranstaltungen errichtet oder genutzt werden, jedoch nicht dem Steiermärkischen 
Veranstaltungsgesetz 2012 unterliegen, jeweils mit einer Bestandsdauer von nicht mehr als 30 
Tagen; 

 9. Neu- und Zubauten in Leichtbauweise, Wohncontainer und sonstige Fertigteilbauten oder die 
Nutzung von baulichen Anlagen, jeweils zur vorübergehenden Unterbringung einer größeren 
Anzahl von Personen aus humanitären Gründen, wenn die Unterbringung staatlich organisiert ist, 
ausschließlich für die Dauer des Bestehens des Erfordernisses der vorübergehenden 
Unterbringung. 

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 88/2008, LGBl. Nr. 29/2014, LGBl. Nr. 34/2015, LGBl. Nr. 75/2015, 
LGBl. Nr. 11/2020 

§ 4 
Begriffsbestimmungen 

Die nachstehenden Begriffe haben in diesem Gesetz folgende Bedeutung: 
 1. Abstellanlagen für Fahrräder: Fahrrad-Abstellplätze mit felgenschonenden Vorrichtungen zum 

standsicheren Abstellen der Fahrräder und der Möglichkeit zum Absperren des Fahrradrahmens; 
 2. Abstellflächen für Kraftfahrzeuge oder Krafträder: Flächen im Freien, die dem Abstellen 

sowie der Zu- und Abfahrt von Kraftfahrzeugen oder Krafträdern außerhalb von öffentlichen 
Verkehrsflächen dienen; 

 3. Abstellplatz für Kraftfahrzeuge: jene Teilfläche einer Garage oder Abstellfläche, die dem 
Abstellen des einzelnen Kraftfahrzeuges dient; 

 4. Abweichung vom genehmigten Projekt, geringfügige: Änderung in der Bauausführung, 
wodurch weder öffentliche noch nachbarliche Interessen berührt werden und das Projekt in 
seinem Wesen nicht verändert wird; 
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 4a. Angemessener Sicherheitsabstand: jener Bereich eines Seveso-Betriebes, in dem bei einem 
schweren Unfall erhebliche Gefährdungen der Sicherheit und Gesundheit von Menschen und der 
Umwelt nicht ausgeschlossen werden können; 

 4b. Attika: wandartige Erhöhung am Dachrand, gemessen von der Oberkante der obersten 
Rohdecke; 

 5. Aufenthaltsraum: Raum, der zum länger dauernden Aufenthalt von Personen bestimmt ist (z. B. 
Wohn- und Schlafraum, Wohnküche, Arbeitsraum, Unterrichtsraum), nicht dazu zählen 
jedenfalls Badezimmer und Toiletten 

 6. Barrierefreiheit: Zustand baulicher Anlagen, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der 
allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe 
zugänglich und nutzbar sind; 

 7. Bauarbeit: jeder Arbeitsvorgang zur Errichtung, Instandhaltung, Instandsetzung oder zum 
Abbruch von Bauten sowie zur Einrichtung oder Räumung von Baustellen; 

 8. Baufluchtlinie: Linie, in die eine Hauptflucht oder eine Kante eines Bauwerkes straßenseitig zu 
stellen ist; 

 9. Baugebrechen: mangelhafter Zustand einer baulichen Anlage, der deren Festigkeit, 
Brandsicherheit, Hygiene oder äußeres Erscheinungsbild betrifft und geeignet ist, Personen oder 
im Eigentum Dritter stehende Sachen zu gefährden oder zu beschädigen oder das Straßen-, Orts- 
oder Landschaftsbild grob zu beeinträchtigen; 

 10. Baugrenzlinie: Linie, die durch oberirdische Teile von Gebäuden nicht überschritten werden 
darf; für Nebengebäude können Ausnahmen festgelegt werden; 

 11. Bauherr: der jeweilige Inhaber einer Baubewilligung; 
 12. Baulärm: jedes die öffentliche Ordnung störende Geräusch, das im Zuge von Bauarbeiten 

entsteht; 
 13. Bauliche Anlage (Bauwerk): eine Anlage, die mit dem Boden in Verbindung steht und zu deren 

fachgerechter Herstellung bautechnische Kenntnisse erforderlich sind. 
 Eine Verbindung mit dem Boden besteht schon dann, wenn die Anlage 

 – durch eigenes Gewicht auf dem Boden ruht oder 
 – auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder 
 – nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden; 
 14. Bauprodukte: 
 – Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die hergestellt werden, um dauerhaft in bauliche Anlagen 

des Hoch- oder Tiefbaus eingebaut zu werden, 
 – aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte Anlagen, die hergestellt werden, um mit dem 

Erdboden verbunden zu werden, wie Fertighäuser, Fertiggaragen und Silos; 
 15. Bauwerber: eine Person, die eine Baubewilligung beantragt; 
 16. Bebauungsdichte: Verhältniszahl, die sich aus der Teilung der Bruttogeschoßfläche der 

Geschoße durch die zugehörige Bauplatzfläche ergibt; 
 17. Bebauungsgrad: Verhältnis der bebauten Fläche zur Bauplatzfläche; 
 18. Bebauungsweise: Verteilung der Baumassen auf dem Bauplatz in Bezug auf die 

Bauplatzgrenzen 
 a) offene Bebauungsweise: 
 – allseits freistehende bauliche Anlagen oder 
 – einseitig an die Grenzen angebaute bauliche Anlagen; 
 b) gekuppelte Bebauungsweise: an einer Grenze aneinandergebaute bauliche Anlagen; 
 c) geschlossene Bebauungsweise: an mindestens zwei Grenzen aneinandergebaute bauliche 

Anlagen; 
 18a. Bodenversiegelung: die Abdeckung des Bodens mit einer wasserundurchlässigen Schicht, 

wodurch Regenwasser nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen versickern kann, wie z. B. 
mit Beton, Asphalt, Pflastersteinen oder wassergebundenen Decken; 

 19. Brandabschnitt: Bereich, der durch brandabschnittsbildende Wände bzw. Decken von Teilen 
eines Gebäudes getrennt ist; 

 20. Brandwand: brandabschnittsbildende Wand mit erhöhten Anforderungen; 
 21. Bruttogeschoßfläche: die Fläche je Geschoß, die von den Außenwänden umschlossen wird, 

einschließlich der Außenwände; 
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lagerung I. – von der wiege bis zur bahre – das bett 
das wort „bett“, nach grimm ein „lager zur ruhe und zum schlaf“1, ist etymolo-
gisch verwandt mit „beet“, pflanzenstandort, sozusagen (geerdete) grundlage.
antike klinen (altgriechische ruheliegen mit aufgebogenem kopfende) wurden 
in speisezimmern und symposionsräumen zum essen und allgemein zum lagern/
ruhen während einer gesellschaftlichen zusammenkunft verwendet. römische 
modifikationen dieser klinen wurden zum schlafen (lectus cubicularis), speisen 
(lectus triclinaris) wie auch als totenbett (grabkline) verwendet.

die mobile2 und vielen bedürfnissen gerecht werdende lagerstatt fixierte noch 
keineswegs die funktion als solche, noch den anspruch eines schlafraums. erst 
seit dem mittelalter wird das zerlegbare bett langsam zum festen möbel: die 
schamgrenzen verschieben sich, das verlangen nach intimität wächst. das bett 
wird mit vorhängen den blicken der anderen entzogen; während der raum „öf-
fentlich“ zugänglich bleibt, wird mittels textiler grenze (stichwort curtain
lecture - gardinenpredigt!) ein refugium, ein raum im raum, erzeugt, der zudem 
vor kälte schützte.

der im 17. jh. in mode kommende absolutistische repräsentationsritus des 
gleichsam öffentlichen zu-bettgehens, des be- und entkleidens sowie der mor-
gentoilette verlangt genügend platz für die höflinge. die sitte, besucher im bett 
liegend zu empfangen, wird umgehend kopiert und erfordert einen eigenen 
möglichst luxuriösen raum, zentriert um das freistehende himmelbett. zusätz-
lich entstehen im 17. jh. mit den alkoven und wandbetten bzw. bettnischen mit 
schiebetüren bereits auch fix eingebaute bettmöbel, ab 1800 lassen sich mit 
gitterbetten bestückte kinderzimmer nachweisen.

das bürgerliche wohnen als neue sphäre der intimität, als „privater, familiärer 
rückzugsort“, greift im 18. jh. die tradierte grundrissform des höfischen appar-
tements auf. in minimierter form zeichnet sich ein spiegelbild zur patriarchali-
schen rangordnung ab: analog zum „männlichen“ arbeitszimmer mit bibliothek 
wird das schlafzimmer nun zum dezidierten ort der frau3, fungiert zugleich als 
ankleideund arbeitszimmer. die zum oikos gehörigen dienstboten der bürgerli-
chen haushalte schliefen in gängen oder in wirtschaftsräumen, entweder hinter 
paravents oder auf „hängeböden“, zwischendecken, die nur durch eine leiter 
erreichbar waren. für arbeiter waren bis ins 20.jh eigene „schlaf“- zimmer luxus; 
geschlafen wurde im wohnraum, bzw. überbelegten schlafkammern, auch in 
den küchen wurde ge-nächtigt4. die wohnungs- und raumnot, die ab den 1920er 
jahren auch das bürgertum zu betreffen drohte, führte zu interessanten expe-
rimenten: „frankfurter bett“ (ernst may 1929), „pantoffelgang“, „amerikani-
scher grundriss“, diverse einraumwohnungen mit ausziehbarem bett oder gale-

1 grimm’sches wörterbuch, bd. 1, sp. 
1722 bis 1725, http://woerterbuchnetz.
de/dwb/?sigle=dwb&ode=vernetzung&l
emid=gb05969, [21.04.2014]

2 bereits aus ägypten waren klapp-
betten bekannt, vgl. auch „steh auf, 
nimm dein bett und geh!“ nt, markus 
evangelium 2,1-12

3 loos spricht z.b. konsequent vom: 
„zimmer meiner frau“; vs. frauenzimmer?, 

vgl.
architekturzentrum wien (hg.): a_schau, 
architektur in österreich im 20. und 21.
jahrhundert, basel-boston-berlin 2006, 
s.278.

4 nicht zuletzt dieses „durcheinander-
schlafen“ rief die sozialreformer auf den 
plan; und da unmoralische zustände 
anscheinend eine folge der wohnver-
hältnisse sein konnten, wurden im 
rückschluss „richtige wohnungen“ zu 
instrumenten der erziehung…vgl. häus-
sermann/siebel 2000 (1996), s.90.

bett, truhe, sitzmöbel
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riebett, durch die wohnung wandernde bzw. wachsende kindermöbel, 
hängematten, kojen, hochbetten, der schlafraum als (mobile) zelle, usw.

bernhard rudofsky thematisierte den unterschied zwischen dem „westlichen“ 
schlafen in einem immobilen und schweren bett, das er als vorstufe des todes 
beschrieb, und der japanischen tradition, in der matratzen auf bodenmatten 
(tatamis) ausgerollt und tagsüber wieder verstaut werden: „ (…) im altmodi-
schen haus, dessen geräumigkeit keine möbel beeinträchtigen, kann der fußbo-
den in seiner gesamtheit als bett dienen. der genießer lässt es sich nicht neh-
men, je nach laune und atmosphärischen umständen, den besten platz für die 
nacht zu ermitteln.“5

lagerung II. – (little) boxes made of…
die truhe ist ursprünglich ein nomadisches utensil für die lagerung und den 
transport von tüchern, kochgerätschaften, zehn geboten in stein („bundesla-
de“), aussteuer der frau („brauttruhe“) usw.

eine entwicklungslinie wird durch die erfordernisse der nahrungslagerung vor-
gezeichnet: tönerne behälter (amphoren, repräsentativ pithoi) dienten als spei-
cher, transportgefäß, aber auch als maßeinheit. verderbliches wurde in erdge-
kühlten vorratskellern in fässern und flaschen gelagert, im 18. jh. nutzte man 

– wie schon in der antike - sogenannte eisgruben zum kühlen von verderblichen 
lebensmitteln. ab 1930 gab es die ersten kühl-schränke. diverse aufbewah-
rungs-truhen wurden in mittelalterlichen wohnungen auch häufig an der wand 
aufgestellt und dienen zugleich als sitzgelegenheiten (vgl. die chorgestühle!), 
teilweise dienen darüber hängende holzborde noch als geschirrregale. diese tru-
hen entfalten sich funktions-, schichten- und milieuspezifisch zu kleiderkästen, 
küchenkredenzen, buffetschränken, individualisierten reisekoffern, kommo-
den, auf- und anbaumöbeln,… mittlerweile sogar zum schrank-raum.

lagerung III.: sitz-möbel
„es ist schwerer, einen guten stuhl zu bauen als einen wolkenkratzer.“ 

ludwig mies van der rohe

sitzgelegenheiten sind schon aus der jungsteinzeit überliefert, in der antike wa-
ren neben dem thron – weit weniger sitz-möbel als mythologische legitimation 
der macht, gegessen wurde im übrigen oftmals liegend auf klinen – vor allem 
mobile faltstühle6, dreibeinige schemel bzw. vierbeinige hocker in gebrauch. das 
sozusagen alltägliche sitzen fand bis zum 16. jh. auf truhen, bänken oder einfa-
chen schemeln/ hockern ohne lehnen oder armstützen statt. einzelstühle waren 
wegen ihrer affinität zum thron für höhergestellte reserviert: ob, in wessen

5 bernard rudofsky, sparta – sybaris, 
salzburg-wien 1987, s. 58-59.

6 der in späterer folge übrigens auch 
dem behäbigen fauteuil seinen namen 
leiht.

gegenwart und wo man sitzt, zeigt noch heute die position innerhalb der sozi-
alen hierarchie an7. und um nicht einem sprachlichen missverständnis aufzu-
sitzen: die wörter sessel und stuhl werden in österreich und deutschland, je 
nach bequemlichkeit der ausführung, ob mit polsterung, armlehnen, etc., in 
beinahe entgegengesetzter bedeutung verwendet. 

der salon8

im 18. jh. entwickeln sich besuchs- und empfangsräume in schlössern bzw. 
stadtwohnungen des adels zu halböffentlichen bühnen mit vielen geladenen 
akteurinnen: in den salons wird wissen über gesellschaftsleben, wissenschaf-
ten oder literatur ausgetauscht, sowie politik, konversation und musik gemacht. 
das salongrundmobiliar bestand zunächst aus stühlen und einem tisch, mögli-
cherweise kostbaren teppichen, das zugehörige interieur repräsentierte bil-
dungsgut: gemälde, supraportenreliefs, kostbare musikinstrumente, büsten 
von gelehrten und philosophen. später tritt ein anderes möbelstück in den vor-
dergrund: das gepolsterte sofa mit arm- und rückenlehnen, analog zu kanapee, 
diwan oder couch9.
neben den repräsentativen, halböffentlichen salons gibt es räume für den pri-
vaten, intimen rückzug, für entspannung, muße, geistige arbeit. so war z.b. das 
den frauen zugeordnete boudoir eingerichtet mit sessel, kleinem schreibtisch 
(„sekretär“) und einer chaiselongue10, einer gepolsterten liege mit kopflehne 
(vgl. kline!) bzw. einer ottomane, einem ruhe- oder tagesbett.

die bürgerlichen salons des späten 18. und im 19. jh. übernehmen die halböf-
fentliche funktion der adeligen salons, kleinbürgertum und arbeiterklasse ori-
entieren sich wiederum an der großbürgerlichen wohnkultur und versuchen, 
den salon in ihre beengten wohnverhältnisse zu übertragen. als „gute stube“ 
erfüllt er umso gnadenloser den repräsentationsanspruch: der tisch hat eine 
heikle, polierte oberfläche, gedrechselte möbelteile und geschirr glänzen, 
manchmal steht hier auch ein sofa mit schonbezügen; das alltagsleben der fa-
milie spielt sich währenddessen in der küche ab. sozial engagierte architektin-
nen kritisieren seit dem frühen 20. jh. dieses missverhältnis:

„ein ganzes zimmer“, „der salon“ oder die gute stube, die sogenannte kalte pra-
cht, welche bei taufe, einsegnung und geburtstag benutzt wird, sonst aber 
nichts weiter als ein möbellager darstellt…11

alternativ schlägt bruno taut einen großen unprätentiösen wohnraum vor, mit 
esstisch und entspannungsbereich. in diesem „wohnzimmer“ breitet sich aber 
seit den 1950er jahren die „gemütliche“ couch gemeinsam mit fauteuils und ei-
nem couch-tisch immer mehr zu einer voluminösen, schwer manövrierbaren 

„wohn-landschaft“ aus, die nur mehr schmale „resträume“ übrig lässt: „die cou-

7 im englischen sprachraum bezeichnet 
„chair“ auch den vor-sitzenden einer 

konferenz.vgl. http://en.wikipedia.org/
wiki/chair [21.04.2014]

8 die gute gesellschaft trifft sich tat-
sächlich im salon, und zwar übertragen 
wie auch im ursprünglichen sinne des 
wortes: gesellen sind jene, die den 
gleichen „saal“, althochdeutsch „sal“ 
(herberge, zimmer, hof, haus, gebäude) 
teilen…

9 sofa: arabisch: uffa, (ruhebank); ka-
napee: französisch: canapé, lateinisch: 
conopeum, (himmelbett); ottomane: 
persisch, (ursprünglich: kanzlei, amt, 
büro);couch: französisch: coucher, 
(liegen)

10 französisch: langer stuhl

11 taut, bruno: die neue wohnung : die 
frau als schöpferin, leipzig 1924, online 
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checke, die in deutschland in den fünfziger jahren zur standardeinrichtung ge-
hört, tritt als geschlossene, stilistisch einheitliche, formal festgelegte raumzel-
le auf. am boden markiert durch den teppich, mit stehlampe, couchtisch, 
wandbild, sofa und seitlich platzierten sesseln, bildet sie die entscheidende 
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sich selbst.“12

12 michael andritzky: balance zwischen 
heim und welt. wohnweisen und lebens-
stile von1945 bis heute, in: ingeborg 
flagge (hg.): geschichte des wohnens. 
von 1945 bis heute, stuttgart 1999, 637
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Predigtdienst in den Gardinen
Für meine Kolumne 'FRAGEN SIE FRAU ANDREA' in Falter 20/2009

Liebe Frau Andrea,

eine dringende Frage bedrängt mich, und gerne würde ich diese an der richtigen Stelle,
nämlich bei Ihnen, sachte absetzen. Doch wie gehe ich korrekt vor? Beantrage ich
Freundschaft hier im Buch mit den vielen Gesichtern, schicke ich Elektropost an den Falter
oder laufe ich einmal um den Blog? Die Frage ist nämlich: Warum heißt die
Gardinenpredigt Gardinenpredigt?

Über eine Antwort sehr freuen würde sich
Gabriela Harmtodt, per Facebook

Liebe Gabriela,

sei es die Gesichtsbuchdepesche oder Elektropost an den Falter, ich könnte mir
korrekteres Vorgehen in sachten Absatzfragen gar nicht vorstellen. Des Laufens
um den Blog oder des Freundschaftsantrag bedarf es nun nicht, wiewohl
zweiteres sicher mit emotionalem Gewinn verbunden wäre. In der Sache selbst
wollen wir auch fündig werden. Unter Gardinen stellen wir uns heute meist falbe
und verstaubte Kunststoffvorhänge in muffeligen Fünfzigerjahrewohnungen vor.
Das Wort ist aber wesentlich älter als die Fensterverhüllungsstrategien unserer
Großeltern. Unsere Gardine kommt vornamentechnisch von den nordfriesischen
Inseln Amrum, Föhr und Sylt, wo sie die weibliche Form des Vornamens Gard
(Gerd) bezeichnet. In seiner Bedeutung als Vorhang kommt die Gardine vom
niederdeutsch-niederländischen "gordijne". Das Wort verbreitete sich im 15. und
16. Jahrhundert und bezeichnete ursprünglich den Vorhang in den Kastenbetten
der damaligen Zeit. In diesem Möbel und seiner Funktion dürfen wir auch den
Ursprung der Gardinenpredigt suchen. Schon der Straßburger Humanist
Sebastian Brant nennt 1494 in seiner spätmittelalterlichen Moralsatire
“Narrenschiff” die nächtliche Strafrede der Gattin “Predigt”. Die Vorstellung des
Bettvorhangs als Kulisse für den ehelichen Sermon tritt im 16. Jahrhundert hinzu.
Der Ausdruck “Gardinenpredigt” ist im Deutschen nicht vor 1743 nachgewiesen.
Die englische Entsprechung der Gardinenpredigt kennen wir schon seit 1637 vom
englischen Bühnenautor Thomas Heywood und seinem Text “A Curtaine Lecture”.
Das Frontispiz des Werkes zeigt ein zipfelbemützes Ehepaar in ihrem Himmelbett
während einer intensiven Gardinenpredigt. Der Nachttopf ist in Griffweite. 

www.comandantina.com dusl@falter.at

7. Mai 2009 © Andrea Maria Dusl
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Beatriz Preciados Studie zu Architektur, Sexualität und Multimedia im
«Playboy»

Literatur 23. Mai 2012, 06:00

Ein Traumhaus für den Mann

Thomas Fechner-Smarsly

Im Liebesmodell der bürgerlichen Ehe hauste die Pornografie stets in der

schmuddeligen Kelleretage. Daran wol<e ein Mann vor 60 Jahren ausgerechnet im

prüden Amerika etwas ändern. Mitten im Ka<en Krieg erhitzte Hugh Hefner die

Gemüter der amerikanischen Öffentlichkeit und vor allem die sexuellen

Phantasien der weissen männlichen Mittelschicht. 1953, im selben Jahr, als Alfred

Kinsey seine ersten Sexualstudien herausbrachte, erschien auch die Nullnummer

des «Playboy» mit Marilyn Monroe als erstem Covergirl, das sich im Innern des

Heftes nackt auf einer roten Samtdecke räke<e. Damit gelangen Hefner nicht nur

eine Sensation und ein Skandal, sondern von Anfang an die Verbindung von

Pornografie mit populärer Massenku<ur. In besten Zeiten erreichte sein Magazin

für den Mann eine Auflage von annähernd sieben Millionen Exemplaren.

Erotik und Design
Doch der «Playboy» wol<e mehr als nur nackte Mädchen auf Hochglanzpapier

präsentieren. Er wol<e einen neuen Typus in einer neuen architektonischen

Umgebung, eine reduzierte Utopie mit neuem Mann gewissermassen. Das weiss

der – hoffentlich nicht nur männliche – Mittelstandsleser nach der Lektüre des oft

überraschenden und (fast immer) unterha<samen Buches von Beatriz Preciado

mit dem leicht übergewichtigen, aber inha<lich zutreffenden Titel «Pornotopia.

Architektur, Sexualität und Mu<imedia im ((<))Playboy((>))».

Von Beginn an verfol>e der «Playboy» eine Strategie, die Erotik und Architektur

kombinierte. Jede Ausgabe enthie< ausführliche und bebilderte Artikel, in denen

Loblieder auf Mies van der Rohe oder Philip Johnson, Le Corbusier oder Charles

Eames gesungen wurden, so dass der Architekt und Kritiker Reyner Banham schon

1960 feststellen konnte, der «Playboy» habe mehr für Amerikas Architektur und

Design getan als die auflagenstarke Zeitschrift «Home and Garden».

Aber Hefner beliess es nicht bei Bildern. Sein neuer Mann sol<e in den späten

fünfziger Jahren bekommen, was er seit seiner eigenen Pubertät nicht mehr

besessen hatte: einen Raum für sich allein – als Gegenmodell auch und gerade zum

Vorstadthaus, das fest in den Händen seiner Ehefrau war. Hefner hatte 1959 seine

eigenen Absichten offen im «Playboy» bekannt: «Ich wol<e ein Traumhaus. Eine

Umgebung, die ein Mann ganz allein kontrollieren konnte. Hier war es möglich,

die Nacht zum Tag zu machen, um Mitternacht einen Film zu sehen und mittags

das Abendessen serviert zu bekommen, nächtliche Arbeitstreffen abzuha<en und

23. Mai 2012, 06:00

Traum vieler Junggesellen – «Playboy»
propagierte das Bett als technisch aufgerüstete
Spielwiese. (Bild: PD)

– 15. April 2013, 12:55 –
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ein Tête-à-Tête am Nachmittag.» Wie jede Utopie brauchte auch diese einen Ort,

und dieser nahm Gesta< an in einer urbanen Innenarchitektur-Phantasie: dem

Penthouse. Im Penthouse träumt sich der Mann ins Junggesellendasein und

erobert zurück, was bis dahin den Frauen vorbeha<en war, die Gesta<ung des

Innenraums. Ausgestattet mit Saarinens Tulpenstühlen und drehbarer Bar, mit

durchsichtigen Vorhängen und Schiebetüren und einer verborgenen Küche, der

«kitchenless kitchen», war es ein Raum der ständigen Verwandlung ebenso wie der

technischen Accessoires. Endlich durften Jungs zum Spielen wieder zu Hause

bleiben und mussten nicht in die Garage oder in den Hobbykeller gehen.

Preciado betont in ihrem Buch die Rolle der medialen Vermittlung. Tatsächlich

liess sich Hugh Hefner selbst schon früh in den eigenen vier Wänden fotografieren

– im Stile der seit den Dreissigern beliebten Homestorys. Dabei trug er stets

Schlafanzug, oder besser: Pyjama. Der Pyjama wurde sein Markenzeichen,

zusammen mit der Pfeife und dem riesigen, runden, rotierenden Bett. Dort spie<e

sich alles ab: die Arbeit an den Heften ebenso wie die Häschenjagd. Hefner

verkörperte selbst am besten diese Mischung aus Müssiggänger und

«Workaholic», und seine «Bunnies» waren sowohl Dienstleistungspersonal als

auch Haremsdamen.

Zu den überraschenden Pointen im Buch gehört, dass der Playboy als neuzeitlicher

Libertin, der seine Vorlieben mit wechselnden Partnerinnen möglichst frei auslebt,

über eine dunkle Seite verfü>: Er ist ein Kontrollfreak. Hefner war dies

anscheinend selbst in hohem Masse, und er hat die Möglichkeit der medialen

Überwachung des Privatbereichs von Anfang nicht nur mitgedacht, sondern

geplant, schon bei all den Installationen rund ums rotierende Bett: eingebauter

Dimmer, verborgene Bar, sogar Kameras – alles aus der horizontalen Lage

steuerbar. Schade, dass der Name James Bond hier nur am Rande fäl<. Hier hätte

sich ein weiterer kleiner Exkurs gelohnt, von denen es einige gibt – etwa zu

Marquis de Sade und zur Geschichte des Bordells.

Mythen des Al<ags
Beatriz Preciado führt uns, auch mit den späteren Playboy-Mansions, in die

Parallelwe< eines Mannes, dessen Obsession den Zeitgeist spiege<e und dessen

Wille zum Glamour zur Strategie gehörte. Wer der Ku<urwissenschafterin durchs

erotomanische Labyrinth fol>, lernt einiges über den Gesinnungswandel in der

libertären Konsumgesellschaft. Zwar werden sich bei Lesern, die nicht an Michel

Foucau<s Theorien und seine Diktion gewöhnt sind, gelegentlich Lesewiderstände

einstellen. Doch tut das dem Buch keinen Abbruch, zumal es immer wieder durch

schöne Details und Anekdoten aufgelockert wird: die putzigste sicher die, dass –

als das Bunny-Imperium schon auf den Verfall zusteuerte – ein paar Biologen

einen vom Aussterben bedrohten Sumpfhasen auf den Namen «Sylvilagus

palustris hefneri» tauften. Das wäre gar nicht nötig gewesen, denn Hugh Hefner

verfü> über eine eigene Vorstellung von seinem Fortleben und seiner Position

unter den Mythen des Al<ags im 20. Jahrhundert: 2009 kaufte er auf dem

Westwood Memorial Park von Los Angeles eine letzte Ruhestätte – direkt neben

Marilyn Monroes Grab.

Beatriz Preciado: Pornotopia. Architektur, Sexualität und Mu<imedia im
«Playboy». Wagenbach-Verlag, Berlin 2012. 166 S., Fr. 39.90.
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Der Österreichische Werkbund

Der Österreichische Werkbund wurde im Jahr 1912 nach deutschem Vorbild gegrün-
det und hatte sich die „Veredelung“ der gewerblichen Arbeit im Zusammenwirken
von Kunst, Handwerk und Industrie zum Ziel gesetzt. In der ersten Generalversamm-
lung im Jahr 1913 wurde der Inhalt des Werkbundgedankens von dem damaligen
Vorsitzenden Adolf Freiherr Bachofen von Echt nochmals verdeutlicht: „Der Werk-
bund will geradewegs zur Durchsetzung der qualitativ höheren Arbeitsweisen, zur
Durchsetzung des qualitativ höheren Produkts, der Edelware, soviel er nur kann, bei-
tragen. Dabei ist aber nicht nur an die teure kostbare Ware gedacht […], sondern
auch an die schlichte, einfache und billige Ware, die dennoch Edelware sein kann,
wenn sie sich nur ehrlich als das gibt, was sie ist, und nicht eine kostbarere vortäu-
schen will.“ Die neu gegründete Vereinigung wollte dabei nicht nur hochpreisige Ar-
beiten für die „obersten Zehntausend“ schaffen, sondern trachtete danach, dass
auch den „Unbemittelten, dem Kleinbürger und Arbeiter, wenn auch in sehr beschei-
denden Grenzen […] nur solche Produkte geboten werden, die durch ihre Werktüch-
tigkeit erfreuen und die Wohnkultur fördern“. Der Vereinigung aus Künstlern, Indus-
triellen und Kunsthandwerkern gehörten unter anderem Josef Hoffmann, Josef Frank,
Oskar Strnad und Dagobert Peche an. 

Höhepunkte des Österreichischen Werkbundes

Der Österreichische Werkbund, der sich vorwiegend auf den Wiener Raum konzen-
trierte, durchlebte während der Zeit seines Bestehens zwei wesentliche Phasen. Den
ersten Höhepunkt bildete die Teilnahme an der ersten Werkbundausstellung in Köln
1914, bei der die Vereinigung klar dem reinen Handwerk den höchsten Stellenwert
einberaumte und jeglichem Fortschritt sowie der Industrialisierung mit deutlich spür-
barer Skepsis gegenüberstand. Neben der Blüte der Entstehungszeit folgten Jahre
der Stagnation, um erst Ende der 1920er-Jahre wieder einen großen Aufschwung, der
letztendlich in der Errichtung der Wiener Werkbundsiedlung gipfelte, zu erleben.
Frank, der 1927 als einziger Österreicher zur Teilnahme an der Stuttgarter Werkbund-
siedlung eingeladen war, hatte sich zur zentralen Figur des Österreichischen Werk-

Hintergründe

Wohnpolitik in Wien

Siedlerbewegung

Superblock versus Gartenstadt

Österreichischer Werkbund

Internationale Werkbundsiedlungen

Wien und das Neue Bauen

Wiener Wohnkultur

stuhlpfarrer, anna: werkbundsiedlung wien
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bundes entwickelt und für die Durchsetzung der Musterschau in Wien stark ge-
macht. 

Spaltung und Zerfall

Mit der Wiener Werkbundausstellung 1932 wurde eine Utopie zu einer Zeit in gebau-
te Realität umgesetzt, als sich bereits herauskristallisierte, dass es für diese Bau-,
Wohn- und Lebensauffassung mit der Freiheit des Individuums aus politischen und
wirtschaftlichen Gründen keine Zukunft gab. Bereits kurz nach der Bauausstellung
setzte der Zerfall des Österreichischen Werkbundes ein. Im Zuge der endgültigen
Spaltung im Jahr 1934 wurde als Gegenpol zur bestehenden, politisch eher links aus-
gerichteten Werkbundvereinigung unter Josef Frank der politisch rechts stehende,
konservative und teilweise auch latent antisemitische „Neue Werkbund“ unter der
Leitung von Clemens Holzmeister gegründet. Noch im gleichen Jahr ging Josef Frank
nach Schweden ins Exil. Damit war das Ende des „alten“ Werkbunds eingeläutet, ehe
er 1938 unter den Nationalsozialisten aufgelöst wurde.

Anna Stuhlpfarrer

Kontakt Impressum
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8.3 Lüftung von Garagen 

8.3.1 Garagen sind natürlich oder mechanisch so zu lüften, dass im Regelbetrieb ein Viertelstundenmit-
telwert für Kohlenstoffmonoxid (CO) von 60 ppm nicht überschritten wird. 

8.3.2 Für Garagen, in denen jeder Stellplatz direkt aus dem Freien ohne überdachte Fahrgasse anfahr-
bar ist, gilt die Anforderung gemäß Punkt 8.3.1 ohne weitere Maßnahmen als erfüllt. 

8.3.3 Für andere Garagen als jene gemäß Punkt 8.3.2 mit nicht mehr als 250 m² Nutzfläche gilt die An-
forderung gemäß Punkt 8.3.1 als erfüllt, wenn 
• eine natürliche Querdurchlüftung über Zu- und Abluftöffnungen von insgesamt mindestens 

1000 cm² Querschnittsfläche pro Stellplatz vorhanden ist oder 
• eine mechanische Lüftung mit einem mindestens 0,5-fachen stündlichen Luftwechsel sicherge-

stellt ist. 

8.3.4 Garagen mit mehr als 250 m² Nutzfläche sind mit adäquaten Messeinrichtungen auszustatten, die 
bei Überschreiten einer CO-Konzentration von 60 ppm über einen Zeitraum von mehr als einer 
Viertelstunde Maßnahmen zur Reduktion der CO-Konzentration (Aktivierung der Intensivlüftung
durch eine mechanische Lüftungsanlage) einleiten und bei Überschreiten einer CO-Konzentration 
von 150 ppm über einen Zeitraum von mehr als einer Minute Alarmsignale auslösen. 

8.3.5 Die Anforderung gemäß Punkt 8.3.1 ist für Garagen mit mehr als 250 m² Nutzfläche für oberirdi-
sche Geschoße und das erste unterirdische Geschoß erfüllt, wenn die Geschoße mit natürlichen 
Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen gemäß Tabelle 2 der OIB-Richtlinie 2.2 „Brandschutz bei 
Garagen, überdachten Stellplätzen und Parkdecks“ ausgestattet sind. In diesem Fall sind Einrich-
tungen gemäß Punkt 8.3.4 nicht erforderlich. Diese Öffnungen müssen so situiert sein, dass eine 
Querdurchlüftung gewährleistet ist. 

8.3.6 Abluftöffnungen von mechanischen Lüftungen aus Garagen mit mehr als 250 m² Nutzfläche müs-
sen zu öffenbaren Fenstern und Türen von Aufenthaltsräumen sowie von Zuluftöffnungen von Lüf-
tungsanlagen so situiert sein, dass es zu keiner Beeinträchtigung von Personen kommt. 

Belichtung und Beleuchtung 

9.1 Anforderungen an die Belichtung 

9.1.1 Bei Aufenthaltsräumen muss die gesamte Lichteintrittsfläche (Architekturlichte von Fenstern, Licht-
kuppeln, Oberlichtbändern etc.) mindestens 12 % der Bodenfläche dieses Raumes betragen. 

9.1.2 Es muss für die gemäß Punkt 9.1.1 notwendigen Lichteintrittsflächen ein zur Belichtung ausrei-
chender freier Lichteinfall gewährleistet sein. Dies gilt für die notwendigen Lichteintrittsflächen als 
erfüllt, wenn ein freier Lichteinfallswinkel von 45 Grad zur Horizontalen, gemessen von der Fassa-
denflucht bzw. von der Ebene der Dachhaut, eingehalten wird. Dieser freie Lichteinfall darf dabei 
seitlich um nicht mehr als 30 Grad verschwenkt werden. 

9.1.3 Ragen Bauteile (z.B. Balkone, Dachvorsprünge, Loggien, Erker, vorspringende Geschoße) dessel-
ben Bauwerkes in den erforderlichen freien Lichteinfall hinein, so muss die gesamte Lichteintritts-
fläche mindestens 15 % der Bodenfläche des Raumes betragen. Dies ist nicht erforderlich, wenn 
das Auskragen des Bauteiles, gemessen von der Fassadenflucht im Bereich der jeweiligen Licht-
eintrittsfläche, nicht mehr als 1,50 m beträgt. 

9.1.4 Die erforderliche Lichteintrittsfläche gemäß Punkt 9.1.1 bzw. 9.1.3 vergrößert sich ab einer Raum-
tiefe von mehr als 5,00 m um jeweils 1 % der gesamten Bodenfläche des Raumes pro angefange-
nem Meter zusätzlicher Raumtiefe. 

9.1.5 Werden Wintergärten oder verglaste Loggien den zugehörigen Lichteintrittsflächen von Aufent-
haltsräumen vorgelagert, so sind die Punkte 9.1.1 bis 9.1.4 sowohl für die äußere, als auch sinn-
gemäß für die innere Lichteintrittsfläche einzuhalten. Dabei sind für die Bemessung der äußeren 
Lichteintrittsfläche die beiden Bodenflächen (Fläche und Raumtiefe) heranzuziehen. Die äußere 
Lichteintrittsfläche muss zumindest so groß sein, wie die erforderliche innere Lichteintrittsfläche. 

9.1.6 Die Anforderungen der Punkte 9.1.1 bis 9.1.5 gelten nicht für Räume, bei denen die Nutzung eine 
geringere oder keine natürliche Belichtung erfordert. 
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9.2 Anforderungen bezüglich Sichtverbindung nach außen

9.2.1 In Aufenthaltsräumen von Wohnungen müssen alle zur Belichtung notwendigen Lichteintrittsflä-
chen eine freie Sicht von nicht weniger als 2,00 m, gemessen von der Fassadenflucht und normal 
auf die Lichteintrittsfläche, aufweisen. 

9.2.2 Zumindest in einem Aufenthaltsraum jeder Wohnung muss mindestens eine notwendige Lichtein-
trittsfläche eine freie waagrechte Sicht in 1,20 m Höhe von nicht weniger als 6,00 m, gemessen 
von der Fassadenflucht und normal auf die Lichteintrittsfläche, gewährleisten. 

9.2.3 Für Lichteintrittsflächen in geneigten Bauteilen (z.B. Dachflächenfenster) gelten die Bestimmungen 
der Punkte 9.2.1 und 9.2.2 sinngemäß. 

9.3 Beleuchtung 

Alle Räume und allgemein zugänglichen Bereiche in Bauwerken müssen ihrem Verwendungs-
zweck entsprechend beleuchtbar sein. 

Lüftung und Beheizung 

10.1 Lüftung 

10.1.1 Aufenthaltsräume und Sanitärräume müssen durch unmittelbar ins Freie führende Fenster, Türen 
und dergleichen ausreichend gelüftet werden können. Davon kann ganz oder teilweise abgesehen 
werden, wenn eine mechanische Lüftung vorhanden ist, die eine für den Verwendungszweck aus-
reichende Luftwechselrate zulässt. Die Lüftung von Aufenthaltsräumen durch unmittelbar ins Freie 
führende Fenster, Türen und dergleichen ist ebenfalls gewährleistet, wenn vor diese verglaste 
Loggien oder Wintergärten vorgesetzt sind, welche der jeweiligen Wohn- und Betriebseinheit zu-
geordnet sind und über öffenbare Fenster, Türen und dergleichen verfügen. Bei sonstigen innen 
liegenden Räumen, ausgenommen Gänge, ist für eine Lüftungsmöglichkeit zu sorgen. 

10.1.2 In Räumen, deren Verwendungszweck eine erhebliche Erhöhung der Luftfeuchtigkeit erwarten 
lässt (insbesondere in Küchen, Bädern, Nassräumen etc.), ist eine natürliche oder mechanische 
Be- oder Entlüftung einzurichten. 

10.1.3 Bei der Aufstellung von Feuerstätten ist darauf zu achten, dass die entsprechend der Auslegung 
benötigte Luftmenge zuströmen kann. Heizräume für raumluftabhängige Feuerungsanlagen müs-
sen über eine Zuluftführung aus dem Freien verfügen, wobei eine Mindestquerschnittsfläche von 
400 cm² netto nicht unterschritten werden darf: 
• bei Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe mit atmosphärischem Brenner sowie Feuerstätten 

für feste Brennstoffe: 4 cm² pro kW Nennwärmeleistung, 
• bei sonstigen Feuerstätten: 2 cm² pro kW Nennwärmeleistung. 

10.1.4 Bei sonstigen Aufstellungsräumen kann die Verbrennungsluftzufuhr auch aus anderen Räumen 
erfolgen, wenn nachweislich beim Betrieb aller mechanischen und natürlichen Be- und Entlüf-
tungsanlagen ausreichende Verbrennungsluft nachströmen kann. 

10.2 Beheizung 

Aufenthaltsräume und Bäder müssen derart beheizbar sein, dass eine für den Verwendungszweck 
ausreichende Raumtemperatur erreicht werden kann. Ausgenommen davon sind Aufenthaltsräu-
me, deren Verwendungszweck eine Beheizung ausschließt, oder die nicht für eine Benutzung in 
der Heizperiode gedacht sind. 
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das bad in der menge
mit dem an das gymnasion angeschlossene hellenistische bad, aber vor allem 
mit den römischen thermen (gr. thermos, „warm“) beginnt in europa die ent-
wicklung der kultur der öffentlichen bäder. die zu reinigung, regeneration und 
pflege errichteten gebäude waren zudem relevante orte des sogenannten öf-
fentlichen raums1 und des sozialen lebens.

bauweise (aussergewöhnliche kuppel- und tonnengewölbe, hypokausten - 
wand- und bodenheizung) und materialien zeigen den hohen stellenwert der 
thermen, die von der obrigkeit finanziert und aufgrund der geringen kosten für 
alle zugänglich waren: die diocletiansthermen (300n. chr) boten platz für bis zu 
3000 badegäste. die typische raumfolge besteht aus apodypterium (umkleide-
raum), caldarium (heißbaderaum mit heißwasserbecken), mit wannenbädern
in den apsiden; tepidarium (warmbad) sowie frigidarium (kaltbaderaum) mit 
dem kaltwasserbecken; zusätzlich gab es palaestraen (sportstätten), teilweise 
große überdachte schwimmbecken (natatio). nur von männern benutzt wurde 
das laconicum oder sudatorium, ein schwitzbad mit trockener hitze. weitere 
zerstreuung bzw. regenerationsmöglichkeiten während des oft stundenlangen
aufenthalts boten läden, bibliotheken, vortragssäle, parkanlagen und ärztliche 
praxisräume.

im oströmischen reich lebt diese badkultur variiert durch islamische einflüsse 
fort; das hamam fügt zur hygienischen & geistigregenerativen funktion eine 
religiöse komponente hinzu, die sportliche intention nimmt ab. in dieser islami-
schen - orientalischen tradition hat das wannenbad kaum bedeutung, („baden 
im eigenen schmutz“); auf eine körperliche (grund-?)reinigung folgt das ha-
mam-typische ausgiebige schwitzbad.

im westeuropäischen raum war die (bade-)kultur der thermen mit dem nieder-
gang des römischen reichs der zeit der völkerwanderung dagegen verloren ge-
gangen, kehrte aber während des 16. und 17. jh. kehrte aufgrund der türkischen 
besatzung über umwege teilweise wieder zurück. so entwickelte sich budapest, 
wo es bereits im römischen aquincum 14 thermen gegeben hatte, auch infolge 
der medizinischen theorien der aufklärung zur größten kurstadt europas,
mit über 120 heißen quellen, 21 bädern, davon 10 heilbäder. (rudas bad,
1550, kiraly-bad, 1565; ) ab dem 12.jahrhundert florierten in mitteleuropa öf-
fentliche badestuben, schwitzbäder für entspannung, hygiene, essen, trinken, 
sowie erotische unternehmungen. zeitgenössische beschreibungen sprechen 
von orten „begeisterter promiskuität“, andere aber auch von einem (paradisi-
schen?) zustand unschuldiger nacktheit. ein wichtiger bestandteil dieser bäder 
war körperpflege: massage, haarschnitt, enthaarungen, rasuren, zähneziehen 

1 hier als gegenstück zu den „privaten“ 
innenräumen der häuser

bad, priveé
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und aderlass gehörten zu den pflichten des baders oder barbiers. um 1500 wur-
den diese mit rutenbündeln gekennzeichneten badehäuser (vgl. die russische 

„banja“) allerdings nach und nach verboten (kirchlicher nachdruck - sich ändern-
des scham- und körpergefühl?). zusätzlich wurde auch mit der gefahr von im 
warmen wasser lauernden seuchen (syphilis, pest) argumentiert, die angst vor 
miasmen (giftigen dämpfen) bedeutete das ende der dampfbäder.

das bad im fluss
für die grosse mehrheit war das baden in badehäusern nicht leistbar, und man 
badete im/am fluss. tatsächlich waren flüsse essentiell für das sehr labile öko-
system der mittelalterlichen siedlungen und städte, wasser wurde aus brunnen 
und von umherziehenden wasserverkäufern bezogen. teils weil es gefährlich 
war, teils weil gängige sittenbilder durch die nacktheit der badenden in gefahr 
waren, war das bad nur an gewissen orten (flussbäder, badeschiffe) unter ge-
wissen regeln (geschlechtertrennung!) gestattet. das bad am fluss, das zumin-
dest im rückblick oder sogar schon in den zeitgenössischen darstellungen ro-
mantisch verklärt erscheint, kehrt im rousseauschen naturkult als wichtiges bild 
zurück.

das bad als medizin
ende des 17.jahrhunderts, mit dem einsetzen der aufklärung, erlebt das mittler-
weile verfemte bad eine renaissance als heilmittel (z.b. dampfbäder in kräuter-
gärten). pfarrer sebastian kneipp erfindet seine kur, in bath, bareges, budapest 
oder baden baden geniesst man heilbäder, und in einer zeitschrift von 1801 liest 
man: „man wasche sich täglich mit frischem wasser den ganzen körper, und 
reibe die haut stark, wodurch sie äusserlich viel leben und gangbarkeit erhalte. 
man bade jahraus jahrein jede woche wenigstens einmal in lauem wasser, wozu 
sehr nützlich noch eine abkochung von 5 bis 6 lot seife gemischt werden.“ 2

das bad als kommunales anliegen
die der aufklärung geschuldete naturwissenschaftliche sichtweise bewirkte zu-
nächst in den herrschenden schicht ein umdenken in punkto hygiene: „die me-
dizinische revolution setzte (...) gesundheit an die stelle der moral. (...) unrein-
heit bedeutete nun schmutzige haut, nicht eine befleckte seele.“3

mediziner und sozialreformer plädierten im hinblick auf eine hygienische erzie-
hung des volkes (public health) für die errichtung von niederschwelligen öffent-
lichen badeanstalten durch die Kommunen. vor allem in den industrialisierten 
großstädten wurden infolge im 19. jh. „volksdouchebäder“ (in österreich „tröp-
ferlbäder“ aufgrund der oft unzureichenden wasserversorgung) mit duschen, 
wannenbädern oder schwitzbädern eingerichtet. teurer war der besuch der 

2 eva b. ottillinger: intime zeugen, vom 
waschtisch zum badezimmer, wien u.a. 
2011, 46

3 richard sennet: Fleisch und Stein, 
berlin suhrkamp 1997, 321

neuen schwimmbäder in gemauerten becken, die als „hallenbäder“ der körper-
lichen ertüchtigung dienen.

das bad als privatsache
bereits in minoischer zeit können wannenbad, wasserleitungen, private toilet-
ten (wasserklosetts!) und kanalisierung nachgewiesen werden – gehörten aber 
weder damals noch bis ins 19. jh jemals zur grundausstattung der breiten masse 
der wohnungen. die zugleich der repräsentation dienenden errungenschaften 
eines privatbades waren vielmehr der herrschenden schicht vorbehalten, so wa-
ren auch in schlössern grosszügige baderäume mit fix eingebauten gerätschaf-
ten nicht unüblich.

für die körperpflege innerhalb einer wohnung standen bis ins 19. jh. waschtisch, 
waschkrug, bottiche zur verfügung, bürgerliche häuser verfügten manchmal 
über eine „badekammer“, ein einzeln stehendes isoliertes gebäude abseits des 
hauses im garten. in den gründerzeitlichen arbeitermietshäuser gab es eine was-
serentnahmestelle (bassena) pro geschoss am stiegenpodest, und am gang wa-
ren auch die wc anlagen untergebracht (strangökonomie!). im gemeindewohn-
bau gab es zwar gemeinschaftsbadeanlagen, aber im massenwohnbau um 1900 
war kein „privates“ bad vorgesehen (tessenow: arbeiterreihenhäuser 1909, loos: 
siedlungshäuser friedensstadt 1921, frank:siedlung hoffigergasse, 1921, schüt-
telihotzky: kernhaus-projekt 1923).

 im raum frankfurt wurden ab dem beginn des 20. jahrhunderts in einigen fällen 
in der küche oder im schlafzimmer mit schiebewänden oder vorhängen abge-
trennte nischen mit badewannen eingebaut („frankfurter bad“). in der bauhaus-
siedlung dessau törten (gropius, 1926-1928) werden bad und küche zusammen-
gelegt, das wc ist hinter dem stall. im gemeindebau von anton brenner 1924-1925 
(„wohnmaschine“) sind wc und dusche in einem raum zusammengefasst. muthe-
sius hatte bereits 1917 in seinen reihenhaus-entwürfen bad und wc im oberge-
schoß neben den schlafzimmern angeordnet. richard buckminster fuller entwi-
ckelt ab den 1930er jahren vorgefertigte bad- und wc-einheiten aus metall, die 
er später noch um eine küchen, heizungs- und beleuchtungseinheit zu einer tran-
portablen einheit ergänzt. entscheidende entwicklungsschübe bezüglich neues-
ten technischen komforts liefern die großen us-amerikanischen hotels (beispiel 
statler hotel buffalo, 1908): im endeffekt stehen unsere gegenwärtigen, stan-
dardisierten baderäume typologisch noch immer unter diesem einfluss. 

toiletten_sanitäre einrichtungen zur aufnahme von körperausscheidungen bzw. 
deren verortung
toilette (französisch toile, toilette: tuch bzw. kleines tuch), lokus (lat. locus ne-
cessitatis „ort der notdurft“), latrine (lat. lavare „sich baden/ waschen“), privé 
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4 vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Toi-
lette [22.04.2013]

5 peter kasza: das große latrinum: 155 
jahre öffentliche toilette, in: tagesspie-
gel.de, 22.06.2007

(franz. privé „vertraulich, privat“), retirade (lat.- ital.-franz. „ort des rückzugs“), 
abtritt (eine variante des austretens), klosett (engl. closet, schmaler und abg-
schlossener raum), abort (lat. aboriri, entschwinden)....4 selbst der kaiserliche 
(mobile) toilettenstuhl, den ludwig xiv während seiner audienzen be-nutzte, ver-
band sich mit dem statussymbol sessel, und der ausdruck thron für wc ist in den 
volkstümlichen sprachgebrauch eingegangen. all diese euphemismen spiegeln 
das (durch die jahre gewachsene) schamgefühl und die tabuisierung dieses inti-
men themas.

moderne öffentliche toiletten galten lange zeit als erfindung der briten aus der 
mitte des 19. jh. (erste öffentliche toilette mit wasserspülung 1851, erstes wc mit 
geruchsverschluss durch das doppelt gebogene abflussrohr 1775), latrinen sind 
aber u.a. bereits aus dem jahr 2800 v.u.z. aus mesopotamien bekannt. die römer 
nutzten ihre großen öffentlichen latrinen sinngemäß zum geschäftemachen und 
tratschen („stilles“ örtchen?), kaiser vespasian erhob eigene latrinensteuern. im
ma ging das wissen um wasserversorgung und kanalisation verloren, und die 
einstmals vielfältige kulturelle einbindung der öffentlichen toiletten wurde 
durch das zunehmende schamgefühl zu einer einzigen unaussprechlichkeit. an-
statt künstliche kanäle anzulegen, nutzte man natürliche bachläufe, über denen 
man abtrittserker errichtete; eine kanalisation der städte erfolgte erst im laufe 
des 19., teilweise 20. jahrhunderts. hinter der einrichtung von öffentlichen toi-
letteanlagen („cafe achteck“, berlin) in der ersten hälfte des 19. jahrhunderts 
stand der wunsch nach einer zunehmenden hygienisierung der industriestädte.

toiletten im kontext von wohnhäusern – privat, im privaten...
„im durchschnittlichen römischen zuhause ging es eher schlicht zu. dort bestand 
das toilettensystem aus einem fass im flur des erdgeschosses, in das die bewoh-
ner der mehrstöckigen mietskasernen den inhalt ihrer nachttöpfe verfrachteten 
(außer sie waren es leid, jedes mal vom sechsten stock hinunterzulaufen, dann
kippten sie einfach alles aus dem fenster, wie der satiriker juvenal berichtet).“5

im ma entleerte man sich dort, wo es gerade nötig war. die wcs der gründerzeit 
lagen abseits der wohnräume und ragten zum teil auch aus der hausflucht hervor. 
nach 1900 gab es zwei konträre paradigmen hinsichtlich der positionierung der 
toiletten: bei siedlungshäusern, die zum teil einen garten zur selbstversorgung 
hatten (menschliche fäkalien als dünger – siehe leberecht migges metroclo!), 
sollte das wc weitab von wohnräumen, in der nähe von wirtschaftsräumen oder 
ställen, liegen. als zukunftsweisend sollte sich jedoch bei stärker urban gepräg-
ten wohnkonzepten die „bequeme“ lage nahe der schlafzimmer erweisen.

giedion, sigfried: „geschichte des bades“.

ottillinger, eva: „b.: intime zeugen. vom waschtisch zum badezimmer“.

kiby, ulrika: „bäder und badekultur in orient und okzident, antike bis spätbarock“.

werner, jörg: „anpassbarer wohnbau, das klassische japanische wohnhaus“.

schmist, f. dirlmeier: „u: wohnen, kochen, essen, schlafen, in: dirlmeier, ulf. (hg): gesch-

ichte des wohnens 2“.

dickmann, jens-arne: „ das bad als geselliger ort..in: geschichte des wohnens 1“.

giedion, sigfried: „die herrschaft der mechanisierung“.

backelsberger, christoph: „plädoyer für eine befreiung des wohnens aus den zwängen 

sinnloser perfektion“.

kazca, peter: „das große latrinum, 155 jahre öffentliche toilette,...in: tagesspiegel“.

kuhlmann, dörte: „raum, macht, differenz“.

novy, k., förster: „w.: einfach bauen. genossenschaftliche selbsthilfe nach der jahrhund-

ertwende“.

tanizaki, junichiro: „lob des schattens“.

vogt, werner: „alte voralberger heilbäder“.

steiermärkisches baugesetz, 2020.

landesgesetzblatt für wien, 1996.

landesgesetzblatt für wien, 1976.

landesgesetzblatt für wien, 1930.

oib richtlinien, 2019.

önorm b 1600, 2017.

literaturliste
raumtypologien, entwicklung aus möbeln III | bad, privee

text

gesetze, normen, richtlinien

232 233 raumtypologien, entwicklung aus möbeln III



giedion, sigfried: geschichte des bades, s8-9

244 245 vo 5 | raumtypologien, entwicklung aus möbeln III

geschichte des bades
giedion, sigfried
s.8-9

234 235 raumtypologien, entwicklung aus möbeln III



intime zeugen. vom waschtisch zum badezimmer
ottilinger, eva b.
s.12-13

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

ottillinger, eva b.: intime zeugen. vom waschtisch zum badezimmer, s12-13

246 

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

247 vo 5 | raumtypologien, entwicklung aus möbeln III

236 237 raumtypologien, entwicklung aus möbeln III



giedion, sigfried: geschichte des bades, s16-17

248 249 vo 5 | raumtypologien, entwicklung aus möbeln III

238 239 raumtypologien, entwicklung aus möbeln III

geschichte des bades
giedion, sigfried.
s.16-17



geschichte des bades
giedion, sigfried.
s.22-23

giedion, sigfried: geschichte des bades, s22-23

250 251 vo 5 | raumtypologien, entwicklung aus möbeln III

240 241 raumtypologien, entwicklung aus möbeln III



bäder und badekultur in orient und okzident, antike bis spätbarock
kiby, ulrika.
s.84-85

kiby, ulrika: bäder und badekultur in orient und okzident, antike bis spätbarock, s84-85

252 
253 vo 5 | raumtypologien, entwicklung aus möbeln III

242 243 raumtypologien, entwicklung aus möbeln III



bäder und badekultur in orient und okzident, antike bis spätbarock
kiby, ulrika.
s.86-101

kiby, ulrika: bäder und badekultur in orient und okzident, antike bis spätbarock, s86,s101

254 255 vo 5 | raumtypologien, entwicklung aus möbeln III

244 245 raumtypologien, entwicklung aus möbeln III



anpassbarer wohnbau, das klassische japanische wohnhaus
werner, jörg.
s.66-67

werner, jörg: anpassbarer wohnbau, das klassische japanische wohnhaus, s66-67

256 257 vo 5 | raumtypologien, entwicklung aus möbeln III

246 247 raumtypologien, entwicklung aus möbeln III



u.: wohnen, kochen, essen, schlafen, in: dirlmeier, ulf (hg.): geschichte des wohnens 2 
schmist, f., dirlmeier.

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

schmist, f., dirlmeier, u.: wohnen, kochen, essen, schlafen, in: dirlmeier, ulf(hg.): geschichte des wohnens 2

258 

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

259 vo 5 | raumtypologien, entwicklung aus möbeln III

248 249 raumtypologien, entwicklung aus möbeln III



intime zeugen. vom waschtisch zum badezimmer  
ottillinger, eva b.
s.10-11

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

ottillinger, eva b.: intime zeugen. vom waschtisch zum badezimmer, s10-11

260 

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

261 vo 5 | raumtypologien, entwicklung aus möbeln III

250 251 raumtypologien, entwicklung aus möbeln III



intime zeugen. vom waschtisch zum badezimmer  
ottillinger, eva b.
s.12-13

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz nur für lehrveranstaltungszwecke der tu grazottillinger, eva b.: intime zeugen. vom waschtisch zum badezimmer, s12-13

262 

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz
nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

263 vo 5 | raumtypologien, entwicklung aus möbeln III

252 253 raumtypologien, entwicklung aus möbeln III



intime zeugen. vom waschtisch zum badezimmer  
ottillinger, eva b.
s.18-19

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

ottillinger, eva b.: intime zeugen. vom waschtisch zum badezimmer, s18-19

264 

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz
nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

265 vo 5 | raumtypologien, entwicklung aus möbeln III

254 255 raumtypologien, entwicklung aus möbeln III



nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

ottillinger, eva b.: intime zeugen. vom waschtisch zum badezimmer, s20-21

266 

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

267 vo 5 | raumtypologien, entwicklung aus möbeln III

intime zeugen. vom waschtisch zum badezimmer  
ottillinger, eva b.
s.20-21

256 257 raumtypologien, entwicklung aus möbeln III



intime zeugen. vom waschtisch zum badezimmer  
ottillinger, eva b.
s.22-23

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

ottillinger, eva b.: intime zeugen. vom waschtisch zum badezimmer, s22-23

268 

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz
nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

269 vo 5 | raumtypologien, entwicklung aus möbeln III

258 259  raumtypologien, entwicklung aus möbeln III



nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz
ottillinger, eva b.: intime zeugen. vom waschtisch zum badezimmer, s46-47

270 

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

271 vo 5 | raumtypologien, entwicklung aus möbeln III

intime zeugen. vom waschtisch zum badezimmer  
ottillinger, eva b.
s.46-47

260 261 raumtypologien, entwicklung aus möbeln III



nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

dickmann, jens-arne: das bad als geselliger ort, in :geschichte des wohnens 1, s662-663

272 

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

273 vo 5 | raumtypologien, entwicklung aus möbeln III

das bad als geselliger ort, in: geschichte des wohnens 1 
dickmann, jens-arne.
s.662-663

262 263 raumtypologien, entwicklung aus möbeln III



nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz
nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

giedion, sigfried: die herrschaft der mechanisierung, s334-335

274 

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

275 vo 5 | raumtypologien, entwicklung aus möbeln III

die herrschaft der mechanisierung 
giedion, sigfried.
s.334-335

264 265 raumtypologien, entwicklung aus möbeln III



die herrschaft der mechanisierung 
giedion, sigfried.
s.336-337

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

giedion, sigfried: die herrschaft der mechanisierung, s336-337

276 

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

277 vo 5 | raumtypologien, entwicklung aus möbeln III

266 267 raumtypologien, entwicklung aus möbeln III



kiby, ulrika: bäder und badekultur in orient und okzident, antike bis spätbarock, s 236-237

278 279 vo 5 | raumtypologien, entwicklung aus möbeln III

bäder und badekultur in orient und okzident, antike bis spätbarock 
kiby, ulrika.
s.236-237

268 269 raumtypologien, entwicklung aus möbeln III



hackelsberger, christoph: plädoyer für eine befreiung des wohnens aus den zwängen sinnloser perfektion, s18-19

280 

281 vo 5 | raumtypologien, entwicklung aus möbeln III

plädoyer für eine befreiung des wohnens aus den zwängen sinnloser perfektion 
hackelsberger, christoph.
s.18-19

270 271 raumtypologien, entwicklung aus möbeln III



MEIST DISKUTIERT MEIST GELESEN

Vogelgrippe Pandemie Nußbaum Fouchier
dual use Hochschulverträge H7N9 Scheeres
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Sollte es eine allgemeine
Verjährungsfrist für
Plagiatsvergehen in akademischen
Arbeiten geben?

Berlins Hochschulverträge: Strecken, stopfen,
streichen an den Unis
Föderalismus: Münchner Uni-Chef: Bund soll 3000
Professuren stiften
Philosophie: Derridas algerische Wunde
Schiefergas: Experten fordern, Risiken des „Fracking“
zu erforschen
Vogelgrippe H7N9: „Die Gefahr kommt aus der Natur“

THEMEN WISSEN

Trist waren die hygienischen Verhältnisse im Mittelalter, wie
diese Buchmalerei aus dem "Decamerone" illustriert. - FOTO:
AKG-IMAGES

deutschen Kunstereignis dieses Sommers. In Münster widmen sich über 30 Künstler der
Frage nach der „Funktion von Kunst im öffentlichen Raum“. Feldmann hat die
Münsteraner Domtoiletten von Grund auf saniert und mit großformatigen Bildern
ausgestattet. Denn, so Feldmann, „ich möchte den Menschen dort ein positives, schönes
Erlebnis ermöglichen.“ Der Effekt dürfte ein ähnlicher sein, wie der, den das erste
Londoner Musterklo in der Fleet Street beim Publikum auslöste. Dort muss man in Fragen
öffentlicher Hygiene zuvor Grausames gewöhnt gewesen sein.

Wer die wirklich allererste öffentliche Toilette der Geschichte konstruiert hat, wird wohl
auf ewig im Dunkeln bleiben. Doch gut dokumentierte Beispiele aus längst vergangenen
Tagen sind geeignet, das englische Selbstverständnis als Erfinder-Nation zu erschüttern.
Bereits im Jahr 2400 v. Chr. gab es im Nordpalast von Esnunna (Mesopotamien) sieben
nebeneinander liegende, in Stein gemeißelte Löcher, für die die Archäologen nur eine
Erklärung haben: Hier konnte, wer musste, und das nicht allein. Auch die alten Griechen
auf Kreta verfügten 600 v. Chr. über ein Etablissement, das Platz für 44 Notdürftige bot.
Einzig, wie es auf den gemeinsamen Schüsseln zuging, darüber hüllen sich die
zeitgenössischen Dichter leider in Schweigen.

"Hüte Dich, auf die Straße zu kacken!"

Erst mit den alten Römern rückte die Toilette
ein Stück weiter ins Licht der Öffentlichkeit.
Den Römern war sogar eine regelrechte
Latrinenbesessenheit zu eigen, über die James
Joyce mit dem zeitlichen Abstand von fast 2000
Jahren schreiben sollte: „Der Römer dagegen
brachte ... jeder neuen Küste, auf die er den Fuß
setzte, ... nur seine Kloakenbesessenheit. Er
blickte in die Runde in seiner Toga, und er
sagte: Hier ist gut sein. Lasst uns ein
Wasserklosett installieren.“ Und zwar ein
öffentliches, denn nur das war wirklich
exportwürdig. Im durchschnittlichen römischen
Zuhause ging es eher schlicht zu. Dort bestand
das Toilettensystem aus einem Fass im Flur des Erdgeschosses, in das die Bewohner der
mehrstöckigen Mietskasernen den Inhalt ihrer Nachttöpfe verfrachteten (außer sie waren
es leid, jedes Mal vom sechsten Stock hinunterzulaufen, dann kippten sie einfach alles aus
dem Fenster, wie der Satiriker Juvenal berichtet).

Exkremente in einer Schüssel durchs Treppenhaus zu tragen, war einigen aber zu
würdelos, und wer es sich leisten konnte, erledigte die Angelegenheit außerhäusig: Er
besuchte, wenn das Geld locker saß, eine Latrine, wenn er knausern musste, die
Necessaria, eine vergleichsweise einfache Einrichtung. In Pompeji waren die Pächter um
Werbung nicht verlegen und schrieben mahnend an die Häuserwände: „Cacator cave
malum! Aut si contempseris, habeas Jovem iratum!“ – „Hüte Dich, auf die Straße zu
kacken! Sonst wird Dich Jupiters Zorn treffen!“

Urin wurde besteuert

Der öffentliche Toilettengang wurde einem auch nicht schwer gemacht, denn das Netz war
engmaschig. Um 400 n. Chr. gab es in Rom 144 Latrinen und 254 Necessarias, die
größtenteils von einem Wassergraben unterspült waren und deren Inhalt direkt in die
legendäre Cloaca Maxima floss. An lukrativen Verkehrsknotenpunkten gab es zusätzlich
äußerst nützliche Pissoirs. Waren die Vasen dort voll, wurden sie von Urinsammlern
abgeholt, denn die Kleidung wurde damals nicht mit Wasser, sondern mit vergammeltem
Urin gewaschen (das Ammoniak löste trefflich auch den gröbsten Schmutz).

Kaiser Vespasian, der von 69 bis 79 n. Chr. in Amt und Würden war, erkannte darin eine
neue Einnahmequelle und besteuerte den Urin. Das fand wiederum sein Sohn Titus eklig
und schalt den Vater. Der schnupperte daraufhin an einer Urin-Steuer-Goldmünze und
sagte: „Non olet“ - stinkt nicht, und während von seinen Vorgängern Caligula und Nero
ein fragwürdiger Charakter in Erinnerung geblieben ist, war es von Vespasian das Bild des
Pinkel-Imperators. Knapp zwei Jahrtausende später hießen die kopf- und fußfreien
Pissoirs in Frankreich nach dem römischen Kaiser: „Vespasiennes“.

Auf der Latrine sitzend Geschäfte machen

Berühmt war Rom aber für seine Prachtlatrinen, einem Treffpunkt der gehobenen
Gesellschaft. Sie verzauberten den Benutzer mit grandiosem Luxus, mit Säulen, Mosaiken,
Fußbodenheizung und, wie der römische Dichter Martial berichtet, auch mit rezitierenden
Dichtern. Für 50 bis 60 Menschen bot eine durchschnittliche Latrine Platz, von einem
„Stillen Örtchen“ konnte keine Rede sein. In den Klos des Imperiums saß man fröhlich
nebeneinander, erfuhr neusten Tratsch, hier wurde das eine oder andere Geschäft

Ja, für Unregelmäßigkeiten bei anderen
akademischen Prüfungen, etwa Diplom,
gelten Verjährungsfristen. Dies dient dem
Rechtsfrieden. Gleiches sollte für die
Doktorarbeit gelten.

Nein. Die Praxis für gutes
wissenschaftliches Arbeiten hat sich nicht
verändert. Eine universitäre Ethik-
Kommissionen sollte zeitunabhängig
ermitteln dürfen.

Ja. Nachträgliche Aberkennung von Titeln
entziehe letztendlich die Grundlage für
eine ganze Lebensleistung.

ABSTIMMEN Ergebnis ansehen

kasza,peter: das grosse latrinum, 155 jahre öffentliche toilette,... in: tagesspiegel
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deutschen Kunstereignis dieses Sommers. In Münster widmen sich über 30 Künstler der
Frage nach der „Funktion von Kunst im öffentlichen Raum“. Feldmann hat die
Münsteraner Domtoiletten von Grund auf saniert und mit großformatigen Bildern
ausgestattet. Denn, so Feldmann, „ich möchte den Menschen dort ein positives, schönes
Erlebnis ermöglichen.“ Der Effekt dürfte ein ähnlicher sein, wie der, den das erste
Londoner Musterklo in der Fleet Street beim Publikum auslöste. Dort muss man in Fragen
öffentlicher Hygiene zuvor Grausames gewöhnt gewesen sein.

Wer die wirklich allererste öffentliche Toilette der Geschichte konstruiert hat, wird wohl
auf ewig im Dunkeln bleiben. Doch gut dokumentierte Beispiele aus längst vergangenen
Tagen sind geeignet, das englische Selbstverständnis als Erfinder-Nation zu erschüttern.
Bereits im Jahr 2400 v. Chr. gab es im Nordpalast von Esnunna (Mesopotamien) sieben
nebeneinander liegende, in Stein gemeißelte Löcher, für die die Archäologen nur eine
Erklärung haben: Hier konnte, wer musste, und das nicht allein. Auch die alten Griechen
auf Kreta verfügten 600 v. Chr. über ein Etablissement, das Platz für 44 Notdürftige bot.
Einzig, wie es auf den gemeinsamen Schüsseln zuging, darüber hüllen sich die
zeitgenössischen Dichter leider in Schweigen.

"Hüte Dich, auf die Straße zu kacken!"

Erst mit den alten Römern rückte die Toilette
ein Stück weiter ins Licht der Öffentlichkeit.
Den Römern war sogar eine regelrechte
Latrinenbesessenheit zu eigen, über die James
Joyce mit dem zeitlichen Abstand von fast 2000
Jahren schreiben sollte: „Der Römer dagegen
brachte ... jeder neuen Küste, auf die er den Fuß
setzte, ... nur seine Kloakenbesessenheit. Er
blickte in die Runde in seiner Toga, und er
sagte: Hier ist gut sein. Lasst uns ein
Wasserklosett installieren.“ Und zwar ein
öffentliches, denn nur das war wirklich
exportwürdig. Im durchschnittlichen römischen
Zuhause ging es eher schlicht zu. Dort bestand
das Toilettensystem aus einem Fass im Flur des Erdgeschosses, in das die Bewohner der
mehrstöckigen Mietskasernen den Inhalt ihrer Nachttöpfe verfrachteten (außer sie waren
es leid, jedes Mal vom sechsten Stock hinunterzulaufen, dann kippten sie einfach alles aus
dem Fenster, wie der Satiriker Juvenal berichtet).

Exkremente in einer Schüssel durchs Treppenhaus zu tragen, war einigen aber zu
würdelos, und wer es sich leisten konnte, erledigte die Angelegenheit außerhäusig: Er
besuchte, wenn das Geld locker saß, eine Latrine, wenn er knausern musste, die
Necessaria, eine vergleichsweise einfache Einrichtung. In Pompeji waren die Pächter um
Werbung nicht verlegen und schrieben mahnend an die Häuserwände: „Cacator cave
malum! Aut si contempseris, habeas Jovem iratum!“ – „Hüte Dich, auf die Straße zu
kacken! Sonst wird Dich Jupiters Zorn treffen!“

Urin wurde besteuert

Der öffentliche Toilettengang wurde einem auch nicht schwer gemacht, denn das Netz war
engmaschig. Um 400 n. Chr. gab es in Rom 144 Latrinen und 254 Necessarias, die
größtenteils von einem Wassergraben unterspült waren und deren Inhalt direkt in die
legendäre Cloaca Maxima floss. An lukrativen Verkehrsknotenpunkten gab es zusätzlich
äußerst nützliche Pissoirs. Waren die Vasen dort voll, wurden sie von Urinsammlern
abgeholt, denn die Kleidung wurde damals nicht mit Wasser, sondern mit vergammeltem
Urin gewaschen (das Ammoniak löste trefflich auch den gröbsten Schmutz).

Kaiser Vespasian, der von 69 bis 79 n. Chr. in Amt und Würden war, erkannte darin eine
neue Einnahmequelle und besteuerte den Urin. Das fand wiederum sein Sohn Titus eklig
und schalt den Vater. Der schnupperte daraufhin an einer Urin-Steuer-Goldmünze und
sagte: „Non olet“ - stinkt nicht, und während von seinen Vorgängern Caligula und Nero
ein fragwürdiger Charakter in Erinnerung geblieben ist, war es von Vespasian das Bild des
Pinkel-Imperators. Knapp zwei Jahrtausende später hießen die kopf- und fußfreien
Pissoirs in Frankreich nach dem römischen Kaiser: „Vespasiennes“.

Auf der Latrine sitzend Geschäfte machen

Berühmt war Rom aber für seine Prachtlatrinen, einem Treffpunkt der gehobenen
Gesellschaft. Sie verzauberten den Benutzer mit grandiosem Luxus, mit Säulen, Mosaiken,
Fußbodenheizung und, wie der römische Dichter Martial berichtet, auch mit rezitierenden
Dichtern. Für 50 bis 60 Menschen bot eine durchschnittliche Latrine Platz, von einem
„Stillen Örtchen“ konnte keine Rede sein. In den Klos des Imperiums saß man fröhlich
nebeneinander, erfuhr neusten Tratsch, hier wurde das eine oder andere Geschäft

Ja, für Unregelmäßigkeiten bei anderen
akademischen Prüfungen, etwa Diplom,
gelten Verjährungsfristen. Dies dient dem
Rechtsfrieden. Gleiches sollte für die
Doktorarbeit gelten.

Nein. Die Praxis für gutes
wissenschaftliches Arbeiten hat sich nicht
verändert. Eine universitäre Ethik-
Kommissionen sollte zeitunabhängig
ermitteln dürfen.

Ja. Nachträgliche Aberkennung von Titeln
entziehe letztendlich die Grundlage für
eine ganze Lebensleistung.

ABSTIMMEN Ergebnis ansehen
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abgeschlossen, und so steht zu vermuten,
dass der Begriff „sein Geschäft machen“
den Ursprung in der römischen Latrine
hat.

Wie überall, wenn’s ums Geschäft geht, gab
es auch hier Schmarotzer. Martial
beschrieb einen Zeitgenossen namens
Vacerra, der es darauf anlegte, von
Latrinen-Bekanntschaften zum Essen
eingeladen zu werden. „Warum“, fragte
Martial, „Vacerra überall auf dem Abort die
Stunden zubringt und den ganzen Tag dort

sitzt?“ Und gab auch gleich Antwort: „Cenaturit Vacerra, non cacaturit!“ – „Essen möchte
Vacerra, nicht kacken!“

Im Mittelalter war es vorbei mit der Toilettenkultur

In Not gerieten die Vacerras dieser Erde mit dem Untergang des Römischen Reiches, denn
da war es mit der schönen Toilettenkultur erst mal dahin. Alles was Hochkulturen in den
vergangenen Jahrtausenden aufgebaut hatten, war mit dem Mittelalter vergessen. Man
hauste in zugigen Burgen, suchte den heiligen Gral und stapfte durch tiefen Schlamm. Für
Körperhygiene war nicht viel Zeit, man entleerte sich dort, wo es gerade nötig war. In den
Burgen gab es Abtrittswinkel, wo man sich hinhockte und sein Innerstes per Fallrohr in
den Burggraben platschen ließ.

Auch in den Städten beförderte man die Fäkalien einfach per Rohr auf die Straße. Wer
kein Rohr hatte, kippte alles durchs Fenster. In Frankreich erging deshalb die rührend
hilflose Anordnung, in Zukunft drei Mal „Gardez l’eau“ zu rufen, bevor der Inhalt des
Nachttopfs nach draußen flog. So oder so, auf den Straßen stank es erbärmlich.

In einer zivilisatorisch dermaßen fragwürdigen Umgebung die Menschen von der
Notwendigkeit zu überzeugen, im großen Stil öffentliche Toiletten zu etablieren, war ein
schwieriges Unterfangen. Ab und an findet man in der mittelalterlichen Geschichte
dennoch Berichte über öffentliche Bedürfnisanstalten. In Frankfurt hatte es 1348 eine
gegeben (dort war auch von einer Frau Hilla, ihres Zeichens „Schizhusfegerin“, die Rede),
in London 1383, und in Basel 1455 – aber sie waren nicht mehr als Fähnchen im Wind des
mittelalterlichen Zeitgeistes, und Mal um Mal wurde sie von ihm fortgeweht.

In Versailles gab es 2000 Zimmer und nur ein Klo

Der Übergang zur Neuzeit gestaltete sich fließend, denn selbst am so erhabenen Hof von
Ludwig XIV. gab es zwar 2000 Zimmer, aber nur ein einziges stationäres Klo. Man
benutzte stattdessen so genannte Kackstühle, und der König selbst machte es zur Tugend,
Empfänge auf einem besonders schicken Exemplar sitzend abzuhalten. Zu den pompösen
Festen nach Versailles kamen gut und gerne 10.000 Gäste auf einen Schlag, die sich in den
Königlichen Gärten zu erleichtern pflegten. Noch 1764 klagte ein Zeitgenosse: „Beim
Geruch des Parks und der Gärten des Schlosses wird einem übel.“ Diese absolutistische
Sauerei wurde 1789 von der Revolution hinweggefegt. Fortan sollte gelten: Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit – auch auf der Toilette. Eine Hand voll öffentlicher Klos wurde
aufgestellt. Ihre Zahl war indes überschaubar: 1820 gab es in Paris ganze acht Stück.

Langsam sorgte auch das zunehmendes Schamgefühl für skurrile Auswüchse. Unabhängig
voneinander gab es um das Jahr 1800 herum auf den Straßen in verschiedenen
europäischen Städten menschliche Dixi-Klos, denen die Toilettenwissenschaft den
schönen Namen „mobile Abtrittsanbieter“ gab. Deren Arbeitsutensilien bestanden aus
zwei Eimern und einem wallenden Mantel. Wenn nun jemand musste, warf der Klomann
gegen einen kleinen Obolus den Mantel um des Kunden Hals, der sich dann in die Eimer
entleeren konnte. Diese schöne Tradition weist auf eine Änderung in Sachen Schamgefühl:
Es ging – ganz entgegen der antiken Tradition – darum, nicht mehr gesehen zu werden,
den entblößten Körper zu verdecken.

Großbritannien, die führende Klo-Nation

Doch erst mit der Industrialisierung und neuen Erkenntnissen zur Hygiene erlebte die
öffentliche Toilette eine wirkliche Renaissance. Und so führt dieser Exkurs durch fünf
Jahrtausende zurück auf die britische Insel. Schon Ende des 16. Jahrhunderts hatte Sir
John Harington so lange getüftelt, bis er das erste pumpenbetriebene Wasserklosett
präsentieren konnte. Das zeigte er stolz seiner Tante Königin Elisabeth I., die aber ob
dieser Idee pikiert reagierte. Harington fiel in Ungnade. Erst 1775 meldete dann Alexander
Cumming das Patent für das erste Water Closet (WC) mit Geruchsverschluss an – mit dem
legendären, bis heute verwendeten doppelt gebogenen Abflussrohr.

Wahrscheinlich fühlen sich die Briten auch wegen dieser Erfindung als führende Klo-
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sitzt?“ Und gab auch gleich Antwort: „Cenaturit Vacerra, non cacaturit!“ – „Essen möchte
Vacerra, nicht kacken!“

Im Mittelalter war es vorbei mit der Toilettenkultur

In Not gerieten die Vacerras dieser Erde mit dem Untergang des Römischen Reiches, denn
da war es mit der schönen Toilettenkultur erst mal dahin. Alles was Hochkulturen in den
vergangenen Jahrtausenden aufgebaut hatten, war mit dem Mittelalter vergessen. Man
hauste in zugigen Burgen, suchte den heiligen Gral und stapfte durch tiefen Schlamm. Für
Körperhygiene war nicht viel Zeit, man entleerte sich dort, wo es gerade nötig war. In den
Burgen gab es Abtrittswinkel, wo man sich hinhockte und sein Innerstes per Fallrohr in
den Burggraben platschen ließ.

Auch in den Städten beförderte man die Fäkalien einfach per Rohr auf die Straße. Wer
kein Rohr hatte, kippte alles durchs Fenster. In Frankreich erging deshalb die rührend
hilflose Anordnung, in Zukunft drei Mal „Gardez l’eau“ zu rufen, bevor der Inhalt des
Nachttopfs nach draußen flog. So oder so, auf den Straßen stank es erbärmlich.

In einer zivilisatorisch dermaßen fragwürdigen Umgebung die Menschen von der
Notwendigkeit zu überzeugen, im großen Stil öffentliche Toiletten zu etablieren, war ein
schwieriges Unterfangen. Ab und an findet man in der mittelalterlichen Geschichte
dennoch Berichte über öffentliche Bedürfnisanstalten. In Frankfurt hatte es 1348 eine
gegeben (dort war auch von einer Frau Hilla, ihres Zeichens „Schizhusfegerin“, die Rede),
in London 1383, und in Basel 1455 – aber sie waren nicht mehr als Fähnchen im Wind des
mittelalterlichen Zeitgeistes, und Mal um Mal wurde sie von ihm fortgeweht.

In Versailles gab es 2000 Zimmer und nur ein Klo

Der Übergang zur Neuzeit gestaltete sich fließend, denn selbst am so erhabenen Hof von
Ludwig XIV. gab es zwar 2000 Zimmer, aber nur ein einziges stationäres Klo. Man
benutzte stattdessen so genannte Kackstühle, und der König selbst machte es zur Tugend,
Empfänge auf einem besonders schicken Exemplar sitzend abzuhalten. Zu den pompösen
Festen nach Versailles kamen gut und gerne 10.000 Gäste auf einen Schlag, die sich in den
Königlichen Gärten zu erleichtern pflegten. Noch 1764 klagte ein Zeitgenosse: „Beim
Geruch des Parks und der Gärten des Schlosses wird einem übel.“ Diese absolutistische
Sauerei wurde 1789 von der Revolution hinweggefegt. Fortan sollte gelten: Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit – auch auf der Toilette. Eine Hand voll öffentlicher Klos wurde
aufgestellt. Ihre Zahl war indes überschaubar: 1820 gab es in Paris ganze acht Stück.

Langsam sorgte auch das zunehmendes Schamgefühl für skurrile Auswüchse. Unabhängig
voneinander gab es um das Jahr 1800 herum auf den Straßen in verschiedenen
europäischen Städten menschliche Dixi-Klos, denen die Toilettenwissenschaft den
schönen Namen „mobile Abtrittsanbieter“ gab. Deren Arbeitsutensilien bestanden aus
zwei Eimern und einem wallenden Mantel. Wenn nun jemand musste, warf der Klomann
gegen einen kleinen Obolus den Mantel um des Kunden Hals, der sich dann in die Eimer
entleeren konnte. Diese schöne Tradition weist auf eine Änderung in Sachen Schamgefühl:
Es ging – ganz entgegen der antiken Tradition – darum, nicht mehr gesehen zu werden,
den entblößten Körper zu verdecken.

Großbritannien, die führende Klo-Nation

Doch erst mit der Industrialisierung und neuen Erkenntnissen zur Hygiene erlebte die
öffentliche Toilette eine wirkliche Renaissance. Und so führt dieser Exkurs durch fünf
Jahrtausende zurück auf die britische Insel. Schon Ende des 16. Jahrhunderts hatte Sir
John Harington so lange getüftelt, bis er das erste pumpenbetriebene Wasserklosett
präsentieren konnte. Das zeigte er stolz seiner Tante Königin Elisabeth I., die aber ob
dieser Idee pikiert reagierte. Harington fiel in Ungnade. Erst 1775 meldete dann Alexander
Cumming das Patent für das erste Water Closet (WC) mit Geruchsverschluss an – mit dem
legendären, bis heute verwendeten doppelt gebogenen Abflussrohr.

Wahrscheinlich fühlen sich die Briten auch wegen dieser Erfindung als führende Klo-
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nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz
nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

kuhlmann, dörte: raum, macht, differenz, s176-177 
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nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz
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raum, macht, differenz 
kuhlmann, dörte.
s.175-177
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w.: einfach bauen. genossenschaftliche selbsthilfe nach der jahrhundertwende 
novy, k., förster.
s.66-67

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz
nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

novy, k., förster w.: einfach bauen. genossenschaftliche selbsthilfe nach der jahrhundertwende, s66-67
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nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz
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nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graztanizaki,jun‘ichiro: lob des schattens, s8-9
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nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz
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lob des schattens 
tanizaki, jun‘ichiro.
s.8-9

280 281 raumtypologien, entwicklung aus möbeln III



lob des schattens 
tanizaki, jun‘ichiro.
s.10-11

nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz nur für lehrveranstaltungszwecke der tu graz

tanizaki, jun‘ichiro: lob des schattens, s10-11
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bäder und badekultur in orient und okzident, antike bis spätbarock 
kiby, ulrika.
s.236-237

kiby, ulrika: bäder und badekultur in orient und okzident, antike bis spätbarock, s 236-237
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Verlassen des Bauwerkes nicht durch Feuer, Rauch oder brennendes Abtropfen
beeinträchtigt wird. Aufgrund der Größe und des Verwendungszweckes des Bauwerkes
können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, wie z. B. Brandabschnittsbildung, Rauch-
und Wärmeabzugsanlagen oder Fluchtweg-Orientierungsbeleuchtung.
Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 13/2011

§ 54
Erfordernisse für Rettung und Löscharbeiten im Brandfall

(1) Bauwerke müssen so geplant und ausgeführt sein, dass bei der Brandbekämpfung
die Sicherheit der Löschkräfte und der Rettungsmannschaften weitestgehend gewährleistet
ist und wirksame Löscharbeiten möglich sind.

(2) Unter Berücksichtigung von Größe, Lage und Verwendungszweck des Bauwerkes
müssen die für die Rettungs- und Löscharbeiten erforderlichen Zugänge, Aufstellflächen und
Bewegungsflächen sowie sonstige technische Einrichtungen (z. B. Löschwasserleitungen,
Feuerwehraufzüge) vorhanden sein.
Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 13/2011

IV. Abschnitt

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

§ 55
Allgemeine Anforderungen

Bauwerke müssen in allen ihren Teilen so geplant und ausgeführt sein, dass sie unter
Berücksichtigung ihres Verwendungszweckes den Anforderungen an Hygiene, Gesundheit
und Umweltschutz entsprechen.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 13/2011

§ 56

Sanitäreinrichtungen
Bauwerke mit Aufenthaltsräumen müssen mit einer ausreichenden Anzahl von

Sanitäreinrichtungen, wie z. B. Toiletten oder Wasserentnahmestellen, ausgestattet sein.
Diese müssen im Hinblick auf die Größe und den Verwendungszweck des Bauwerkes den
Erfordernissen der Hygiene entsprechen. Sonstige Bauwerke müssen diese Anforderungen
auch erfüllen, wenn sie zur Ansammlung einer größeren Anzahl von Personen bestimmt
sind.
Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 13/2011

§ 57
Abwässer

(1) Bei Bauwerken muss unter Berücksichtigung ihres Verwendungszweckes für das
Sammeln und Beseitigen der Abwässer und Niederschlagswässer vorgesorgt sein.

(2) Die Anlagen zur Sammlung und Beseitigung von Abwässern und
Niederschlagswässern sind so anzuordnen, herzustellen und instand zu halten, dass sie
betriebssicher sind und Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.

(3) Die Tragfähigkeit des Untergrundes und die Trockenheit von Bauwerken darf durch
Anlagen zum Sammeln und Beseitigen der Abwässer und Niederschlagswässer nicht
beeinträchtigt werden.

(4) Die Anlagen zur Sammlung und Beseitigung von Abwässern und
Niederschlagswässern müssen ohne großen Aufwand überprüft und gereinigt werden
können.
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0 Vorbemerkungen 

Die zitierten Normen und sonstigen technischen Regelwerke gelten in der im Dokument „OIB-
Richtlinien – Zitierte Normen und sonstige technische Regelwerke“ angeführten Fassung. 

Für eingeschoßige Gebäude ohne Wohnung (z.B. Gartenhütte, Gerätehütte, Kioske), mit höchs-
tens 15 m² Brutto-Grundfläche gelten die Anforderungen hinsichtlich dieser Richtlinie nicht. 

Alle in dieser Richtlinie angeführten Maße verstehen sich als Fertigmaße nach Vollendung der 
Bauführung. Können entsprechend dem Stand der Technik gemäß den einschlägigen Regelwer-
ken Toleranzen angewendet werden, so ist deren Berücksichtigung nur für die Ausführung, nicht 
jedoch für die Planung zulässig. 

Der Anwendungsbereich der OIB-Richtlinien auf Versammlungsstätten ergibt sich aus den im Do-
kument „OIB-Richtlinien – Begriffsbestimmungen“ definierten Begriffen „Menschenansammlung, 
größere“, „Versammlungsraum“ und „Versammlungsstätte“. Erst bei mehr als 120 gleichzeitig an-
wesenden Personen für kulturelle, künstlerische, sportliche, unterhaltende oder andere vergleich-
bare Aktivitäten kommen Anforderungen dieser Richtlinie betreffend Versammlungsstätten zur An-
wendung. Bei 120 oder weniger Personen gelten die Grundanforderungen an die Hygiene, die Ge-
sundheit und den Umweltschutz. 

Von den Anforderungen dieser OIB-Richtlinie kann entsprechend den jeweiligen landesrechtlichen 
Bestimmungen abgewichen werden, wenn vom Bauwerber nachgewiesen wird, dass das gleiche 
Schutzniveau wie bei Anwendung der Richtlinie erreicht wird. 

1 Begriffsbestimmungen 

Es gelten die Begriffsbestimmungen des Dokumentes „OIB-Richtlinien – Begriffsbestimmungen“.

2 Sanitäreinrichtungen 

2.1 Allgemeine Anforderungen 

Fußböden und Wände von Sanitärräumen (Toiletten, Bäder und sonstige Nassräume) müssen 
entsprechend den hygienischen Erfordernissen leicht zu reinigen sein. Toiletten müssen in der Re-
gel über eine Wasserspülung verfügen. 

2.2 Sanitäreinrichtungen in Wohnungen 

Jede Wohnung muss im Wohnungsverband über eine Toilette, ein Waschbecken und eine Dusche 
oder Badewanne in zumindest einem Sanitärraum verfügen. 

2.3 Sanitäreinrichtungen in Bauwerken oder Teilen von Bauwerken, die nicht Wohnzwecken 
dienen 

2.3.1 Für Bauwerke oder Teile von Bauwerken, die nicht Wohnzwecken dienen, ist, wenn der Verwen-
dungszweck dies erfordert, eine ausreichende Anzahl von nach Geschlechtern getrennten Toilet-
ten zu errichten. Dabei sind zu berücksichtigen: 
• der Verwendungszweck, 
• die geschlechtsbezogene Aufteilung der Benutzer, 
• die zu erwartende Gleichzeitigkeit der Toilettenbenützung. 
Eine ausreichende Anzahl von Waschbecken ist dabei vorzusehen. 

2.3.2 Toilettenräume in Gastronomiebetrieben dürfen nicht direkt von Gasträumen zugänglich sein. Aus-
genommen von der Verpflichtung zur Errichtung von Toiletten sind Gastronomiebetriebe mit nicht 
mehr als acht Verabreichungsplätzen. 

2.3.3 Für Versammlungsstätten können Sanitäreinrichtungen, die auf dem Gelände der Versammlungs-
stätte oder in deren Nähe vorhanden sind, angerechnet werden, wenn sie für die Besucher der 
Versammlungsstätte zugänglich sind. Sind Rollstuhlplätze gemäß Punkt 7.5.3 der OIB-Richtlinie 4 
einzurichten, muss je angefangene zehn Rollstuhlplätze eine barrierefreie Toilette vorhanden sein. 
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8.3 Lüftung von Garagen 

8.3.1 Garagen sind natürlich oder mechanisch so zu lüften, dass im Regelbetrieb ein Viertelstundenmit-
telwert für Kohlenstoffmonoxid (CO) von 60 ppm nicht überschritten wird. 

8.3.2 Für Garagen, in denen jeder Stellplatz direkt aus dem Freien ohne überdachte Fahrgasse anfahr-
bar ist, gilt die Anforderung gemäß Punkt 8.3.1 ohne weitere Maßnahmen als erfüllt. 

8.3.3 Für andere Garagen als jene gemäß Punkt 8.3.2 mit nicht mehr als 250 m² Nutzfläche gilt die An-
forderung gemäß Punkt 8.3.1 als erfüllt, wenn 
• eine natürliche Querdurchlüftung über Zu- und Abluftöffnungen von insgesamt mindestens 

1000 cm² Querschnittsfläche pro Stellplatz vorhanden ist oder 
• eine mechanische Lüftung mit einem mindestens 0,5-fachen stündlichen Luftwechsel sicherge-

stellt ist. 

8.3.4 Garagen mit mehr als 250 m² Nutzfläche sind mit adäquaten Messeinrichtungen auszustatten, die 
bei Überschreiten einer CO-Konzentration von 60 ppm über einen Zeitraum von mehr als einer 
Viertelstunde Maßnahmen zur Reduktion der CO-Konzentration (Aktivierung der Intensivlüftung
durch eine mechanische Lüftungsanlage) einleiten und bei Überschreiten einer CO-Konzentration 
von 150 ppm über einen Zeitraum von mehr als einer Minute Alarmsignale auslösen. 

8.3.5 Die Anforderung gemäß Punkt 8.3.1 ist für Garagen mit mehr als 250 m² Nutzfläche für oberirdi-
sche Geschoße und das erste unterirdische Geschoß erfüllt, wenn die Geschoße mit natürlichen 
Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen gemäß Tabelle 2 der OIB-Richtlinie 2.2 „Brandschutz bei 
Garagen, überdachten Stellplätzen und Parkdecks“ ausgestattet sind. In diesem Fall sind Einrich-
tungen gemäß Punkt 8.3.4 nicht erforderlich. Diese Öffnungen müssen so situiert sein, dass eine 
Querdurchlüftung gewährleistet ist. 

8.3.6 Abluftöffnungen von mechanischen Lüftungen aus Garagen mit mehr als 250 m² Nutzfläche müs-
sen zu öffenbaren Fenstern und Türen von Aufenthaltsräumen sowie von Zuluftöffnungen von Lüf-
tungsanlagen so situiert sein, dass es zu keiner Beeinträchtigung von Personen kommt. 

Belichtung und Beleuchtung 

9.1 Anforderungen an die Belichtung 

9.1.1 Bei Aufenthaltsräumen muss die gesamte Lichteintrittsfläche (Architekturlichte von Fenstern, Licht-
kuppeln, Oberlichtbändern etc.) mindestens 12 % der Bodenfläche dieses Raumes betragen. 

9.1.2 Es muss für die gemäß Punkt 9.1.1 notwendigen Lichteintrittsflächen ein zur Belichtung ausrei-
chender freier Lichteinfall gewährleistet sein. Dies gilt für die notwendigen Lichteintrittsflächen als 
erfüllt, wenn ein freier Lichteinfallswinkel von 45 Grad zur Horizontalen, gemessen von der Fassa-
denflucht bzw. von der Ebene der Dachhaut, eingehalten wird. Dieser freie Lichteinfall darf dabei 
seitlich um nicht mehr als 30 Grad verschwenkt werden. 

9.1.3 Ragen Bauteile (z.B. Balkone, Dachvorsprünge, Loggien, Erker, vorspringende Geschoße) dessel-
ben Bauwerkes in den erforderlichen freien Lichteinfall hinein, so muss die gesamte Lichteintritts-
fläche mindestens 15 % der Bodenfläche des Raumes betragen. Dies ist nicht erforderlich, wenn 
das Auskragen des Bauteiles, gemessen von der Fassadenflucht im Bereich der jeweiligen Licht-
eintrittsfläche, nicht mehr als 1,50 m beträgt. 

9.1.4 Die erforderliche Lichteintrittsfläche gemäß Punkt 9.1.1 bzw. 9.1.3 vergrößert sich ab einer Raum-
tiefe von mehr als 5,00 m um jeweils 1 % der gesamten Bodenfläche des Raumes pro angefange-
nem Meter zusätzlicher Raumtiefe. 

9.1.5 Werden Wintergärten oder verglaste Loggien den zugehörigen Lichteintrittsflächen von Aufent-
haltsräumen vorgelagert, so sind die Punkte 9.1.1 bis 9.1.4 sowohl für die äußere, als auch sinn-
gemäß für die innere Lichteintrittsfläche einzuhalten. Dabei sind für die Bemessung der äußeren 
Lichteintrittsfläche die beiden Bodenflächen (Fläche und Raumtiefe) heranzuziehen. Die äußere 
Lichteintrittsfläche muss zumindest so groß sein, wie die erforderliche innere Lichteintrittsfläche. 

9.1.6 Die Anforderungen der Punkte 9.1.1 bis 9.1.5 gelten nicht für Räume, bei denen die Nutzung eine 
geringere oder keine natürliche Belichtung erfordert. 
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9.2 Anforderungen bezüglich Sichtverbindung nach außen

9.2.1 In Aufenthaltsräumen von Wohnungen müssen alle zur Belichtung notwendigen Lichteintrittsflä-
chen eine freie Sicht von nicht weniger als 2,00 m, gemessen von der Fassadenflucht und normal 
auf die Lichteintrittsfläche, aufweisen. 

9.2.2 Zumindest in einem Aufenthaltsraum jeder Wohnung muss mindestens eine notwendige Lichtein-
trittsfläche eine freie waagrechte Sicht in 1,20 m Höhe von nicht weniger als 6,00 m, gemessen 
von der Fassadenflucht und normal auf die Lichteintrittsfläche, gewährleisten. 

9.2.3 Für Lichteintrittsflächen in geneigten Bauteilen (z.B. Dachflächenfenster) gelten die Bestimmungen 
der Punkte 9.2.1 und 9.2.2 sinngemäß. 

9.3 Beleuchtung 

Alle Räume und allgemein zugänglichen Bereiche in Bauwerken müssen ihrem Verwendungs-
zweck entsprechend beleuchtbar sein. 

Lüftung und Beheizung 

10.1 Lüftung 

10.1.1 Aufenthaltsräume und Sanitärräume müssen durch unmittelbar ins Freie führende Fenster, Türen 
und dergleichen ausreichend gelüftet werden können. Davon kann ganz oder teilweise abgesehen 
werden, wenn eine mechanische Lüftung vorhanden ist, die eine für den Verwendungszweck aus-
reichende Luftwechselrate zulässt. Die Lüftung von Aufenthaltsräumen durch unmittelbar ins Freie 
führende Fenster, Türen und dergleichen ist ebenfalls gewährleistet, wenn vor diese verglaste 
Loggien oder Wintergärten vorgesetzt sind, welche der jeweiligen Wohn- und Betriebseinheit zu-
geordnet sind und über öffenbare Fenster, Türen und dergleichen verfügen. Bei sonstigen innen 
liegenden Räumen, ausgenommen Gänge, ist für eine Lüftungsmöglichkeit zu sorgen. 

10.1.2 In Räumen, deren Verwendungszweck eine erhebliche Erhöhung der Luftfeuchtigkeit erwarten 
lässt (insbesondere in Küchen, Bädern, Nassräumen etc.), ist eine natürliche oder mechanische 
Be- oder Entlüftung einzurichten. 

10.1.3 Bei der Aufstellung von Feuerstätten ist darauf zu achten, dass die entsprechend der Auslegung 
benötigte Luftmenge zuströmen kann. Heizräume für raumluftabhängige Feuerungsanlagen müs-
sen über eine Zuluftführung aus dem Freien verfügen, wobei eine Mindestquerschnittsfläche von 
400 cm² netto nicht unterschritten werden darf: 
• bei Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe mit atmosphärischem Brenner sowie Feuerstätten 

für feste Brennstoffe: 4 cm² pro kW Nennwärmeleistung, 
• bei sonstigen Feuerstätten: 2 cm² pro kW Nennwärmeleistung. 

10.1.4 Bei sonstigen Aufstellungsräumen kann die Verbrennungsluftzufuhr auch aus anderen Räumen 
erfolgen, wenn nachweislich beim Betrieb aller mechanischen und natürlichen Be- und Entlüf-
tungsanlagen ausreichende Verbrennungsluft nachströmen kann. 

10.2 Beheizung 

Aufenthaltsräume und Bäder müssen derart beheizbar sein, dass eine für den Verwendungszweck 
ausreichende Raumtemperatur erreicht werden kann. Ausgenommen davon sind Aufenthaltsräu-
me, deren Verwendungszweck eine Beheizung ausschließt, oder die nicht für eine Benutzung in 
der Heizperiode gedacht sind. 
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treppen_
mythologien
erschließungstypologien

„…da ein raum, dort ein raum und hier ein stück gang, das diese beiden räume 
nicht verbindet, sondern für sich, als fragment, aufbewahrt ist. in dieser weise 
ist alles in mir verstreut, - die zimmer, die treppen, die mit so großer umständ-
lichkeit sich niederließen, und andere enge, rundgebaute stiegen, in deren dun-
kel man ging wie das blut in den adern…“

rilke

treppen oder stiegen verbinden verschiedene ebenen, was zugleich als räumli-
che und philosophische aussage gelesen und/oder empfunden werden kann.

in giovanni battista piranesis „carceri d‘invenzione“ führen die ineinander ver-
schachtelten stufen nirgendwo hin, trotzen den physikalischen gesetzen, die 
vorstellung einer sinnvollen gesamtordnung der welt lösen sich in surrealen 
räumen auf. maurits cornelis eschers stiegenzeichnungen zielen dagegen eher 
auf die paradoxe räumliche wahrnehmung durch eine zeichentechnische illusion 
ab, sie verursachen eine sinnestäuschung, sind visionstheoretische experimen-
te, aber weisen auf kein philosophisches „geheimnis“ hin.

peter eisenman setzt im 1975 vollendeten „house vi“ die illusionistische traditi-
on auf einer konkret architektonischen ebene fort, die tektonik wird scheinbar 
aufgelöst, träger laufen ins leere, ohne handlauf und mit offener untersicht 
laufen zwischen dem trägerraster eine rote stiege nach oben, eine grüne nach 
unten. eine verbindung zwischen architektur und skulptur ist die „umschrei-
bung“ (2004) von olafur eliasson, ein „rauf und runter“ in form einer doppelhe-
lix. anhand der differenz zwischen philosophischen, räumlichen und zeichen-
technischen ansatz wird auch deutlich, wie im gegensatz zum freien zeichnen 
oder skizzieren, wo aus der phantasie ein imaginärer raum entstehen kann, die 
mathematisch vordefinierten linien stehen, die am computer zu einer räumlich 
korrekten, aber dann wieder durch ihren illusionistischen charakter irreführen-
den darstellung führen.

abtreppungen bestimmen oftmals ganze architekturen: vom zikkurat, den py-
ramiden in ägypten oder mexiko spannt sich eine rampe zu terrassenhaussied-
lungen oder landschaftseingebunden abgetreppten projekten.

erschließungen dürfen nicht nur als möglichst kurzer weg von a nach b gesehen, 
sondern auch als orte der kommunikation gedacht werden. das gilt sowohl für 
horizontale erschließungen wie straßen, wege, (lauben)gänge, wie auch für die 
verschiedenen typologien der vertikalen erschließung, stiegen, pater noster, lif-
te, rolltreppen. das wohl bekannteste historische beispiel dafür bieten wohl die 
bassenastiegenhäuser in den sozialbauten des roten wien, aber auch in den
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steirischen arbeitersiedlungen (welche genau???) bis zu modernen laubengang-
häusern wird dieser aspekt betont.

gebäudeerschließungen müssen mittlerweile weitgehend barrierefrei ausge-
führt werden und auch im falle einer evakuierung „funktionieren“, und deshalb 
sind stiegen, bzw. ihre einzelnen elemente wie stufen, podeste oder geländer 
in den letzten jahrzehnten in baugesetzgebung, oib und normen verstärkt reg-
lementiert worden.

und doch „lebt die baukunst auch vom natürlichen spannungsverhältnis zwi-
schen zweckmäßigkeit und nutzlosigkeit, vernunft und poesie, rationalität und 
metaphysik“ (juhani pallasmaa über rachel whitereads ausstellung im kunsthaus 
bregenz), und stiegen müssen/können deshalb auch als klanginstrument, als zu 
nutzendes möbel, als raumskulptur, als pulsierendes rückgrat des hauses, als 
metapher für abstieg und aufstieg, immer jedoch als gegenläufige verbindung 
zwischen himmel und erde gedacht oder geplant werden.

klassifizierung von vertikalen erschließungen bzw. stiegen: 
   lage (innen-aussen), 
   ausformung (punkterschließung-lineare oder gangerschließungzentrale
   erschließung),
   geometrie (gerade-gewendelt-geschwungen, einläufig - zweiläufig)
   funktionsweise (nicht mechanisch: rampen, stiegen,… - mechanisch:
   lifte, rolltreppen,…)
   material (holz – stahl – beton…)
   statik (freitragend – balkenstufen – wangen – kragstufen...)
   funktion innerhalb des gebäudes institut für wohnbau (haupt – und neben   
   treppen)

texte

gesetze, normen, richtlinien

literaturliste
treppen_mythologien, erschließungstypologien

kupfer, alexander: „piranesi careceri, enge und unendlichkeit in den gefängnissen 
der phantasie“.
mielke, friedrich: „scalalogia. schriften zur treppenforschung“.
whiteread, reachel: „wall, doors, floors and stairs, kunsthaus bregenz“.
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Erschließung und Fluchtwege 

2.1 Allgemeines 

2.1.1 Bei Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu gestalten sind, muss mindestens ein Ein-
gang, und zwar der Haupteingang oder ein Eingang in dessen unmittelbarer Nähe, stufenlos er-
reichbar sein. 

2.1.2 Zur vertikalen Erschließung sind Treppen oder Rampen herzustellen. Für den Zugang zu nicht 
ausgebauten Dachräumen sind auch einschiebbare Treppen oder Leitern zulässig. 

2.1.3 Treppen und Gänge im Verlauf von Fluchtwegen müssen die gleichen Anforderungen dieser Richt-
linie erfüllen, wie die zur Erschließung erforderlichen Treppen und Gänge. 

2.1.4 Treppen im Verlauf von Fluchtwegen, ausgenommen Wohnungstreppen, sind bis zum Ausgangs-
niveau durchgehend auszubilden. 

2.1.5 In Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu gestalten sind, müssen zur Überwindung von 
Niveauunterschieden Rampen oder zusätzlich zu Treppen Personenaufzüge errichtet werden. 
Wenn nicht mehr als zwei Geschoße überwunden werden müssen, sind anstelle von Personenauf-
zügen auch vertikale Hebeeinrichtungen für Personen mit allseits geschlossenen Lastträgern und 
Lastträgertüren zulässig. 

2.1.6 Abweichend zu Punkt 2.1.5 müssen bei Versammlungsstätten im Zuschauerbereich nur die Roll-
stuhlplätze von der jeweiligen Erschließungsebene aus barrierefrei erreichbar sein. 

2.2 Rampen 

2.2.1 Das Längsgefälle darf höchstens 10 % betragen. 

2.2.2 Bei Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu gestalten sind, gelten folgende Anforderun-
gen:
• Das Längsgefälle darf höchstens 6 % betragen; 
• Ein Quergefälle ist nicht zulässig; 
• Rampen müssen beidseits über Handläufe und Radabweiser verfügen; 
• Handläufe sind am Anfang und am Ende der Rampe um 30 cm, gegebenenfalls auch seitlich 

um die Ecke, weiterzuführen; 
• Am Anfang und am Ende der Rampe sind horizontale Flächen mit einer Länge von mindestens 

1,20 m anzuordnen. Bei Richtungsänderungen um mehr als 45 Grad sind die horizontalen Flä-
chen mit einer Länge von mindestens 1,50 m, gemessen in der Rampenmitte, anzuordnen; 

• Rampen sind in Abständen von höchstens 10 m mit Zwischenpodesten mit einer Länge von 
mindestens 1,20 m sowie bei Richtungsänderungen um mehr als 45 Grad mit Zwischenpodes-
ten mit einer Länge von mindestens 1,50 m, gemessen in der Rampenmitte, zu unterbrechen, 
wobei zur Ableitung von Niederschlagswässern ein Längsgefälle von höchstens 2 % zulässig 
ist; 

• Rampen müssen an allen Knickpunkten des Gefälles kontrastierend gekennzeichnet werden; 
• Die lichte Durchgangsbreite muss mindestens 1,20 m betragen, wobei Einengungen durch 

Handläufe um nicht mehr als 10 cm je Seite zulässig sind. 

2.3 Personenaufzüge und vertikale Hebeeinrichtungen für Personen 

2.3.1 Sind Personenaufzüge oder vertikale Hebeeinrichtungen für Personen erforderlich, 
• sind alle Geschoße, einschließlich Eingangsniveau, Keller- und Garagengeschoße, miteinander 

zu verbinden. Bei Wohnungen, die sich über mehrere Ebenen erstrecken, muss zumindest die 
Eingangsebene angefahren werden, 

• muss die Grundfläche des Fahrkorbes oder Lastträgers eine Breite von mindestens 1,10 m und
eine Tiefe von mindestens 1,40 m aufweisen, wobei die Tür an der Schmalseite anzuordnen ist, 

• sind die Fahrkorb- oder Lastträgertüren sowie Schachttüren als waagrecht bewegte, selbsttätig 
kraftbetätigte Schiebetüren mit einer lichten Durchgangsbreite von mindestens 90 cm auszufüh-
ren, 

• muss vor den Schachttüren eine Bewegungsfläche (Wendekreis) mit einem Durchmesser von 
mindestens 1,50 m vorhanden sein. 
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Liegt die Schachttüre überwiegend gegenüber einer abwärts führenden Treppe, ist ein Abstand 
zwischen Schachttüre und Treppe von mindestens 2,00 m einzuhalten. 

2.3.2 Bei Gebäuden mit einem Fluchtniveau von mehr als 22 m ist zumindest ein Personenaufzug erfor-
derlich, der eine Fahrkorbgrundfläche von mindestens 1,10 m Breite × 2,10 m Tiefe aufweist. 

2.3.3 Bei Gebäuden mit einem Fluchtniveau von mehr als 32 m sind zumindest zwei Personenaufzüge 
erforderlich, wobei einer davon eine Fahrkorbgrundfläche von mindestens 1,10 m Breite × 2,10 m 
Tiefe aufweisen muss. 

2.4 Durchgangsbreiten von Gängen und Treppen 

2.4.1 Hauptgänge müssen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 1,20 m aufweisen. Eine lichte 
Durchgangsbreite von 1,00 m genügt 
• bei Gebäuden oder Gebäudeteilen mit nicht mehr als drei Wohnungen, 
• bei Reihenhäusern, 
• in Wohnungen von nicht barrierefrei zu gestaltenden Gebäuden oder Gebäudeteilen, 
• in anpassbaren Wohnungen gemäß Punkt 7.4.2, wenn sichergestellt ist, dass bei Bedarf eine 

lichte Durchgangsbreite von 1,20 m herstellbar ist, 
• in anpassbaren Wohnungen gemäß Punkt 7.4.2, die sich über mehr als eine Ebene erstrecken, 

für jenen Teil, der gemäß Punkt 2.4.2 nicht barrierefrei erreichbar sein muss, sowie 
• bei Nebengängen. 

2.4.2 Bei Treppen darf die lichte Treppenlaufbreite die Mindestmaße der folgenden Tabelle 1 nicht un-
terschreiten. Diese Anforderungen gelten sinngemäß auch für Podeste und Rampen. 

Tabelle 1: Lichte Treppenlaufbreite 

Treppenarten Lichte Treppenlaufbreite 
in m 

Haupttreppen 

Haupttreppen, ausgenommen Wohnungstreppen 1,20 

Wohnungstreppen 0,90 

Nebentreppen 0,60 

Abweichend zu Tabelle 1 muss bei Wohnungstreppen in anpassbaren Wohnungen gemäß Punkt 
7.4.2, die sich über mehr als eine Ebene erstrecken und bei denen die Funktionen Wohnen, Schla-
fen, Kochen und die Sanitäreinrichtungen nicht in der barrierefrei zugänglichen Wohnungsebene 
vorhanden sind, die Nachrüstung mit einem Treppenschrägaufzug mit Rollstuhlplattform möglich 
sein. Je nach Art der möglichen Führungsschiene des Treppenschrägaufzuges sind folgende lichte 
Treppenlaufbreiten einzuhalten: 
• bei Führungsschienen mit geradem Verlauf mindestens 1,10 m, 
• bei Führungsschienen mit gekrümmtem Verlauf (für Kurvenfahrt) mindestens 1,20 m. 
Die erforderlichen Anfahr- und Bewegungsflächen sind zu berücksichtigen. 

2.4.3 Bei Gängen und Treppen im Verlauf von Fluchtwegen für mehr als 120 Personen muss die lichte 
Breite für jeweils weitere angefangene zehn Personen um jeweils 10 cm erhöht werden. 

2.4.4 Bei Stadien und Versammlungsstätten im Freien muss die lichte Breite von Gängen, Treppen und 
Türen im Verlauf von Fluchtwegen für nicht mehr als 300 Personen mindestens 1,20 m betragen. 
Für mehr als 300 Personen muss die lichte Breite für jeweils weitere angefangene 50 Personen um
jeweils 10 cm erhöht werden 
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2.4.5 Die Mindestbreite von Gängen und Treppen darf durch Einbauten oder vorstehende Bauteile nicht 
eingeengt werden. Zulässig sind jedoch: 
• Einengungen durch Treppenschrägaufzüge in nicht betriebsbereitem Zustand (Parkstellung) um 

nicht mehr als 30 cm, 
• stellenweise Einengungen in Gängen um nicht mehr als 10 cm auf eine Länge von maximal 

1,20 m (z.B. Pfeiler, Verzierungen, Beschläge von Türen, Türen in geöffnetem Zustand), 
• Einengungen durch Handläufe um nicht mehr als 10 cm je Seite bei Haupttreppen, ausgenom-

men Wohnungstreppen, 
• Einengungen durch leicht entfern- oder öffenbare Zugangssicherungen vor abwärtsführenden 

Treppen in Altersheimen, Altenwohnheimen, Seniorenheimen, Seniorenresidenzen sowie ande-
ren Gebäuden mit vergleichbarer Nutzung, Pflegeheimen und Krankenhäusern. 

2.4.6 Bei Treppen im Verlauf von Fluchtwegen sind zusätzliche Handläufe zur Unterteilung der Treppen-
laufbreite (Zwischenhandläufe) erforderlich, wenn diese 2,40 m überschreitet. 

2.5 Durchgangshöhe von Treppen, Rampen und Gängen 

Die lichte Durchgangshöhe von Treppen, gemessen an der Stufenvorderkante, sowie von Rampen 
und Gängen muss mindestens 2,10 m betragen. 

2.6 Vermeidung des Unterlaufens von Podesten, Treppenläufen und Rampen 

In allgemein zugänglichen Bereichen sind Flächen vor und unter Podesten, Treppenläufen, Ram-
pen, schrägen Bauteilen und dergleichen mit einer Durchgangshöhe von weniger als 2,10 m so zu 
sichern, dass eine Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigtes Unterlaufen vermieden wird. 

2.7 Allgemeine Anforderungen an Türen 

2.7.1 Die nutzbare Breite der Durchgangslichte von Türen hat mindestens 80 cm zu betragen. 

2.7.2 Die nutzbare Höhe der Durchgangslichte von Türen hat mindestens 2,00 m zu betragen. 

2.7.3 Türen von Toiletten mit einer Raumgröße unter 1,80 m² dürfen nicht nach innen öffnend ausgeführt 
sein. 

2.8 Türen im Verlauf von Fluchtwegen 

2.8.1 Türen im Verlauf von Fluchtwegen müssen mindestens folgende nutzbare Breite der Durchgangs-
lichte aufweisen: 
• für höchstens 40 Personen: 80 cm, 
• für höchstens 80 Personen: 90 cm, 
• für höchstens 120 Personen: 1,00 m. 

Liegen zwei Türen im Abstand von maximal 20 cm nebeneinander, können sie als eine Tür ge-
rechnet werden. Bei Türen im Verlauf von Fluchtwegen für mehr als 120 Personen muss die nutz-
bare Breite der Durchgangslichte für jeweils weitere angefangene zehn Personen um jeweils 10 cm 
erhöht werden. 

2.8.2 Aus einem Raum, der zum Aufenthalt für mehr als 120 Personen bestimmt ist, müssen mindestens 
zwei ausreichend weit voneinander entfernte Ausgänge direkt auf einen Fluchtweg führen. 

2.8.3 Alle Türen im Verlauf von Fluchtwegen müssen manuell zu öffnen sein. Automatisch betriebene 
Türen, die bei Stromausfall selbsttätig öffnen, sind manuell öffenbaren Türen gleichzusetzen. 

2.8.4 Türen im Verlauf von Fluchtwegen, auf die mehr als 15 Personen gleichzeitig angewiesen sind, 
müssen 
• in Fluchtrichtung öffnend ausgeführt werden, 
• jederzeit in Fluchtrichtung leicht und ohne fremde Hilfsmittel geöffnet werden können und 
• als Drehflügeltüren oder sicherheitstechnisch gleichwertig ausgeführt werden. 

2.8.5 Türen im Verlauf von Fluchtwegen in Wohngebäuden, auf die nicht mehr als 40 Personen gleich-
zeitig angewiesen sind, müssen nicht in Fluchtrichtung öffnend ausgeführt werden. 
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3.2 Treppen 

3.2.1 In einem Treppenlauf müssen die Stufen in dessen gesamten Verlauf gleich hoch und in der Lauf-
linie gleich tief sein. Die Stufenhöhe und der Stufenauftritt von Treppen müssen der Tabelle 3 ent-
sprechen. 

Tabelle 3: Stufenhöhe und Stufenauftritt 

Treppenarten Stufenhöhe in cm 
Höchstmaß 

Stufenauftritt in cm 
Mindestmaß 

Haupttreppen 
Haupttreppen, ausgenommen Wohnungstreppen 18 27
Wohnungstreppen 20 24

Nebentreppen 21 21

3.2.2 Bei Haupttreppen ist nach maximal 20 Stufen ein Podest zu errichten. Bei Podesten mit Rich-
tungsänderung muss die Podesttiefe zumindest der lichten Treppenlaufbreite entsprechen. 

3.2.3 Haupttreppen mit gekrümmter Lauflinie müssen im Abstand von 20 cm von der inneren Begren-
zung des Treppenlaufes (Absturzsicherung oder Wand ohne Berücksichtigung der Handläufe) ei-
nen Stufenauftritt von mindestens 15 cm aufweisen, bei Wohnungstreppen genügen 12 cm. 

3.2.4 In Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu gestalten sind, müssen Haupttreppen (ausge-
nommen Wohnungstreppen) geradläufig sein. Eine gekrümmte Lauflinie ist zulässig, wenn im Ab-
stand von jeweils 40 cm von beiden seitlichen Begrenzungen des Treppenlaufes (Absturzsicherung 
oder Wand, ohne Berücksichtigung der Handläufe) die Steigungsverhältnisse der Schrittmaßregel 
(2 × Stufenhöhe + Stufenauftritt = 62 cm ± 3 cm) eingehalten werden. 

3.2.5 In Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu gestalten sind, müssen zumindest die An- und 
die Austrittstufe eines Treppenlaufes in der ganzen Treppenbreite an der Vorderkante auf der Tritt-
stufe kontrastierend gekennzeichnet werden. 

Vor abwärtsführenden Treppen muss ein taktiles Aufmerksamkeitsfeld angeordnet werden. Davon 
ausgenommen sind:
• Treppen in Treppenhäusern und 
• Treppen in Altersheimen, Altenwohnheimen, Seniorenheimen, Seniorenresidenzen sowie 

andere Gebäude mit vergleichbarer Nutzung, Pflegeheimen und Krankenhäuser. 

3.2.6 Bei Treppenläufen mit zwei oder mehr Stufen müssen auf beiden Seiten formstabile, durchgängig 
gut greifbare Handläufe angebracht werden. Bei folgenden Treppenläufen genügt ein Handlauf auf 
einer Seite:
• Treppen in Gebäuden oder Gebäudeteilen mit nicht mehr als drei Wohnungen, 
• Treppen in Reihenhäusern, 
• Nebentreppen sowie 
• Wohnungstreppen. 

Die Handläufe sind in einer Höhe von 85 cm bis 90 cm anzuordnen. Abweichend davon dürfen 
Handläufe, die den oberen Abschluss einer Absturzsicherung bilden, in einer Höhe von bis zu 
1,10 m angeordnet werden.

In Gebäuden oder Gebäudeteilen, die barrierefrei zu gestalten sind, sind die Handläufe bei Trep-
penantritt und -austritt um 30 cm über die Stufenkante, gegebenenfalls auch seitlich um die Ecke, 
weiterzuführen. Bildet der Handlauf den oberen Abschluss einer Absturzsicherung und ist in mehr 
als 1,00 m Höhe angebracht, ist ein zweiter Handlauf in einer Höhe von 85 cm bis 90 cm anzuord-
nen.

3.2.7 Für Außentreppen, die der Erschließung des Gebäudes oder anderer allgemein zugänglicher Be-
reiche dienen, gelten die Bestimmungen der Punkte 3.2.1 bis 3.2.6 sinngemäß. 
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3.2.8 Bei Versammlungsstätten kann für die Erschließung der Besucherplätze auf Tribünen von den 
Anforderungen folgender Punkte abgewichen werden: 
• Punkt 2.4.6 hinsichtlich der Unterteilung der Treppenlaufbreite durch zusätzliche Handläufe, 
• Punkt 3.2.1 hinsichtlich der in Tabelle 3 angeführten Maße für Stufenhöhe und Stufenauftritt, 
• Punkt 3.2.2 hinsichtlich der Notwendigkeit eines Podestes nach maximal 20 Stufen, 
• Punkt 3.2.6 hinsichtlich der beidseitigen Anordnung und durchgängigen Ausführung sowie der 

Weiterführung der Handläufe bei Treppenantritt und -austritt. 

Schutz vor Absturzunfällen 

4.1 Erfordernis von Absturzsicherungen 

4.1.1 Alle im gewöhnlichen Gebrauch zugänglichen Stellen eines Gebäudes mit einer Fallhöhe von 
60 cm oder mehr, bei denen eine hohe Gefahr eines Absturzes besteht, jedenfalls aber ab einer 
Fallhöhe von 1,00 m, sind mit einer Absturzsicherung zu sichern. Eine Absturzsicherung ist nicht 
notwendig, wenn diese dem Verwendungszweck (z.B. bei Laderampen, Schwimmbecken) wider-
spricht. 

4.1.2 In Kindergärten, Schulen und ähnlichen Einrichtungen für Kinder bis zehn Jahren sind Fenster in
für Kinder zugänglichen Räumen, bei einer Absturzhöhe von mehr als 2,00 m mit einer Kindersi-
cherung auszustatten. 

4.1.3 Schächte, Ausstiege, Einbringöffnungen und dergleichen müssen trag- und verkehrssicher abge-
deckt werden. Abdeckungen in allgemein zugänglichen Bereichen sind, wenn ein unbefugtes Öff-
nen nicht schon durch bloßes Eigengewicht der Abdeckung ausgeschlossen werden kann, durch 
andere Maßnahmen (z.B. Absperreinrichtungen) zu sichern. 

4.2 Anforderungen an Absturzsicherungen 

4.2.1 Die Höhe der Absturzsicherung hat mindestens 1,00 m, ab einer Absturzhöhe von mehr als 12 m 
mindestens 1,10 m zu betragen. Bei Wohnungstreppen genügt eine Höhe der Absturzsicherung 
von 90 cm. Die Höhe der Absturzsicherung wird von der Standfläche gemessen. Bei Absturzsiche-
rungen mit einer oberen Tiefe von mindestens 20 cm (z.B. Brüstungen, Fensterparapete) darf die 
jeweils erforderliche Höhe um die halbe Brüstungstiefe abgemindert, jedoch ein Mindestmaß von 
85 cm nicht unterschritten werden. 

4.2.2 Bei Versammlungsstätten kann von den Anforderungen des Punktes 4.2.1 abgewichen werden, 
wenn dies für eine ungehinderte Sicht auf den Aktionsbereich erforderlich ist. Hierbei muss jedoch 
Folgendes berücksichtigt werden: 
• Die Höhe der Absturzsicherung unmittelbar vor Sitzreihen kann abgemindert werden, wobei ein 

Mindestmaß von 80 cm nicht unterschritten werden darf; 
• In der Verlängerung einer Treppe, die zur direkten Erschließung absteigender Steh- und Sitz-

platzreihen dient, muss die Höhe der Absturzsicherung so bemessen sein, dass auch im Falle 
eines Sturzes im Bereich des unteren Endes der Treppe ein Absturz verhindert werden kann. 

4.2.3 Im Bereich von 15 cm bis 60 cm über fertiger Stufenvorderkante oder Standfläche dürfen keine 
horizontalen oder schrägen Elemente der Absturzsicherung angeordnet sein, es sei denn, ein 
Hochklettern wird erschwert, wie zum Beispiel durch 
• Horizontale oder schräge Elemente, die nicht um mehr als 3 cm vorspringen, 
• Öffnungen, die in der Vertikalen nicht größer als 2 cm sind, 
• Seilnetze mit einem Maschenumfang von höchstens 16 cm, 
• Lochbleche mit einem Lochdurchmesser von höchstens 4 cm, 
• eine nach innen um mindestens 15 cm überstehende Geländeroberkante. 
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fassaden
textiles

die bekleidung des menschlichen körpers ist bestimmend für das äussere er-
scheinungsbild sowie für das wohlbefinden des trägers/ der trägerin, da kleider 

– aber auch gebaute räume – hüllen sind, die den körper beinahe permanent 
umfangen. die ausbildung und variation (...) wird durch zwei grundkomponen-
ten – durch die schutz und die schmuckfunktion – massgeblich bestimmt. als
hülle, haut, überzug, verpackung fungiert die bekleidung darüber hinaus als 
unmittelbarer zeichenträger, als permanent präsentes informationsmedium.“1

eine fassade (von frz.: façade, über ital.: facciata, ursprüngl. von lat.: facies: 
angesicht) ist dichotomisch zu konstruktiven elementen der aussenwand die 
gestaltgebende, ambivalente raumschichtung, ein „sowohl als auch“ von innen 

– aussen. während früher neben der primären schutzfunktion das bildhafte, ge-
staltgebende einer fassade im vordergrund (schaufassade) stand, wird heute 
auch der aspekt einer raumzone zwischen innen und aussen, also zwischen zwei 
temperaturzonen, zwischen introvertiertheit und exponiertheit, öffentlichkeit 
und privat, licht und schatten, der aspekt des überganges, des hinein und hinaus 
gehens als körperliche erfahrung berücksichtigt.

aspekt der gestaltgebung und information
das prinzip der fassade als informationsträger ist im historischen kontext be-
trachtet immer ein wesentliches thema gewesen. es gibt einen gesellschaftli-
chen aspekt der repräsentation von fassaden, ein aussen wirksam hergestelltes 
bild, mit dem eine familie oder eine institution sich machtvoll präsentiert. die 
katholische kirche hat, um alle mitarbeiter rasch und effizient zu informieren, 
ihre kernbotschaft und eine reihe von firmeninternen verhaltensregeln in bild-
sprache (auch für die analphabeten) an die fassaden ihrer verschiedenen
filialen geschrieben.

bei italienischen palastfassaden aus der renaissance symbolisieren die steinso-
ckel aus grobem rusticamauerwerk „old money“, eine lange zurückreichende 
familientradition, ein fundament der tradition, auf der dann neue generationen 
neue geschosse mit glattem putz, „aufbauen“. beim palazzo piccolomini etwa 
sind die historischen säulenordnungen, vom sockelgeschoss aufsteigend do-
risch, ionisch, korinthisch, als dekorationselemente auf das deutlich erkennba-
re massivmauerwerk gesetzt. tektonisch macht das keinen sinn, es ist reine, 
aussenwirksame information.

die werbefassaden des beginnenden 19.jahrhunderts waren zuerst noch an den 
gebäuden festgemacht, als filigrane, parasitäre schicht von konstruktionen vor 
den historischen fassadenebenen, mit einem wunderbaren tag nacht wechsel 
durch das licht. und irgendwann verselbstständigt sich diese parasitäre schicht, 

1harather, karin: haus-kleider. zum phä-
nomen der bekleidung in der architektur, 
wien/köln/weimar 1995,10
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und baut sich eine eigene wirklichkeit auf, an der main street, zwischen den al-
ten städten, in denen man sich nun nicht mehr aufhält, wo man nur noch weg 
fährt um das zu konsumieren, was man nicht wirklich braucht, was die schilder 
mit ihrer faszinierenden leuchtkraft aber vergessen lassen.

serielle fassadenbilder können den möglichen dualismus von uniformität und 
individualismus zeigen: gesellschaftspolitische aspekte lassen sich zb. bei eng-
lischen reihenhäusern ablesen, die zwar standardisiert sind, aber gleichzeitig 
die individualität ihrer bewohner betonen, die feinen abstufungen der an der 
fassade lesbaren unterscheidungen des standards dieser häuser zeigen zusätz-
lich ihre gesellschaftliche stellung.

was passiert, wenn diese ambition, sich auszudrücken, fehlt, oder wenn der 
gesellschaftliche konsens verloren gegangen ist, diese codices zu entschlüsseln, 
diese informationen zu lesen?

aspekt des schutzes:
fassaden sind aber nicht nur eine form der (informierenden, schmückenden) 
raumbegrenzung, sondern ihre funktionalität zeigt sich auch in der schutzfunk-
tion vor klimatischen verhältnissen, vor kälte und hitze, wind, regen, schnee, vor 
zuviel sonne. fassadenelemente haben deshalb oftmals örtlichen bezug: große
oder kleine fenster, dichte fensterläden, (die im winter eventuell mit glasflügeln 
getauscht werden), türen an der windabgewandten seite, lauben als regen-
schutz....

aspekt der räumlichen qualität
fassaden können durch wandtiefe, fensterleibungen, erker auch benutzbar oder 
belebbar sein, räumliche strukturen wie arkaden, loggien, (früherer begriff lau-
be), lusthaus, freiraum, terrassen und balkone sind zu unverzichtbaren bestand-
teilen jeder wohnung geworden, die ohne diese auch in der wohnbauförderung 
verlangten freiräume sehr schwer vermietbar oder verkaufbar wären. textile 
raumgrenzen/vorhangfassaden (curtain wall house/shigeruban) oder begrünte 
fassaden jahreszeitlich selbstregulierender sonnenschutz mit poetischer kom-
ponente („bosco verticale“, „tower flower“) lösen immer mehr die traditionelle 

„starre“ fassade auf.

korrelation innen-aussen
man kann nicht über grundrisse reden, ohne an fassaden zu denken, und umge-
kehrt. das sind zwar partielle, scheinbar isolierte betrachtungen, aber letztlich 
wird ein räumliches oder gedankliches ganzes beschrieben, dass auch als sol-
ches verstanden werden muss.

trotzdem muss diese korrelation zu den innenräumen nicht zwingend „logisch“ 
sein: so waren die meisten der gründerzeit wohnhäuser aussen nach standards 
dekoriert, die man aus katalogen auswählen konnte, während im inneren die 
technische ausstattung rudimentär war: fließwasser am gang, wc am gang, gas-
licht. die arbeiterhäuser der gründerzeit unterschieden sich nach aussen nicht 
wesentlich von bürgerlichen palais, der formenkanon, die sprachlichkeit der fas-
saden entsprachen einem verbindlichen kodex. es gibt auch „innere fassaden“ 
in form von wandvertäfelungen, aufgespannten teppichen, verkleidungen,...

das dach als fünfte fassade
wenn die fassade der kleidung gleichgesetzt wird, ist das dach der hut dazu, 
wobei oftmals ein bezug zu regionalen typologien, die sich aus klimatischen 
spezifika entwicklet haben, feststellen lässt. in vorarlberg und schweiz domi-
nieren flachen dächern, die mit steinen beschwert sind, und die sich den schnee 
als winterliche wärmedämmung zunutze machen, und die steilen schilfdächer 
des burgenlandes, die in der ungarischen tiefebene starkem wind ausgesetzt 
waren. das sind wiederum informationen über klima, region, und handwerklich-
keit, die aus der topografie, dem gebrauch, der organisationsform heraus ent-
stehen.
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ten für soziale und politische Kontinuität stand. Besonders in seiner für die 

Wiener Schule noch aktuellen Spätform stellte er sich jedoch als Kakopho-

nie aus hilflosen phrasenhaften Gesten dar, innerhalb derer alle nur mehr 

'durcheinanderschrien', um sich Gehör zu verschaffen. Den historistischen 

Formenkanon der Ringstraßenarchitektur konnte Adolf Loos nur als er-

bärmliches 'fünfstöckiges Mährisch Ostrau' sehen.  

 

Zentral für Loos' architektonisch-ethische Grundprinzipien ist die Dialektik 

von Sprechen und Schweigen: Wo alle durcheinanderreden, versteht man 

niemanden mehr. Aus der Weigerung, mitzuschreien und Monumente wie 

die Wiener Hofburg mit architektonischen Motiven übertrumpfen zu wol-

len, erwächst die Unterordnung des Goldman-&-Salatsch-Hauses, die seit 

seiner Planung immer wieder falsch verstanden wurde: Gerade 'die mühle, 

die nicht klappert, weckt den müller'.  

 

Mit dem Rüstzeug der für den Semper-Verehrer Loos verbindlichen For-

men der klassischen Antike, der 'lateinischen grammatik' der Baukunst, 

arbeitet der Architekt als 'maurer, der latein gelernt hat', das heißt primär 

als Handwerker, für den die Kenntnis seines Metiers das Entscheidende 

ist. Im 'latein' besteht dabei eben das Mehr, das den Architekten vom 

Maurer unterscheidet. Das architektonische Latein impliziert auch die von 

Loos erstrebte Zivilisiertheit, die sich wiederum in der Angemessenheit an 

Mittel und Umgebung äußert: Wie sich der moderne Mensch, um nicht 

aufzufallen, der Situation entsprechend kleidet und benimmt, passt sich 

das Haus an seine Situation an; das Landhaus z. B. versucht weder vorzu-

geben, ein Bauernhaus zu sein, noch brüskiert es seine Umgebung durch 

arrogante Gestik. Es trägt weder Lederhosen noch einen Frack, sondern 

ein praktisches, der Situation angemessenes zeitgenössisches Gewand.  

 

Seiner sozialethischen, evolutionären Grundhaltung entsprechend setzt 

Loos den Schwund des Ornaments dem Vokalschwund in der Sprache 

gleich und begreift ihn so als unumkehrbaren evolutionären Prozess. Ent-
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sprechend hat Architektur für Loos keinen Kunstcharakter. Der Architekt 

ist eher Dienstleister an der Menschheit als lebensferner Künstler.258 Origi-

nalität ist für Loos daher kein Kriterium; er erstrebt vielmehr eine als zeit-

los und absolut begriffene Wahrheit, der sogar das Geschmackvolle ge-

opfert wird:  

 
"Ich liebe es [...], wenn die Menschen ihre Möbel so umstellen, wie sie (nicht ich!) es 
brauchen, und es ist durchaus natürlich und ich billige es, wenn sie ihre alten Bilder, ihre 
Erinnerungen hineinbringen, die sie lieb haben, mögen die Sachen geschmackvoll oder 
geschmacklos sein. Darauf kommt es mir doch wenig an. Für sie aber ist es ein Stück 
empfindsamen Lebens und vertraulicher Intimität."259  
 

Das Haus hat sich dabei anständig zu benehmen und 'nach außen ver-

schwiegen' zu sein, während es innen seinen Reichtum zeigen darf, eben-

so wie ein anständiger Mensch auf der Straße nicht jedem das Innerste 

seiner Psyche offenbart. Ästhetik wird dabei mit Ethik gleichgesetzt. Loos' 

Historismuskritik ist folglich im Gegensatz zur ästhetischen der Secession 

eine ethische. Sie ist im Grunde der Kampf gegen das als unwahr begriffe-

ne Ornament im Sinne einer Form, die nicht Gedanke ist. Der Ästhetik als 

dem Wahren kommt dabei eine große moralische, beinahe religiöse Funk-

tion zu: "Die Materie muß wieder vergöttlicht werden. Die Stoffe sind ge-

radezu mysteriöse Substanzen."260  

 

In diesem Zusammenhang des ästhetisch Richtigen als Wahrem und daher 

Anbetungswürdigem sind auch die psychologischen Interpretationen von 

Loos' Werk261 zu verstehen, die beispielsweise das Goldman-&-Salatsch-

Haus mit seiner 'nackten' Fassade als nackten weiblichen Körper im un-

schuldigen präpubertären (nämlich unbehaarten) Stadium sehen. Bei ei-

                                                                                                                                  
 
258 "Die Architekten sind dazu da, um die Tiefe des Lebens zu erfassen, das Bedürfnis bis 
in die äußersten Konsequenzen durchzudenken, den sozial Schwächeren zu helfen, eine 
tunlichst große Anzahl von Haushaltungen mit vollkommenen Nutzgegenständen auszu-
statten, und niemals sind die Architekten dazu da, um neue Formen zu erfinden." (Von 
der Sparsamkeit, in: Baugilde 1925, S. 385.) 
259 Von der Sparsamkeit, in: Baugilde 1925, S. 385. 
260 Von der Sparsamkeit, in: Baugilde 1925, S. 384. 
261 s. z. B. Peter Haiko, Mara Reissberger, Ornamentlosigkeit als neuer Zwang, in: Alfred 
Pfabigan (Hg.), Ornament und Askese im Zeitgeist des Wien der Jahrhundertwende, 
Wien: Brandstätter, 1981, S. 110-119. 
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Armand Weiser, ein weiterer Protagonist der Wiener Schule, verfasste an 

der Wiener TH 1916 seine Dissertation mit dem Titel "Der Masstab in der 

Architektur". Auch hier ist das Thema die raumzeitliche Wahrnehmung:  

 
"Wir erkennen die Zeitempfindungen zumeist nicht aus den großen Massen und Umris-
sen, sondern aus den Relationen der Bauteile zueinander. [...] Die inneren Relationen im 
Gegenstand ohne Rücksicht auf dessen Umgebung stellen die reinste Objektivation des 
Masstabsempfindens dar, sind das Ergebnis sorgfältigster Abwägung der im Gegenstand 
wirkenden Kräfte und geben aus sich heraus demselben Grösse oder Kleinheit."281 
 

Die im Begriffspaar "Weg und Platz" umgesetzte Dualität von Ruhe und 

Bewegung, Statik und Dynamik prägt besonders Franks Entwurfsprozess 

entscheidend. Ähnliches gilt für das Verhältnis von Individuum und Gesell-

schaft mit der architektonischen Entsprechung von Innen und Außen, das 

sprachlich in der Kombination der Begriffe "Fassade und Intérieur"282 oder 

auch "Haus und Garten" zum Ausdruck kommt.283 Franks Sprache ist in 

mehrfacher Hinsicht aufschlussreich: Der Artikel "Das neuzeitliche Land-

haus" erstrebt 1919, gegen kunstgewerblichen Individualismus, die Her-

ausbildung eines TYPUS von Vorstadthäusern. Das von Hans Adolf Vetter 

mit Frank 1932 herausgegebene Buch "Kleine Einfamilienhäuser" themati-

siert dagegen durch den Plural bereits im Titel, nunmehr gegen dogma-

tische rationalistische Typisierung gewandt, gewollte Vielfalt.284 Auch 

Franks Prinzip der mehrseitigen Belichtung von Wohnräumen ist ein Aus-

ruck seines undogmatischen dialektischen Weltbilds: 

 
"Ich würde wohl Wert darauf legen, daß ein jeder Wohnraum womöglich Fenster nach 
allen Weltgegenden hat, um in ihm immer das Gefühl der Einsperrung zu mindern. Dies 
ist fast immer zu erreichen, und wenn nicht, so läßt es sich durch kleine Ausbauten sym-
bolisch andeuten; das war der Sinn des bay-windows; wie bereits gesagt, jedes Element 
hat nicht nur eine praktische, sondern auch eine symbolische Bedeutung."285 
 

                                                                                                                                  
 
281 Armand Weiser, Der Masstab in der Architektur, Diss. TH Wien 1916, S. 13. 
282 Titel eines Artikels von Frank aus dem Jahr 1928. 
283 s. dazu auch Astrid Gmeiner, Gottfried Pirhofer, Der österreichische Werkbund, Wien/ 
Salzburg: Residenz, 1985, S. 129. Im Gegensatz zur Wiener Schule strebte die funktio-
nalistische Avantgarde danach,Privatheit und Öffentlichkeit in eins zu setzen (s.Kap. 9.2). 
284 Zum sprachlichen Aspekt von Franks Architektur vgl. auch Hermann Czechs Charakte-
risierung als "Architektur, die nur spricht, wenn sie gefragt wird" (Mehrschichtigkeit, in: 
Zur Abwechslung, Wien: Löcker, 1978, S. 79). 
285 How to Plan a House (Anfang vierziger Jahre), zit. nach: Möbel & Geräte & Theoreti-
sches, Wien: Löcker/HAK, 1981, S. 163. 

meder, iris: offene welten. die wiener schule im einfamilienbauhaus 1910-1938, s172-173

410 

 173

Strnad und Frank haben nicht mehr die secessionistische Illusion einer 

Einigung der fragmentierten Welt im Kunstwerk, aber auch nicht das 

Loos'sche Ideal des absolut Wahren. Ihre Architektur präsentiert sich folg-

lich als gewollt Unfertiges, Unvollkommenes, in ständigem Veränderungs-

prozess Begriffenes und im Grunde nur als Annäherung an etwas nicht Er-

reichbares, weil nicht eindeutig Definierbares. Ihre Häuser sind demnach 

nicht gebaute Manifeste einer vorgefassten Idee, sondern Variationen zu 

einem nicht Festgelegten. Als Vertreter der nächsten Generation konnte 

Frank auch dem bereits historischen Historismus unverkrampfter gegen-

übertreten als die Secession, aber auch Loos; nicht umsonst verteidigte er 

1937 in einem polemischen Vortrag mit dem irreführenden Titel "Das Haus 

am Michaelerplatz" nachdrücklich Carl Königs Palais Herberstein.  

 

Frank geht auch in seiner Beurteilung der Architektur an sich über Loos hi-

naus. Seine Forderung nach unpersönlicher Gestaltung im Straßenbild ist 

der Auffassung von Loos ("Nur unter narren verlangt jeder nach seiner ei-

genen kappe"286) verwandt. Von dieser unterscheidet Frank jedoch seine 

konsequent nicht-metaphysische Grundhaltung. Franks Architektur weist 

nicht über sich selbst hinaus. Ein Haus soll nicht nur aussehen "wie ein 

Haus", es soll auch nichts anderes sein wollen. Die moralische Funktion, 

die das Haus auch nach Strnad besitzt287, weicht bei Frank einer gemäßig-

teren, evolutionären Sicht: "Das Haus wird wohl durch seine Form keine 

neue Gesellschaft erzeugen; aber es kann sicher dazu beitragen, den Men-

schen zu freierem Denken anzuregen".288 

 

Das Prinzip der – auch moralischen – Reinheit war, wie bereits dargelegt 

wurde, für die Wiener Moderne der Jahrhundertwende, sowohl der Seces-

                                                                                                                                  
 
286 Josef Veillich (1929), in: Trotzdem (1931), Reprint Wien: Prachner, 1982, S. 216. 
287 "Alle jene Räume, welche das Zusammenleben der Familie erfordern, müssen eins 
sein. [...] Es wird das 'sich Aussprechen', das 'sich gegenseitig Verstehen' dadurch ange-
regt. Es wird auch das gegenseitige 'sich Anpassen' und 'sich Respektieren' zur Gewohn-
heit" (Vortrag "Wohnung und Haus" (1913), S. 18). 
288 How to Plan a House (Anfang vierziger Jahre), zit. nach: Möbel & Geräte & Theoreti-
sches, Wien: Löcker/HAK, 1981, S. 162. 
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8.3 Lüftung von Garagen 

8.3.1 Garagen sind natürlich oder mechanisch so zu lüften, dass im Regelbetrieb ein Viertelstundenmit-
telwert für Kohlenstoffmonoxid (CO) von 60 ppm nicht überschritten wird. 

8.3.2 Für Garagen, in denen jeder Stellplatz direkt aus dem Freien ohne überdachte Fahrgasse anfahr-
bar ist, gilt die Anforderung gemäß Punkt 8.3.1 ohne weitere Maßnahmen als erfüllt. 

8.3.3 Für andere Garagen als jene gemäß Punkt 8.3.2 mit nicht mehr als 250 m² Nutzfläche gilt die An-
forderung gemäß Punkt 8.3.1 als erfüllt, wenn 
• eine natürliche Querdurchlüftung über Zu- und Abluftöffnungen von insgesamt mindestens 

1000 cm² Querschnittsfläche pro Stellplatz vorhanden ist oder 
• eine mechanische Lüftung mit einem mindestens 0,5-fachen stündlichen Luftwechsel sicherge-

stellt ist. 

8.3.4 Garagen mit mehr als 250 m² Nutzfläche sind mit adäquaten Messeinrichtungen auszustatten, die 
bei Überschreiten einer CO-Konzentration von 60 ppm über einen Zeitraum von mehr als einer 
Viertelstunde Maßnahmen zur Reduktion der CO-Konzentration (Aktivierung der Intensivlüftung
durch eine mechanische Lüftungsanlage) einleiten und bei Überschreiten einer CO-Konzentration 
von 150 ppm über einen Zeitraum von mehr als einer Minute Alarmsignale auslösen. 

8.3.5 Die Anforderung gemäß Punkt 8.3.1 ist für Garagen mit mehr als 250 m² Nutzfläche für oberirdi-
sche Geschoße und das erste unterirdische Geschoß erfüllt, wenn die Geschoße mit natürlichen 
Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen gemäß Tabelle 2 der OIB-Richtlinie 2.2 „Brandschutz bei 
Garagen, überdachten Stellplätzen und Parkdecks“ ausgestattet sind. In diesem Fall sind Einrich-
tungen gemäß Punkt 8.3.4 nicht erforderlich. Diese Öffnungen müssen so situiert sein, dass eine 
Querdurchlüftung gewährleistet ist. 

8.3.6 Abluftöffnungen von mechanischen Lüftungen aus Garagen mit mehr als 250 m² Nutzfläche müs-
sen zu öffenbaren Fenstern und Türen von Aufenthaltsräumen sowie von Zuluftöffnungen von Lüf-
tungsanlagen so situiert sein, dass es zu keiner Beeinträchtigung von Personen kommt. 

Belichtung und Beleuchtung 

9.1 Anforderungen an die Belichtung 

9.1.1 Bei Aufenthaltsräumen muss die gesamte Lichteintrittsfläche (Architekturlichte von Fenstern, Licht-
kuppeln, Oberlichtbändern etc.) mindestens 12 % der Bodenfläche dieses Raumes betragen. 

9.1.2 Es muss für die gemäß Punkt 9.1.1 notwendigen Lichteintrittsflächen ein zur Belichtung ausrei-
chender freier Lichteinfall gewährleistet sein. Dies gilt für die notwendigen Lichteintrittsflächen als 
erfüllt, wenn ein freier Lichteinfallswinkel von 45 Grad zur Horizontalen, gemessen von der Fassa-
denflucht bzw. von der Ebene der Dachhaut, eingehalten wird. Dieser freie Lichteinfall darf dabei 
seitlich um nicht mehr als 30 Grad verschwenkt werden. 

9.1.3 Ragen Bauteile (z.B. Balkone, Dachvorsprünge, Loggien, Erker, vorspringende Geschoße) dessel-
ben Bauwerkes in den erforderlichen freien Lichteinfall hinein, so muss die gesamte Lichteintritts-
fläche mindestens 15 % der Bodenfläche des Raumes betragen. Dies ist nicht erforderlich, wenn 
das Auskragen des Bauteiles, gemessen von der Fassadenflucht im Bereich der jeweiligen Licht-
eintrittsfläche, nicht mehr als 1,50 m beträgt. 

9.1.4 Die erforderliche Lichteintrittsfläche gemäß Punkt 9.1.1 bzw. 9.1.3 vergrößert sich ab einer Raum-
tiefe von mehr als 5,00 m um jeweils 1 % der gesamten Bodenfläche des Raumes pro angefange-
nem Meter zusätzlicher Raumtiefe. 

9.1.5 Werden Wintergärten oder verglaste Loggien den zugehörigen Lichteintrittsflächen von Aufent-
haltsräumen vorgelagert, so sind die Punkte 9.1.1 bis 9.1.4 sowohl für die äußere, als auch sinn-
gemäß für die innere Lichteintrittsfläche einzuhalten. Dabei sind für die Bemessung der äußeren 
Lichteintrittsfläche die beiden Bodenflächen (Fläche und Raumtiefe) heranzuziehen. Die äußere 
Lichteintrittsfläche muss zumindest so groß sein, wie die erforderliche innere Lichteintrittsfläche. 

9.1.6 Die Anforderungen der Punkte 9.1.1 bis 9.1.5 gelten nicht für Räume, bei denen die Nutzung eine 
geringere oder keine natürliche Belichtung erfordert. 

OIB-Richtlinie 3 Ausgabe April 2019 Seite 7 von 12 

10

Österreichisches Institut für Bautechnik OIB-330.3-007/19 OIB-Richtlinie 3 

9.2 Anforderungen bezüglich Sichtverbindung nach außen

9.2.1 In Aufenthaltsräumen von Wohnungen müssen alle zur Belichtung notwendigen Lichteintrittsflä-
chen eine freie Sicht von nicht weniger als 2,00 m, gemessen von der Fassadenflucht und normal 
auf die Lichteintrittsfläche, aufweisen. 

9.2.2 Zumindest in einem Aufenthaltsraum jeder Wohnung muss mindestens eine notwendige Lichtein-
trittsfläche eine freie waagrechte Sicht in 1,20 m Höhe von nicht weniger als 6,00 m, gemessen 
von der Fassadenflucht und normal auf die Lichteintrittsfläche, gewährleisten. 

9.2.3 Für Lichteintrittsflächen in geneigten Bauteilen (z.B. Dachflächenfenster) gelten die Bestimmungen 
der Punkte 9.2.1 und 9.2.2 sinngemäß. 

9.3 Beleuchtung 

Alle Räume und allgemein zugänglichen Bereiche in Bauwerken müssen ihrem Verwendungs-
zweck entsprechend beleuchtbar sein. 

Lüftung und Beheizung 

10.1 Lüftung 

10.1.1 Aufenthaltsräume und Sanitärräume müssen durch unmittelbar ins Freie führende Fenster, Türen 
und dergleichen ausreichend gelüftet werden können. Davon kann ganz oder teilweise abgesehen 
werden, wenn eine mechanische Lüftung vorhanden ist, die eine für den Verwendungszweck aus-
reichende Luftwechselrate zulässt. Die Lüftung von Aufenthaltsräumen durch unmittelbar ins Freie 
führende Fenster, Türen und dergleichen ist ebenfalls gewährleistet, wenn vor diese verglaste 
Loggien oder Wintergärten vorgesetzt sind, welche der jeweiligen Wohn- und Betriebseinheit zu-
geordnet sind und über öffenbare Fenster, Türen und dergleichen verfügen. Bei sonstigen innen 
liegenden Räumen, ausgenommen Gänge, ist für eine Lüftungsmöglichkeit zu sorgen. 

10.1.2 In Räumen, deren Verwendungszweck eine erhebliche Erhöhung der Luftfeuchtigkeit erwarten 
lässt (insbesondere in Küchen, Bädern, Nassräumen etc.), ist eine natürliche oder mechanische 
Be- oder Entlüftung einzurichten. 

10.1.3 Bei der Aufstellung von Feuerstätten ist darauf zu achten, dass die entsprechend der Auslegung 
benötigte Luftmenge zuströmen kann. Heizräume für raumluftabhängige Feuerungsanlagen müs-
sen über eine Zuluftführung aus dem Freien verfügen, wobei eine Mindestquerschnittsfläche von 
400 cm² netto nicht unterschritten werden darf: 
• bei Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe mit atmosphärischem Brenner sowie Feuerstätten 

für feste Brennstoffe: 4 cm² pro kW Nennwärmeleistung, 
• bei sonstigen Feuerstätten: 2 cm² pro kW Nennwärmeleistung. 

10.1.4 Bei sonstigen Aufstellungsräumen kann die Verbrennungsluftzufuhr auch aus anderen Räumen 
erfolgen, wenn nachweislich beim Betrieb aller mechanischen und natürlichen Be- und Entlüf-
tungsanlagen ausreichende Verbrennungsluft nachströmen kann. 

10.2 Beheizung 

Aufenthaltsräume und Bäder müssen derart beheizbar sein, dass eine für den Verwendungszweck 
ausreichende Raumtemperatur erreicht werden kann. Ausgenommen davon sind Aufenthaltsräu-
me, deren Verwendungszweck eine Beheizung ausschließt, oder die nicht für eine Benutzung in 
der Heizperiode gedacht sind. 
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